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UnfallGiro XL — die Unfallversicherung der Continentale

1 Wichtige Hinweise und Verhaltensregeln im Schadenfall
2 Tarifbestimmungen mit Berufs- und Gefahrengruppenverzeichnis
3 Bedingungen
Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale)

4 Weitere Besondere Bedingungen und Zusatzbedingungen
(diese haben nur Giiltigkeit, wenn sie ausdriicklich vereinbart sind)

Besondere Bedingungen fur die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel — 225 Prozent
(BB Progression 225 %)

Besondere Bedingungen fir die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel — 350 Prozent
(BB Progression 350 %)

Besondere Bedingungen fur die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel — 500 Prozent
(BB Progression 500 %)

Besondere Bedingungen flr die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel — 1000 Prozent
(BB Progression 1000 %)

Besondere Bedingungen fir die Bemessung des Invaliditatsgrades fir bestimmte Berufsgruppen
in der Unfallversicherung (Spezialgliedertaxe)

Besondere Bedingungen flr die Versicherung von Reha-Leistungen in der Unfallversicherung
(Reha-Service)

Besondere Bedingungen fir die Versicherung von Betreuungsleistungen in der Unfallversicherung
(Betreuungs-Service)

Besondere Bedingungen fir die Versicherung von Hilfsleistungen in der Unfallversicherung (Hilfs-Service)
Besondere Bedingungen flr die Unfallversicherung mit Zuwachs von Leistung und Beitrag um mindestens 5 Prozent
Besondere Bedingungen fir die Versicherung gegen aulerberufliche Unfalle

Zusatzbedingungen fiir die Versicherung einer Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit in der Unfallversicherung
Zusatzbedingungen fir die Familien-Vorsorge-Versicherung in der Unfallversicherung

5 Information nach § 1 der Verordnung iiber Informationspflichten bei Versicherungsvertragen

6 Anzeige der Heirat bzw. der Geburt oder Adoption im Rahmen der beitragsfreien
Familien-Vorsorge-Versicherung in der Unfallversicherung
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Diese Vertragsinformation erhalten Sie gemaf § 7 des Versicherungsvertragsgesetzes und der Verordnung uber Informations-

pflichten bei Versicherungsvertragen.

Damit erfillen wir unsere Verpflichtung als Versicherer, Sie vorab Uber die Inhalte lhres Vertrags zu informieren. Bitte lesen Sie
deshalb diese Vertragsinformation sorgfaltig durch. Sie sollten diese immer gemeinsam mit dem Versicherungsschein aufbewah-

ren.
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1 Wichtige Hinweise und Verhaltensregeln im Schadenfall

Was bietet UnfallGiro?
UnfallGiro bietet Ihnen einen ganz besonderen Versicherungsschutz bei Unféllen.

So sind auch Unfalle, die durch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall verursacht werden, versichert. Leistungen erbringen
wir dabei fir die Unfallfolgen.

Es besteht ferner Versicherungsschutz fur Unfélle, die durch Bewusstseinsstérungen infolge der Einnahme von arztlich verordne-
ten Medikamenten verursacht werden. Mitversichert sind die Unfallfolgen.

Der Reha-Service unterstitzt Sie bei vereinbarten Reha-Leistungen nach schweren Unfallen tber einen Zeitraum von drei Jahren
und lhre Kinder bis zu funf Jahren.

Unter der Leitung eines Reha-Managers sorgt ein erfahrenes Team aus Arzten, Psychologen und Berufsberatern fiir die:
— Gezielte Planung der Rehabilitation

— Optimierung des Heilungsverlaufs

— Organisation des sozialen Umfelds

— Berufliche oder schulische Reintegration

Bei vereinbartem Hilfs-Service haben Sie sich fiir den Fall abgesichert, wenn Sie nach einem Unfall fiir eine Ubergangszeit auf
Hilfe angewiesen sind. Die gesetzlich vorgesehenen Leistungen greifen nicht immer und sofort. Deshalb unterstitzen wir Sie
schnell und unburokratisch mit genau den Hilfsleistungen, die Sie in dem Moment bendtigen. So kénnen Sie sich nach einem
Unfall die Selbststandigkeit und Unabhangigkeit bewahren.

Bei vereinbartem Betreuungs-Service haben Sie sich fur den Fall abgesichert, wenn der Unfall des versicherten Kindes zu einem
Betreuungsbedarf fiihrt. Die Leistungen umfassen z. B. die Betreuung des versicherten Kindes einschlief3lich der Hausaufgaben-
betreuung fur Grundschiiler, der Zubereitung von Mahlzeiten, der Hilfe bei der Nahrungsaufnahme und beim An- und Auskleiden
sowie der Unterstutzung bei der Kérperpflege.

Mit Hilfe der vereinbarten Geldleistungen kénnen die finanziellen Auswirkungen von Unfallen aufgefangen werden. Auf die Leis-
tungen der privaten Unfallversicherung werden Zahlungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder Haftpflichtentschadigun-
gen nicht angerechnet.

Wozu verpflichten Sie sich?

Beitragszahlung

Um den Versicherungsschutz ununterbrochen aufrechtzuerhalten, sind die Beitrage punktlich zu zahlen. Sollte Ihnen dies einmal
nicht moglich sein, so wenden Sie sich bitte an uns. Wir sagen Ihnen, wie Sie den Vertrag evil. in veranderter Form fortflihren
kdénnen.

Was ist im Schadenfall zu beachten?

Ein Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeifiihren wird, ist uns unverziiglich unter Angabe der Versicherungs-
nummer anzuzeigen.

Der einfachste Weg geht Gber das Telefon: Rufen Sie bei uns an.

Telefon-Nr.: +49 231 919-2313
Dieses Telefon ist 24 Stunden besetzt. Auerhalb unserer Geschéaftszeiten steht Ihnen ein Anrufbeantworter zur Verfigung.

Selbstverstandlich kdnnen Sie uns auch Uber Telefax erreichen.

Telefax-Nr.: +49 231 919-2522

Zudem ist unverziglich nach dem Unfall ein Arzt aufzusuchen und die Behandlung bis zum Abschluss fortzusetzen.
Todesfélle sind uns binnen 7 Tagen anzuzeigen, auch wenn der Unfall selbst bereits gemeldet war.

Wie helfen wir lhnen bei einem Unfall im Ausland?

Unsere Notruf- und Service-Zentrale ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar.
Telefon-Nr.: +49 221 9822 9556

Telefax-Nr.: +49 40 6945 9761 339

Mail: ambulance@malteser.org

Steuertipp:

Vorbehaltlich spaterer Anderungen gilt:
Die Beitrage zur Unfallversicherung gegen Berufsunféalle kénnen als Werbungskosten gem. § 9 Absatz 1 Satz 1 Einkommen-
steuergesetz (EStG), gegen aulerberufliche Unfalle als Sonderausgaben gem. § 10 Absatz 1 Nr. 2 a EStG steuerlich geltend
gemacht werden. Bei einer 24-Stunden-Deckung ist der Gesamtbeitrag flr beide Risiken entsprechend aufzuteilen — im Zweifel
jeweils 50 Prozent des Gesamtbeitrags.

Die Kapitalleistungen aus der Unfallversicherung sind steuerfrei. Die Unfallrente wird nur mit dem altersabhangigen Ertragsanteil
besteuert.

Todesfall-Leistungen an Hinterbliebene sind grundsatzlich erbschaftsteuerpflichtig. Fir nahe Angehdrige sieht das Erbschaft-
steuergesetz aber relativ hohe Freibetrage vor.
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2 Tarifbestimmungen mit Berufs- und Gefahrengruppenverzeichnis

Altersgrenzen/Versicherbarkeit

Uber den Ablauf des Versicherungsjahres hinaus, in dem die versicherte Person das 70. Lebensjahr vollendet, kann die Ver-
sicherung im vereinbarten Umfang und zu den bisherigen Beitrdgen nicht fortgefihrt werden (Ziffer 6.3 der AUB 2020 XL der
Continentale).

Nicht aufnahmefahig sind Personen mit schweren Beeintrachtigungen (ab Pflegegrad 3) und Personen, die keinen festen Wohn-
sitz in Deutschland haben.

Zugehorigkeit zum Beamtentarif

Die Zugehdrigkeit zum Beamtentarif liegt vor, wenn fir den Versicherungsnehmer eine B-Berechtigung in der Kraftfahrzeugver-
sicherung gegeben ist.

B-berechtigt sind auch Mitarbeiter von Pflegediensten, die nach den Kriterien des 6ffentlichen Dienstes oder einem vergleichba-
ren Vergutungssystem bezahlen, Mitarbeiter von Energieversorgungsunternehmen und von Betriebs- und Ersatzkrankenkassen.

Die Versicherbarkeit im Beamtentarif erlischt zum Ende des Versicherungsjahres, in dem der Versicherungsnehmer aus dem
offentlichen Dienst ausscheidet bzw. sein Dienstverhaltnis als Beamter endet. Dies gilt sinngemag, wenn die Einstufung in den
Beamtentarif wegen eines sonstigen Beschaftigungsverhaltnisses erfolgt ist. Ab Beginn des nachsten Versicherungsjahres wird
der Vertrag dann auf den Normaltarif umgestellt.

Es bleibt bei der Einstufung in den Beamtentarif, wenn der Versicherungsnehmer in den Ruhestand versetzt wird.

Richtige Gefahrengruppe
Zur Ermittlung des Beitrags muss die versicherte Person in die richtige Gefahrengruppe eingestuft werden.

Gefahrengruppe A
Normales Risiko und nicht Erwerbstatige

Gefahrengruppe B
Besonders unfallgefahrdete Berufe

Gefahrengruppe K
Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

Gefahrengruppe F

Freizeit-Unfallversicherung bei UnfallGiro fiir Erwerbstatige. Der Abschluss dieser Gefahrengruppe ist nur moglich, wenn die zu
versichernde Person gegen Arbeitsunfalle durch eine gesetzliche Unfallversicherung versichert ist oder nach den Versorgungs-
vorschriften fir Beamte und Soldaten gegen Dienstunfélle versichert ist.

Welcher Beruf hat welche Gefahrengruppe?
Einen Auszug der Berufe finden Sie in dem nachfolgenden Berufs- und Gefahrengruppenverzeichnis.

Berufe, die nicht verzeichnet sind bzw. nicht eindeutig auf die Tatigkeit schlieRen lassen, sind kurz zu beschreiben, damit wir das
Risiko priifen kénnen.

Welche Besonderheiten sind bei Vertragsamateuren bzw. bei Sport gegen Entgelt zu beachten?

Ubt die versicherte Person eine Sportart aus, fiir die sie ein Einkommen (inklusive Pramien, Preisgelder und Aufwandsentschéadi-
gungen) erhalt, handelt es sich hierbei um einen Vertragsamateur (im FuRball Gblich) oder Sport gegen Entgelt.

Die versicherte Person kann dann unter folgenden Voraussetzungen versichert werden:

Das jahrliche Gesamteinkommen wird durch 12 geteilt, um das durchschnittliche monatliche Entgelt zu erhalten, welches Grund-
lage fur die folgende Abgrenzung ist.

Sportler mit monatlichem Entgelt bis zur gesetzlich geregelten Minijob-Grenze:
Eine Unfallversicherung kann ohne Einschrankungen abgeschlossen werden.

Sportler mit monatlichem Entgelt liber der gesetzlich geregelten Minijob-Grenze:

Eine Unfallversicherung kann mit folgenden Einschrankungen abgeschlossen werden. Fir die Leistungsarten Schmerzensgeld
und Tagegeld besteht kein Versicherungsschutz fir Unfélle beim Sport, der gegen Entgelt betrieben wird.

Sportler, die mit dem Sport ihren liberwiegenden Lebensunterhalt verdienen:

Verdient die versicherte Person mit dem ausgetibten Sport Gberwiegend (das heifdt: zu mehr als 50 %) ihren Lebensunterhalt
(einschlieBlich Sportférderung und entsprechende Tatigkeit innerhalb von Polizei, Bundeswehr oder ahnlichem), besteht bei
UnfallGiro und UnfallGiroVita fiir alle Leistungsarten kein Versicherungsschutz fir Unfalle beim Sport, der gegen Entgelt betrie-
ben wird.
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Berufs- und Gefahrengruppenverzeichnis

Abfallbeseitiger .. ................ B
Abgeordneter. . .. ... ... ... ... A
Agraringenieur. . .. ... .. A
Altenpfleger. . ................... A

Angestellter im 6ffentlichen Dienst
— Uberwiegend Innendienst
(Buro- und Verwaltungstatigkeit) . .. A

— Uberwiegend AufRendienst . .. .. ... B
Animateur ...................... A
Apotheker/Apothekenhelfer. . ... . ... A
Architekt. . . ...... ... .. ... ... A
Artist . ... .. ... nur F mdglich
Arzt .. A
Arzthelfer. . ............ ... ...... A
Auktionator . ........... ... ... ... A
Auszubildender . . . . .. je nach Tatigkeit
Backer.............. . ... ....... A
Bademeister .................... A
Baggerfihrer . . ............... ... B
Bauarbeiter . . ............ ... ... B
Bauingenieur. .......... ... ... ... A
Bautechniker . . .................. A
Bergbauingenieur . ............... A
Bergbautechniker . ............... B
Bergleute....................... B
Berufsberater. .. ................. A
Berufsfeuerwehr .. ... ... s. Feuerwehr
Berufskraftfahrer Lkw/Bus. . ........ B
Berufskraftfahrer Pkw

(auch Chauffeur, Taxifahrer)........ A
Berufssportler . ........ nur F mdglich
Berufstrainer (auch Fitness-,

Golf-, Reit-, Tennislehrer etc.). ... ... B
Bestatter . ............. .. ....... A
Betonbauer, -hersteller,

-steinhersteller. .. ................ B
Bibliothekar . . ................... A
Bildhauer....................... A
Bild- und Tontechniker. . ........... A
Binnenschiffer . .................. B
biolog.-techn. Laborant . .. ... ...... A
Blechpresser, -schlosser,

-stanzer, -zieher. . . ............... B
Bootsbauer . ............ ... .. ... B
Braver................ .. ....... A
Briefsortierer . .. ................. A
Briickenbaumeister . . . . .. nur F méglich
Buchbinder .. ................... A
Buchhalter...................... A
Blhnenbildner . .. ................ B

Bundesbahnbediensteter
— Uberwiegend Innendienst
(Buro- und Verwaltungstatigkeit) . .. A
— Uberwiegend Aufdendienst . ... .. .. B
Bundeswehr
— Uberwiegend Innendienst
(Buro- und Verwaltungstatigkeit) ... A
— alle Ubrigen Truppendienst-
angehorigen ... .. .. je nach Tatigkeit
Bundesfreiwilligendienst
— Uberwiegend Innendienst
(Buro- und Verwaltungstatigkeit) . .. A

— Uberwiegend Aufdendienst . ... .. .. B
Burofachkraft, Blrogehilfe. ... ... ... A
Call-Center-Agent . ............... A

Chemiearbeiter, -betriebswerker,
-facharbeiter, -laborant, -laborwerker,
-techniker. . ..................... A

Chemiker....................... A
Croupier. . ... A
Dachdecker..................... B
Datenverarbeitungsfachkraft. . ... ... A
Dekorateur. ... .................. A
Designer ......... ... .. ... .. ... A
Desinfektor .. ................... B
Detektiv........................ A
Diatassistent . . .................. A
Dolmetscher .................... A
Dompteur

— Raubtiere .. ......... nur F moglich
—alleUbrigen ................... B
Drahtseilmacher, Drahtzieher........ B
Drechsler....................... B
Dreher (auchCNC) ............... B
Drogist....... ...t A
Drucker, Drucktechniker .. ......... A
Edelmetallschmied ............... A
Edelsteinbearbeiter . . .. ........... A
Einzelhandelskaufleute . . .. ........ A
Eisenerzeuger................... B
EisengieBer......... ... ... ... ... B
Elektriker, Elektroingenieur,

-techniker. ...................... A
Elektrogeratebauer, -montierer . . . . .. B
Elektromaschinenbauer,
Elektromechaniker,
Elektroteilemontierer . . ... ......... B
Energieanlagenbauer .. ........... B
Energieanlageninstallateur . .. ... ... A
Energietechniker . . ............... A
Erzieher.............. ... ....... A
Event-Manager (nur kfm. Tatigkeiten). . A
Fahrschullehrer . . ................ A
Fassadenreiniger. . . .............. B
Feinmechaniker. . ................ A
Fernmeldehandwerker,

-monteur, -techniker .............. A
Fernsehmechaniker, -techniker. . . . .. A
Fertigungsingenieur. ... ........... A
Fertigungstechniker. . ............. B
Feuerwehr

— Uberwiegend Innendienst
(Blro- und Verwaltungstatigkeit) ... A

— Uberwiegend Auflendienst . . ... ... B
Fischer........... ... ... ........ B
Fischverarbeiter. . . ............... B
Flachglasmacher................. A
Fleischer, Fleischwarenhersteller . . . . .. B
Fliesenleger. . ................... A
Florist. .. ... ... . A
Flugzeugbaumechaniker. . ... ... ... B
Flugingenieur
—ohne Flugrisiko. . ............... A
— mit Flugrisiko .. ........ nur F moglich
Forster, Forstverwalter, Forstwirt. . . . . B
Fotograf............ ... ... ... ... A
Fotolaborant .................... A
Fréaser (auchCNC) ............... B
freiw. soziales Jahr .. ... ... s. Bundes-
freiwilligendienst
Fremdenfuhrer .................. A
Fremdsprachenkorrespondent . .. ... A
Friseur..... ... .. ... ... ... .. ... A
Fuhrunternehmer
keine fahrende Tatigkeit ........... A

FulBbodenleger . ................. A
FuRpfleger...................... A
Gabelstaplerfahrer. . .. ............ B
Galvaniseur. . ................... B
Gartenarchitekt, Gartenbauer,
Gartenbauingenieur, -techniker . .. ... A
Gartner .......... ... A
Gas-, Wasserinstallateur. . . ........ A
Gastwirt . . .......... .. ... ... A
Gebaudereiniger . .. .............. B
Gerber......................... A
Gerlstbauer. . ................... B
Getrankehersteller. . . ............. A
GielRereimechaniker .. ............ B
Gipser . ... B
Glasblaser, Glaser, Glasgraveur,
-macher, -maler, -schleifer. . .. ... ... A
Glasreiniger. . . .................. B
Gleisbauarbeiter, -bauer . . ... ...... B
GlockengieRer................... B
Grafiker . .......... ... ... .. A
Graveur. ... A
Gummihersteller, -verarbeiter . . . . . .. B
Handelsvertreter .. ............... A
Hausfrau/Hausmann.............. A
Hauswart....................... A
Hauswirtschaftler. .. .............. A
Hebamme ...................... A
Heilpraktiker. . . ......... ... ... ... A
Heimleiter ... ................... A
Heizungs-, Liftungs-,
Klimaanlagenbauer . . ............. B
Hochbaufacharbeiter. . ... ......... B
Hochfrequenztechniker ... ......... A
Holzarbeiter, -faller, -schnitzer. . . . . .. B
Horgerateakustiker . .............. A
Hotelfachkraft, Hotelier . . ... ....... A
Hufschmied ... .................. B
Huttenfacharbeiter, -techniker. . . .. .. B
Imker........ ... ... .. ... . ..... A
Industriemeister (nicht Textil) ... .... B
Informatiker . . ................... A
Informationselektroniker ........... A
Innenarchitekt . .................. A
Isolierfachwerker . . ............... B
Jager. ... B
Journalist. . ..................... A
Justiz-/Vollstreckungsangestellter. . . . A
Justiz-/Vollzugsangestellter. . . .. . ... B
Juwelier. . ...................... A
Kaminbauer. . ................... B
Kanalbaufacharbeiter ............. B
Kassierer....................... A
Kaufleute, GroBhandler. . .......... A
kaufm. Angestellter ... ............ A
Kellner.............. ... ......... A
Keramiker . ..................... A

Kfz-Elektriker, -Instandsetzer,
-Mechatroniker, -Pfleger,

-Reiniger, -Schlosser . ............... A
Kindergartner. . .................. A
Kioskbetreiber . . ................. A
Klempner....................... A
Koch/Klchenhilfe. . ............... A
Kommunikationselektroniker . . . ... .. A

Seite 5 von 106



Konditor........................ A
Konstruktionsschlosser . .. ......... B
Korbwarenmacher. ............... A
Kosmetiker. . . ................... A
Kranfahrer, -fihrer. ... ............ B
Krankengymnast . ................ A
Krankenpfleger, -schwester. . ... . ... A
Kunstschlosser .. ................ B
Kunstschmied ................... A
Kunststoffdreher, -schlosser,
-verarbeiter ..................... B
Kupferschmied. . ................. A
Kurierdienstfahrer .. .............. B
Kirschner ...................... A
Lackierer....................... A
Lagerarbeiter

(nicht Gabelstaplerfahrer) .. ... ... .. A
Lagerverwalter. .. ................ A
Landarbeitskraft. . . ............... B
Landmaschinenfiihrer, -mechaniker . . B
Landschaftsarchitekt . ... .......... A
Landschaftsgartner . .............. A
Landwirt. . ...................... B
Lebensmittelkontrolleur. ... ........ A

Lederhersteller, -verarbeiter
Lehrer an allen Schulen

in allen Unterrichtsfachern
(Fitness-, Golf-, Reit-, Tennislehrer etc.

s. Berufstrainer). ................. A
Lokomotivfihrer. . ................ B
Lotse ......... ... ... ... . ... ... A
Makler .............. .. ......... A
Maler.......................... A
Malzer ......................... A
Marktforscher. . .. ................ A
Maschinen(Bau)ingenieur . ... ... ... A

Maschinenbaumechaniker,
Maschinenbautechniker, Maschinen-

schlosser, -wart, Maschinist ........ B
Maschinenfihrer .. ............... B
Masseur........................ A
mathem.-techn. Assistent . . ........ A
Maurer ........................ B
Mechatroniker (nicht Industrie) . . . ... A
Mechatroniker . .. ................ B
Mediengestalter. . . ............... A
Medizinallaborant . ............... A
Melker . ........................ B
Messgeratebauer. . ............... A
Metallarbeiter, -bauer, -bearbeiter,

-gieler, -prifer, -zieher . ... .. ...... B
Meteorologe. . .......... . ... ... A
Metzger .. ....... .. ... .. . L. B
Méobelpacker .. .......... ... ... B
Modelltischler, -bauer ... .......... B
Mosaikleger. . .......... .. ... ... A
Mualler. . ... ... .. ... A

Munitions- und

Raumtrupps. . ......... nur F mdglich
Museumsfachleute ............... A
Musiker .. .......... .. ... ... A
Musikinstrumentebauer. ... ........ A
Naher.............. ... ... ..... A
Naturwissenschaftler.............. A
Notar.......................... A
Ofensetzer. ..................... B
Optiker. . ....................... A
Orthopadiemechaniker ............ A
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Papierhersteller, -verarbeiter. . . .. ... B
Pastor, Pfarrer. .. ................ A
Pensionar,Rentner . . .. ........... A
Pfortner .. ... .. .. L A
Pharmareferent . . ................ A
pharmaz.-techn. Assistent. .. ... .... A
Physiker. .. ....... ... .. ... .. A
Physikingenieur. . ................ A
Pilot

—ohne Flugrisiko. ................ A
— mit Flugrisiko ........ nur F mdglich
Plattenleger (nicht Fliesenleger) . . . .. B
Polizei

— Uberwiegend Innendienst
(Buro- und Verwaltungstatigkeit) . .. A

— Uberwiegend Auflendienst . . ... ... B
Polsterer . ......... ... ... ...... A
Porzellanmaler. .. ................ A
Postverteiler. . .. ................. A
Praktikant. . ......... je nach Tatigkeit
Praparator . ..................... A
Programmierer. .. ................ A
Psychiater . . ........... ... . ... A
Radiomechaniker. . ............... A
Rangierer. .......... ... ... ... ... B
Raumausstatter. . ................ A
Raumpfleger, -reiniger. ... ......... A
Rechtsanwalt. . .................. A
Rechtsanwalts- und Notargehilfe. . . . . A
Rechtsberater, -pfleger ... ......... A
Redakteur ...................... A
Reeder......................... A
Regisseur .............. ... .. ... A
Rentner, Pensionar . .............. A
Reiseleiter . . . ................... A
Reiseverkehrskaufleute. . .......... A
Rettungsassistent . ............... B
Richter. ........................ A
Rohrreiniger. .. ......... ... . ... A
Sanger. ... i A
Sanitater . ........... .. ... .. A
Sattler ............. ... ... . ..... A
Schadlingsbekampfer .. ........... B
Schallschutzisolierer . .. ........... B
Schauspieler .. .................. A
Schausteller. . ................... B
Schienenfahrzeugfiihrer .. ......... B
Schiffsmaschinist. . ............... B
Schiffsoffizier (zivil) . .............. A
Schilderreklamehersteller ... ... .. .. A
Schlosser. . ..................... B
Schmied. . ...................... B
Schneider ...................... A
Schornsteinfeger. .. .............. B
Schreiner. . .......... ... ........ B
Schriftsetzer. . . .................. A
Schriftsteller. . . .................. A
Schrotthandler. . ................. B
Schuhmacher ................... A
Schdler

—bis18dJahre ................... K
—ab 18Jahre ................... A
Schweilder . ..................... B
Seeleute ....................... B
Sekretar. . .......... .. A
Solaranlagenbauer .. ............. B
Sozialarbeiter. .. ................. A
Sozialpddagoge. . .. .............. A
Sozialwissenschaftler ... .......... A
Sportgeratebauer. .. ........... ... B

Sprengmeister. .. ...... nur F moglich
Staatsanwalt . ................... A
Statistiker. . . ........ ... ... ... A
Steinbildhauer (kein Kinstler),
Steinbrecher, Steinmetz ... ........ B
Stenotypist. ... ... ... L. A
Steuerberater ................... A
Steuerfachleute . . ................ A
Steward/Stewardess

—ohne Flugrisiko ................ A
— mit Flugrisiko ........ nur F méglich
Steward — Schifffahrt. .. ........... A
StralRenbauer, -pflasterer, -wart . . . .. B
Student

—bis18dJahre ................... K
—ab18Jahre. ... ................ A
Stuckateur...................... B
Systemtechniker .. ............... A
Tabakwarenmacher. ... ........... A
Tankwart . . ..................... A
Tanzer (nicht Berufssport) ......... A
Tapezierer...................... A
Taucher (beruflich) ... .. nur F mdglich
technischer Zeichner. . ............ A
textilbe- oder verarbeitender Beruf . .. A
Textilreiniger .................... A

Therapeut (Beschaftigungs-,
Bewegungs-, Psycho-, Seh-,

Sprachtherapeut). .. .............. A
Tiefbaufacharbeiter . ... ........... B
Tierarzt ........................ A
Tierarzthelfer. .. ................. A
Tierbandiger

— mit Raubtieren .. ... .. nur F moglich
—ohne Raubtiere. . ............... B
Tierpfleger

— mit Raubtieren .. ... .. nur F mdglich
—ohne Raubtiere. . ............... B
Tierwart, -zlchter. . . .............. B
Tischler ........................ B
Ton- und Bildtechniker. . ........... A
Transportarbeiter. . . .............. B
Treppenbauer . .................. B
Trockenbaumonteur .............. B
Uebersetzer. . ................... A
Uhrmacher. .. ................... A
Umschdler.......... je nach Tatigkeit
Unternehmensberater . . ... ........ A

Unternehmer (nur kaufm. Tatigkeiten) . A

Verfahrensmechaniker

— Beschichtungstechnik. . . ......... A
—Glastechnik. . .................. A
— Kunststofftechnik .. ............. B
Verkaufer.......... ... ... ...... A
Verkaufsfahrer. .. ................ B
Verleger, Verlagskautkraft. ... ... ... A
Vermessungsingenieur . . .......... A
Vermessungstechniker . ........... A
Verpackungsmittelhersteller ... .. ... B
Vertragsamateur . .......... abhangig

von ausgetibter Tatigkeit
(s. Besonderheiten zu
Vertragsamateuren S. 4)

Vertreter. . ...................... A
Verwalter Land- und Tierwirtschaft . . . A
Vulkaniseur . .................... B
Wachpersonal . .................. B
Waldfacharbeiter. .. .............. B



Warenprifer. . ................... A Zahnarzt ....................... A

Warensortierer. . . ................ A Zahnarzthelfer................... A
Weber ....... ... .. A Zahntechniker .. ................. A
Wehrdienstleistender. . . s. Bundeswehr Zeitungsbote, -verleger . ........... A
Werbekaufleute . . .. .............. A Zellstoffmacher .................. B
Werkschutzpersonal . ............. B Zementwerker................... B
Werkstoffprifer Zerspanungsmechaniker. ... ....... B
— Halbleitertechnik. . . ............. A Zimmerer........... ... ... ... ... B
— Metalltechnik. . . ................ B  Zollbeamter/-bediensteter

— Warmebehandlungstechnik . ... ... A — Uberwiegend Innendienst
Werkzeugmacher ................ B (Buro- und Verwaltungstatigkeit) ... A
Winzer......... ... ... ... ... ... B - Uberwiegend Auflendienst . .. .. ... B
Wirtschaftsingenieur . .. ........... A Zugschaffner.................... A
Wirtschaftsprifer................. A Zweiradmechaniker............... A
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3 Bedingungen

Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale)

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Versicherte Person kénnen Sie oder jemand anderer sein. Wir als Ver-
sicherer erbringen die vertraglich vereinbarten Leistungen.
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Der Versicherungsumfang

1

1.1

1.2

1.3

1.4
141

1.4.2

143

144

14.5

1.4.6

Was ist versichert?

Grundsatz
Wir bieten den vereinbarten Versicherungsschutz bei Unfallen der versicherten Person.

Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht wahrend der Wirksamkeit des Vertrages
— weltweit und

— Rund um die Uhr.

Unfallbegriff

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch

— ein plétzlich von auen auf ihren Kdrper wirkendes Ereignis (Unfallereignis)
— unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung

erleidet.

Erweiterter Unfallbegriff

Vergiftungen oder Erstickungen durch Diinste, Staubwolken oder Gase und Dampfe

Als Unfall gilt auch, wenn die versicherte Person zu Vergiftungen oder Erstickungen fiihrenden Diinsten, Staub-
wolken oder ausstromenden Gasen und Dampfen

— flr eine vortibergehende Zeit (bis zu mehreren Stunden lang)
— unvorhergesehen ausgesetzt ist
— ohne sich diesen aus eigener Kraft entziehen zu konnen.

Ein Unfall liegt nicht vor, wenn die versicherte Person den schadlichen Stoffen mehrfach tber eine l&angere Zeit oder
dauerhaft ausgesetzt war und dadurch eine Gesundheitsbeeintrachtigung (z. B. eine Berufs- oder Gewerbekrankheit)
eingetreten ist.

Erfrierungen bzw. Erfrierungstod

Als Unfall gilt auch, wenn die versicherte Person durch

— ein plétzliches Ereignis unfreiwillig einer Kalteeinwirkung ausgesetzt wird,
— sich dieser aus eigener Kraft nicht entziehen kann und

und somit Erfrierungen bzw. den Erfrierungstod erleidet.

Nahrungs-, Fliissigkeits- oder Sauerstoffentzug

Als Unfall gilt auch, wenn die versicherte Person infolge unfreiwilligem Nahrungs-, Flissigkeits- oder Sauerstoff-
entzug Gesundheitsschaden erleidet.

Sonnenbrand oder Sonnenstich

Als Unfall gilt auch, wenn die versicherte Person infolge eines Unfallereignisses nach Ziffer 1.3 Gesundheitsschaden
durch Sonnenbrand oder Sonnenstich erleidet.

Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen

Als Unfall gilt auch, wenn die versicherte Person Gesundheitsschaden unfreiwillig erleidet, die sie bei rechtmaRiger
Verteidigung oder bei der Bemiihung zur Rettung von Menschen, Tieren oder von Sachen bewusst in Kauf nimmt.

Erhohte Kraftanstrengung
Als Unfall gilt auch, wenn sich die versicherte Person durch eine erhdhte Kraftanstrengung
— ein Gelenk an Gliedmalien oder der Wirbelsaule verrenkt.

Beispiel: Die versicherte Person stiitzt einen schweren Gegenstand ab und verrenkt sich dabei das Ellenbogen-
gelenk.

— Muskeln, Sehnen, Bander oder Kapseln an Gliedmalien oder der Wirbelsaule zerrt oder zerreifit.

Beispiel: Die versicherte Person zerrt sich bei einem Klimmzug die Muskulatur am Unterarm.
Meniskus und Bandscheiben sind weder Muskeln, Sehnen, Bander noch Kapseln. Deshalb werden sie von dieser
Regelung nicht umfasst.
Eine erhdhte Kraftanstrengung ist eine Bewegung, deren Muskeleinsatz iber die normalen Handlungen des tagli-
chen Lebens hinausgeht. MaRRgeblich fir die Beurteilung des Muskeleinsatzes sind die individuellen kdrperlichen
Verhéltnisse der versicherten Person.
Die sportliche Betatigung in den vom Deutschen Olympischen Sportbund anerkannten Sportarten gilt auch als erhoh-
te Kraftanstrengung.
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1.4.9

1.5
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21141

21.1.2

2113

2114

Eigenbewegung oder Erschrecken (fiir Kinder)

Als Unfall gilt auch, wenn die versicherte Person durch Eigenbewegung oder Erschrecken (gilt flir Personen im
Kindertarif)

— ein Gelenk verrenkt,

— sich Muskeln, Sehnen, Bander oder Kapseln zerrt oder zerreilt,
— sich Bauch- oder Unterleibsbriiche zuzieht oder

— sich Menisken oder sonstige Knorpel schadigt.

Tauchtypische Gesundheitsschaden
Als Unfall gilt auch, wenn die versicherte Person unter Wasser unfreiwillig
— erstickt oder ertrinkt oder
— einen tauchtypischen Gesundheitsschaden erleidet.
Beispiele: Caissonkrankheit, Trommelfellverletzungen

Umknicken mit dem Fuf
Als Unfall gilt auch, wenn die versicherte Person Gesundheitsschaden durch Umknicken mit dem Fuf} erleidet.

Einschriankung unserer Leistungspflicht
Fir bestimmte Unfélle und Gesundheitsschadigungen kénnen wir keine oder nur eingeschrankt Leistungen erbringen.

Bitte beachten Sie daher die Regelungen zur Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen (Ziffer 4) und zu den Aus-
schllissen (Ziffer 5). Sie gelten fur alle Leistungsarten.

Welche Leistungsarten kdnnen vereinbart werden? Welche Fristen und sonstigen Voraussetzungen gelten
fiir die einzelnen Leistungsarten?

Im Folgenden oder in zusatzlichen Bedingungen beschreiben wir verschiedene Arten von Leistungen und deren Vor-
aussetzungen, die Sie vereinbaren kdnnen.

Es gelten immer nur die Leistungsarten und Versicherungssummen, die Sie mit uns vereinbart haben, und die in
lhrem Versicherungsschein und dessen Nachtrégen genannt sind.

Invaliditatsleistung
Voraussetzungen fiir die Leistung

Invaliditat

Die versicherte Person hat eine Invaliditat erlitten.

Eine Invaliditat liegt vor, wenn unfallbedingt

— die korperliche oder geistige Leistungsfahigkeit

— dauerhaft

beeintrachtigt ist.

Dauerhaft ist eine Beeintrachtigung, wenn

— sie voraussichtlich langer als drei Jahre bestehen wird und
— eine Anderung dieses Zustands nicht zu erwarten ist.

Beispiel: Eine Beeintrdchtigung ist nicht dauerhaft, wenn die versicherte Person einen Knochenbruch erleidet, der
innerhalb eines Jahres folgenlos ausheilt.

Eintritt und arztliche Feststellung der Invaliditat

Die Invaliditat

— ist innerhalb von 18 Monaten nach dem Unfall eingetreten und

— ist innerhalb von 24 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich festgestellt worden.
Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erflllt, besteht kein Anspruch auf Invaliditatsleistung.

Geltendmachung der Invaliditat

Die Invaliditat muss innerhalb von 24 Monaten nach dem Unfall von Ihnen bei uns geltend gemacht worden sein
(Geltend machen heif3t: Sie teilen uns mit, dass Sie von einer Invaliditat ausgehen).

Versdumen Sie diese Frist, ist der Anspruch auf Invaliditatsleistung ausgeschlossen.

Nur in besonderen Ausnahmefallen lasst es sich entschuldigen, wenn Sie die Frist versdumt haben. Die Geltend-
machung der Invaliditatsleistung ist dann jedoch unverziglich nachzuholen.

Keine Invaliditatsleistung bei Unfalltod im ersten Jahr

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Inva-
liditatsleistung.

In diesem Fall zahlen wir eine Todesfall-Leistung (Ziffer 2.13), sofern diese vereinbart ist.
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21.2
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21.2.2

21.2.21

21.2.2.2

21.223

Art und Hoéhe der Leistung

Berechnung der Invaliditatsleistung

Die Invaliditatsleistung zahlen wir als Einmalzahlung.
Grundlagen fir die Berechnung der Leistung sind

— die zum Unfallzeitpunkt vereinbarte Versicherungssumme und
— der unfallbedingte Invaliditatsgrad.

Beispiel: Bei einer Versicherungssumme von 100.000 Euro und einem unfallbedingten Invaliditdtsgrad von 20 %
zahlen wir 20.000 Euro.

Bemessung des Invaliditdatsgrads, Zeitraum fiir die Bemessung
Der Invaliditatsgrad richtet sich
— nach der Gliedertaxe (Ziffer 2.1.2.2.1), sofern die betroffenen Kérperteile oder Sinnesorgane dort genannt sind,

— ansonsten danach, in welchem Umfang die normale korperliche oder geistige Leistungsfahigkeit dauerhaft beein-
trachtigt ist (Ziffer 2.1.2.2.2).

Mafgeblich ist der unfallbedingte Gesundheitszustand, der spatestens am Ende des dritten Jahres nach dem Unfall
erkennbar ist. Dies gilt sowohl fur die erste als auch fiir spatere Bemessungen der Invaliditat (Ziffer 9.4).
Gliedertaxe

Bei Verlust oder vollstandiger Funktionsunfahigkeit der folgenden Kérperteile oder Sinnesorgane gelten ausschliel3-
lich die hier genannten Invaliditatsgrade:

Arm 70 %
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
Hand 55 %
Daumen 20 %
Zeigefinger 10 %
anderer Finger 5%
Bein Uber der Mitte des Oberschenkels 70 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
Bein bis unterhalb des Knies 50 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
Fuly 40 %
grof3e Zehe 5%
andere Zehe 2%
Auge 50 %
Gehdr auf einem Ohr 30 %
Geruchssinn 10 %
Geschmackssinn 5%
Stimme 60 %
Niere 20 %
beider Nieren 80 %
Milz 5%

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeintrachtigung gilt der entsprechende Teil der genannten Invaliditatsgrade.

Beispiel: Ist ein Arm vollstédndig funktionsunféhig, ergibt das einen Invaliditdtsgrad von 70 %. Ist er um ein Zehntel in
seiner Funktion beeintréchtigt, ergibt das einen Invaliditdtsgrad von 7 % (= ein Zehntel von 70 %).

Bemessung auBerhalb der Gliedertaxe

Fir andere Korperteile oder Sinnesorgane richtet sich der Invaliditatsgrad danach, in welchem Umfang die normale
korperliche oder geistige Leistungsfahigkeit insgesamt dauerhaft beeintrachtigt ist. Mal3stab ist eine durchschnittliche
Person gleichen Alters und Geschlechts.

Die Bemessung erfolgt ausschlieRlich nach medizinischen Gesichtspunkten.

Minderung bei Vorinvaliditat

Eine Vorinvaliditat besteht, wenn betroffene Korperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen schon vor dem
Unfall dauernd beeintrachtigt waren. Sie wird nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer 2.1.2.2.2 bemessen.

Der Invaliditatsgrad mindert sich um diese Vorinvaliditat.

Beispiel: Ist ein Arm vollsténdig funktionsunféhig, betrégt der Invaliditétsgrad 70 %. War dieser Arm schon vor dem
Unfall um ein Zehntel in seiner Funktion beeintréachtigt, betrégt die Vorinvaliditét 7 % (= ein Zehntel von 70 %). Diese
7 % Vorinvaliditdt werden abgezogen. Es verbleibt ein unfallbedingter Invaliditdtsgrad von 63 %.

Seite 11 von 106



21.2.24

21.23

2.2

221
22141

221.2

2213
22131
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2214
22141

22142

Invaliditéatsgrad bei Beeintrachtigung mehrerer Korperteile oder Sinnesorgane

Durch einen Unfall kénnen mehrere Korperteile oder Sinnesorgane beeintrachtigt sein. Dann werden die Invaliditats-
grade, die nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelt wurden, zusammengerechnet.

Mehr als 100 % werden jedoch nicht berticksichtigt.

Beispiel: Durch einen Unfall ist ein Arm vollsténdig funktionsunféhig (70 %) und ein Bein zur Hélfte in seiner Funk-
tion beeintréchtigt (35 %). Auch wenn die Addition der Invaliditdtsgrade 105 % ergibt, ist die Invaliditat auf 100 %
begrenzt.

Invaliditéatsleistung bei Tod der versicherten Person

Stirbt die versicherte Person vor der Bemessung der Invaliditat, zahlen wir eine Invaliditatsleistung unter folgenden
Voraussetzungen:

— Die versicherte Person ist nicht unfallbedingt innerhalb des ersten Jahres nach dem Unfall verstorben (Ziffer
2.1.1.4) oder

— die versicherte Person ist, gleichglltig aus welcher Ursache, spater als ein Jahr nach dem Unfall verstorben, und
— die sonstigen Voraussetzungen fir die Invaliditatsleistung nach Ziffer 2.1.1 sind erfilllt.
Wir leisten nach dem Invaliditatsgrad, mit dem aufgrund der arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware.

Unfallrente Forte

Wir zahlen eine Unfallrente, eine Kapitalleistung, eine Todesfall-Leistung und erstatten Kosten flir kosmetische Ope-
rationen entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

Unfallrente

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Unfall-
rente.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditatsgrad von mindes-
tens 50 Prozent geflhrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fir bestimmte Berufsgruppen bleiben fiir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unberlcksichtigt.

Hohe der Leistung

Wir zahlen die Unfallrente monatlich in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme.
Verstirbt die versicherte Person

— vor der Bemessung der Invaliditat und

— waren die Voraussetzungen nach Ziffer 2.2.1.1 erfiillt,

leisten wir nach dem Invaliditatsgrad, mit dem aufgrund der arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer
2.1.2.3).

Vereinbarte progressive Invaliditatsstaffeln oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben fir die Feststel-
lung der Hohe der Unfallrente unberiicksichtigt.

Beginn und Dauer der Leistung

Wir zahlen die Unfallrente

— riickwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat,
— monatlich im Voraus.

Wir zahlen die Unfallrente bis zum Ende des Monats, in dem

— wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene arztliche Neubemessung ergeben hat, dass der
unfallbedingte Invaliditdtsgrad unter 50 Prozent gesunken ist oder

— die versicherte Person stirbt.

Rentengarantie

Stirbt die versicherte Person, gleichgiltig aus welcher Ursache,

— spater als ein Jahr nach dem Unfall und

— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.2.1.1 entstanden,

zahlen wir die vereinbarte Unfallrente Gber den Tod der versicherten Person hinaus garantiert bis zum Ablauf des
10. Jahres nach dem Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat.

Leistungen bei Tod der versicherten Person

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, zahlen wir eine Todesfall-Leis-
tung, deren Héhe das 18fache der vereinbarten Unfallrente betragt.

Stirbt die versicherte Person, gleichgiiltig aus welcher Ursache,
— spater als ein Jahr nach dem Unfall und
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— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.2.1.1 entstanden,

zahlen wir das 18fache der vereinbarten Unfallrente als Einmalzahlung. Die Hohe der Unfallrente bestimmt sich nach
Ziffer 2.2.1.2.

Kapitalleistung

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4, Ziffer 2.1.2.3 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditatsgrad
von mindestens 1 Prozent gefihrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fir bestimmte Berufsgruppen bleiben fiir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unbericksichtigt.

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Kapi-
talleistung.

Art und Hohe der Leistung

Wir zahlen eine einmalige Kapitalleistung, deren Hohe ein Vielfaches der vereinbarten Unfallrente betragt.

Die Hohe hangt vom Grad der unfallbedingten Invaliditat ab und zwar wie folgt:

Invaliditatsgrad in % Kapitalleistung

1 bis unter 10 5 Unfallrenten
10 bis unter 20 10 Unfallrenten
20 bis unter 30 15 Unfallrenten
30 bis unter 40 20 Unfallrenten
40 bis unter 50 25 Unfallrenten
50 bis unter 55 50 Unfallrenten
55 bis unter 60 55 Unfallrenten
60 bis unter 65 60 Unfallrenten
65 bis unter 70 65 Unfallrenten
70 bis unter 75 70 Unfallrenten
75 bis unter 80 75 Unfallrenten
80 bis unter 85 80 Unfallrenten
85 bis unter 90 85 Unfallrenten
90 bis 100 300 Unfallrenten

Ab einem Invaliditdtsgrad von 90 % kdnnen Sie wahlen, ob wir Ihnen

— eine einmalige Kapitalzahlung in Hohe des 300fachen der vereinbarten Unfallrente
oder alternativ

— das doppelte der fir diesen Invaliditatsgrad vereinbarten Unfallrente

zahlen.

Entscheiden Sie sich fur die Verdopplung der vereinbarten Unfallrente gelten die Ziffern 2.2.1.3.1 und 2.2.1.3.3 ent-
sprechend.

Flhrt eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene arztliche Neubemessung
— zu einem unfallbedingten Invaliditédtsgrad von unter 90 % und
— wurde eine Verdopplung der vereinbarten Unfallrente gewahlt

wird der doppelte Anteil der bereits gezahlten Unfallrente mit der Kapitalleistung verrechnet, die wir Ihnen fur den bei
der Neubemessung festgestellten Invaliditatsgrad zahlen.

Verstirbt die versicherte Person

— aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder

— gleichgiiltig aus welcher Ursache, spater als ein Jahr nach dem Unfall,

und war ein Anspruch auf Kapitalleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditdtsgrad, mit dem aufgrund der
arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer 2.1.2.3).

Kosten fiir kosmetische Operationen

Wir erstatten auch Kosten fiir kosmetische Operationen. Die Ziffern 2.14.1 und 2.14.2 gelten entsprechend.
Erganzend zu Ziffer 2.14.2 werden die Kosten bis zur H6he des 18fachen der vereinbarten Unfallrente erstattet.

Unfallrente Forte Pro2

Wir zahlen eine Unfallrente, eine Kapitalleistung, eine Todesfall-Leistung und erstatten Kosten fiir kosmetische Ope-
rationen entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.
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231
23141

2.3.1.2
2.3.1.21

23122

2313
2.3.1.31

231.3.2

2.3.1.3.3

2314
2.3.1.4.1

23142

23.2
2.3.21

23.2.2
23.2.21

Unfallrente

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Unfall-
rente.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditatsgrad von mindes-
tens 50 Prozent geflhrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fiir bestimmte Berufsgruppen bleiben fiir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unberlcksichtigt.

Hohe der Leistung

Wir zahlen die Unfallrente monatlich in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme.
Verstirbt die versicherte Person

— vor der Bemessung der Invaliditat und

— waren die Voraussetzungen nach Ziffer 2.3.1.1 erfillt,

leisten wir nach dem Invaliditatsgrad, mit dem aufgrund der arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer
2.1.2.3).

Vereinbarte progressive Invaliditatsstaffeln oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben fir die Feststel-
lung der Hohe der Unfallrente unberiicksichtigt.

Jahrliche Rentenerh6hung

Die Unfallrente erhéhen wir jahrlich jeweils zum 1.1. eines Jahres, erstmals zum 1.1. des zweiten auf den Unfalltag
folgenden Jahres, um 2 Prozent. Dabei runden wir den Betrag kaufmannisch auf volle Euro.

Die jahrliche Erhéhung nehmen wir letztmalig zum 1.1. des Jahres, im dem die Unfallrente zum dreiRigsten Mal
erhoht wird, vor.

Beginn und Dauer der Leistung

Wir zahlen die Unfallrente

— rickwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat,
— monatlich im Voraus.

Wir zahlen die Unfallrente bis zum Ende des Monats, in dem

— wir lhnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene arztliche Neubemessung ergeben hat, dass der
unfallbedingte Invaliditatsgrad unter 50 Prozent gesunken ist oder

— die versicherte Person stirbt.

Rentengarantie

Stirbt die versicherte Person, gleichgiiltig aus welcher Ursache,

— spater als ein Jahr nach dem Unfall und

— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.3.1.1 entstanden,

zahlen wir die zuletzt erreichte Unfallrente Gber den Tod der versicherten Person hinaus garantiert bis zum Ablauf
des 10. Jahres nach dem Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat. Auch hier nehmen wir eine jahrli-
che Rentenerhéhung nach Ziffer 2.3.1.2.2 vor.

Leistung bei Tod der versicherten Person

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, zahlen wir eine Todesfall-Leis-
tung, deren Hohe das 18fache der vereinbarten Unfallrente betragt.

Stirbt die versicherte Person, gleichgiiltig aus welcher Ursache,
— spater als ein Jahr nach dem Unfall und
— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.3.1.1 entstanden,

zahlen wir das 18fache der zuletzt erreichten Unfallrente als Einmalzahlung. Die Héhe der Unfallrente bestimmt sich
nach Ziffer 2.3.1.2.

Kapitalleistung

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4, Ziffer 2.1.2.3 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditatsgrad
von mindestens 1 Prozent gefiihrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fiir bestimmte Berufsgruppen bleiben fiir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unbericksichtigt.

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Kapi-
talleistung.

Art und Hoéhe der Leistung
Wir zahlen eine einmalige Kapitalleistung, deren Hohe ein Vielfaches der vereinbarten Unfallrente betragt.
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23222

23223

233

2.4

241
24141

2412

Die Hohe hangt vom Grad der unfallbedingten Invaliditat ab und zwar wie folgt:

Invaliditatsgrad in % Kapitalleistung

1 bis unter 10 5 Unfallrenten
10 bis unter 20 10 Unfallrenten
20 bis unter 30 15 Unfallrenten
30 bis unter 40 20 Unfallrenten
40 bis unter 50 25 Unfallrenten
50 bis unter 55 50 Unfallrenten
55 bis unter 60 55 Unfallrenten
60 bis unter 65 60 Unfallrenten
65 bis unter 70 65 Unfallrenten
70 bis unter 75 70 Unfallrenten
75 bis unter 80 75 Unfallrenten
80 bis unter 85 80 Unfallrenten
85 bis unter 90 85 Unfallrenten
90 bis 100 300 Unfallrenten

Ab einem Invaliditdtsgrad von 90 % kdnnen Sie wahlen, ob wir Ihnen

— eine einmalige Kapitalzahlung in Hohe des 300fachen der vereinbarten Unfallrente
oder alternativ

— das doppelte der fir diesen Invaliditatsgrad vereinbarten Unfallrente

zahlen.

Entscheiden Sie sich flr die Verdopplung der vereinbarten Unfallrente gelten die Ziffern 2.3.1.2.2, 2.3.1.3.1 und
2.3.1.3.3 entsprechend.

Flhrt eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene éarztliche Neubemessung
— zu einem unfallbedingten Invaliditatsgrad von unter 90 % und
— wurde eine Verdopplung der vereinbarten Unfallrente gewahlt

wird der doppelte Anteil der bereits gezahlten Unfallrente mit der Kapitalleistung verrechnet, die wir lhnen fir den bei
der Neubemessung festgestellten Invaliditatsgrad zahlen.

Verstirbt die versicherte Person
— aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
— gleichgiiltig aus welcher Ursache, spater als ein Jahr nach dem Unfall,

und war ein Anspruch auf Kapitalleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditdtsgrad, mit dem aufgrund der
arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer 2.1.2.3).

Kosten fiir kosmetische Operationen
Wir erstatten auch Kosten fiir kosmetische Operationen. Die Ziffern 2.14.1 und 2.14.2 gelten entsprechend.
Ergénzend zu Ziffer 2.14.2 werden die Kosten bis zur H6he des 18fachen der vereinbarten Unfallrente erstattet.

Unfallrente Aktiv

Wir zahlen eine Unfallrente, eine Kapitalleistung, eine Todesfall-Leistung und erstatten Kosten fiir kosmetische Ope-
rationen entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

Unfallrente

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Unfall-
rente.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditatsgrad von mindes-
tens 35 Prozent gefiihrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fiir bestimmte Berufsgruppen bleiben fiir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unberlcksichtigt.

Hohe der Leistung

Wir zahlen

— bei einem Invaliditatsgrad von 35 bis unter 50 Prozent die Halfte der vereinbarten Unfallrente,
— bei einem Invaliditatsgrad von 50 Prozent und mehr die vereinbarte Unfallrente.

Verstirbt die versicherte Person

— vor der Bemessung der Invaliditat und
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2413
24131

24132

24133

2414
24141

24142

2.4.2
2.4.21

2422
24221

24222

— waren die Voraussetzungen nach Ziffer 2.4.1.1 erfilllt,

leisten wir nach dem Invaliditédtsgrad, mit dem aufgrund der arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer
2.1.2.3).

Vereinbarte progressive Invaliditatsstaffeln oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben fur die Feststel-
lung der Hohe der Unfallrente unberiicksichtigt.

Beginn und Dauer der Leistung

Wir zahlen die Unfallrente

— rickwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat,
— monatlich im Voraus.

Wir zahlen die Unfallrente bis zum Ende des Monats, in dem

— wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene arztliche Neubemessung ergeben hat, dass der
unfallbedingte Invaliditatsgrad unter 35 Prozent gesunken ist oder

— die versicherte Person stirbt.

Rentengarantie

Stirbt die versicherte Person, gleichgiiltig aus welcher Ursache,

— spater als ein Jahr nach dem Unfall und

— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.4.1.1 entstanden,

zahlen wir die Unfallrente tber den Tod der versicherten Person hinaus garantiert bis zum Ablauf des 10. Jahres
nach dem Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat. Die Hohe der Unfallrente bestimmt sich nach Ziffer
24.1.2.

Leistung bei Tod der versicherten Person

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, zahlen wir eine Todesfall-Leis-
tung, deren Hohe das 18fache der vereinbarten Unfallrente betragt.

Stirbt die versicherte Person, gleichguiltig aus welcher Ursache,
— spater als ein Jahr nach dem Unfall und
— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.4.1.1 entstanden,

zahlen wir das 18fache der vereinbarten Unfallrente als Einmalzahlung. Die Hohe der Unfallrente bestimmt sich nach
Ziffer 2.4.1.2.

Kapitalleistung

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fiir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4, Ziffer 2.1.2.3 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditatsgrad
von mindestens 20 Prozent gefiihrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fiir bestimmte Berufsgruppen bleiben fiir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unbericksichtigt.

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Kapi-
talleistung.

Art und Hohe der Leistung
Wir zahlen eine einmalige Kapitalleistung, deren Hoéhe ein Vielfaches der vereinbarten Unfallrente betragt.
Die H6he hangt vom Grad der unfallbedingten Invaliditat ab und zwar wie folgt:

Invaliditatsgrad in % Kapitalleistung
20 bis unter 35 5 Unfallrenten
35 bis unter 50 10 Unfallrenten
50 bis unter 55 50 Unfallrenten
55 bis unter 60 55 Unfallrenten
60 bis unter 65 60 Unfallrenten
65 bis unter 70 65 Unfallrenten
70 bis unter 75 70 Unfallrenten
75 bis unter 80 75 Unfallrenten
80 bis unter 85 80 Unfallrenten
85 bis unter 90 85 Unfallrenten
90 bis 100 300 Unfallrenten

Ab einem Invaliditdtsgrad von 90 % kdnnen Sie wahlen, ob wir Ihnen

— eine einmalige Kapitalzahlung in Hohe des 300fachen der vereinbarten Unfallrente
oder alternativ

— das doppelte der fur diesen Invaliditatsgrad vereinbarten Unfallrente

zahlen.
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24223

243

2.5

2.51
2511

2.51.2
2.51.21

25122

2513
2.51.3.1

25132

25133

Entscheiden Sie sich fiir die Verdopplung der vereinbarten Unfallrente gelten die Ziffern 2.4.1.3.1 und 2.4.1.3.3 ent-
sprechend.

Flhrt eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene arztliche Neubemessung
— zu einem unfallbedingten Invaliditatsgrad von unter 90 % und
— wurde eine Verdopplung der vereinbarten Unfallrente gewahlt

wird der doppelte Anteil der bereits gezahlten Unfallrente mit der Kapitalleistung verrechnet, die wir Ihnen fiir den bei
der Neubemessung festgestellten Invaliditatsgrad zahlen.

Verstirbt die versicherte Person
— aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
— gleichgliltig aus welcher Ursache, spater als ein Jahr nach dem Unfall,

und war ein Anspruch auf Kapitalleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditatsgrad, mit dem aufgrund der
arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer 2.1.2.3).

Kosten fiir kosmetische Operationen
Wir erstatten auch Kosten fiir kosmetische Operationen. Die Ziffern 2.14.1 und 2.14.2 gelten entsprechend.
Erganzend zu Ziffer 2.14.2 werden die Kosten bis zur Hohe des 18fachen der vereinbarten Unfallrente erstattet.

Unfallrente Aktiv Pro2

Wir zahlen eine Unfallrente, eine Kapitalleistung, eine Todesfall-Leistung und erstatten Kosten fir kosmetische Ope-
rationen entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

Unfallrente

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Unfall-
rente.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditdtsgrad von mindes-
tens 35 Prozent gefihrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fir bestimmte Berufsgruppen bleiben fiir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unbericksichtigt.

Hohe der Leistung

Wir zahlen

— bei einem Invaliditatsgrad von 35 bis unter 50 Prozent die Halfte der vereinbarten Unfallrente,
— bei einem Invaliditdtsgrad von 50 Prozent und mehr die vereinbarte Unfallrente.

Verstirbt die versicherte Person

— vor der Bemessung der Invaliditat und

— waren die Voraussetzungen nach Ziffer 2.5.1.1 erflllt,

leisten wir nach dem Invaliditédtsgrad, mit dem aufgrund der arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer
2.1.2.3).

Vereinbarte progressive Invaliditatsstaffeln oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben fur die Feststel-
lung der Hohe der Unfallrente unberiicksichtigt.

Jahrliche Rentenerh6hung

Die Unfallrente erhéhen wir jahrlich jeweils zum 1.1. eines Jahres, erstmals zum 1.1. des zweiten auf den Unfalltag
folgenden Jahres, um 2 Prozent. Dabei runden wir den Betrag kaufmannisch auf volle Euro.

Die jahrliche Erhdhung nehmen wir letztmalig zum 1.1. des Jahres, im dem die Unfallrente zum dreiRigsten Mal
erhoht wird, vor.

Beginn und Dauer der Leistung

Wir zahlen die Unfallrente

— rickwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat,
— monatlich im Voraus.

Wir zahlen die Unfallrente bis zum Ende des Monats, in dem

— wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene arztliche Neubemessung ergeben hat, dass der
unfallbedingte Invaliditatsgrad unter 35 Prozent gesunken ist oder

— die versicherte Person stirbt.

Rentengarantie

Stirbt die versicherte Person, gleichgliltig aus welcher Ursache,

— spater als ein Jahr nach dem Unfall und

— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.5.1.1 entstanden,
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2514
25141

25142

2.5.2
2.5.21

2.5.2.2
25221

25222

25223

253

zahlen wir die zuletzt erreichte Unfallrente Gber den Tod der versicherten Person hinaus garantiert bis zum Ablauf
des 10. Jahres nach dem Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat. Auch hier nehmen wir eine jahrli-
che Rentenerhéhung nach Ziffer 2.5.1.2.2 vor.

Leistung bei Tod der versicherten Person

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, zahlen wir eine Todesfall-Leis-
tung, deren Hohe das 18fache der vereinbarten Unfallrente betragt.

Stirbt die versicherte Person, gleichgliltig aus welcher Ursache,
— spater als ein Jahr nach dem Unfall und
— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.5.1.1 entstanden,

zahlen wir das 18fache der zuletzt erreichten Unfallrente als Einmalzahlung. Die Hohe der Unfallrente bestimmt sich
nach Ziffer 2.5.1.2.

Kapitalleistung

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4, Ziffer 2.1.2.3 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditatsgrad
von mindestens 20 Prozent gefiihrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fiir bestimmte Berufsgruppen bleiben fiir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unbericksichtigt.

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Kapi-
talleistung.

Art und Hohe der Leistung
Wir zahlen eine einmalige Kapitalleistung, deren Hoéhe ein Vielfaches der vereinbarten Unfallrente betragt.
Die H6he hangt vom Grad der unfallbedingten Invaliditat ab und zwar wie folgt:

Invaliditatsgrad in % Kapitalleistung
20 bis unter 35 5 Unfallrenten
35 bis unter 50 10 Unfallrenten
50 bis unter 55 50 Unfallrenten
55 bis unter 60 55 Unfallrenten
60 bis unter 65 60 Unfallrenten
65 bis unter 70 65 Unfallrenten
70 bis unter 75 70 Unfallrenten
75 bis unter 80 75 Unfallrenten
80 bis unter 85 80 Unfallrenten
85 bis unter 90 85 Unfallrenten
90 bis 100 300 Unfallrenten

Ab einem Invaliditdtsgrad von 90 % kdnnen Sie wahlen, ob wir Ihnen

— eine einmalige Kapitalzahlung in Hohe des 300fachen der vereinbarten Unfallrente
oder alternativ

— das doppelte der fir diesen Invaliditatsgrad vereinbarten Unfallrente

zahlen.

Entscheiden Sie sich fir die Verdopplung der vereinbarten Unfallrente gelten die Ziffern 2.5.1.2.2, 2.5.1.3.1 und
2.5.1.3.3 entsprechend.

Flhrt eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene arztliche Neubemessung
— zu einem unfallbedingten Invaliditatsgrad von unter 90 % und
— wurde eine Verdopplung der vereinbarten Unfallrente gewahlt

wird der doppelte Anteil der bereits gezahlten Unfallrente mit der Kapitalleistung verrechnet, die wir lhnen fur den bei
der Neubemessung festgestellten Invaliditatsgrad zahlen.

Verstirbt die versicherte Person
— aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
— gleichgiiltig aus welcher Ursache, spater als ein Jahr nach dem Unfall,

und war ein Anspruch auf Kapitalleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditatsgrad, mit dem aufgrund der
arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer 2.1.2.3).

Kosten fiir kosmetische Operationen
Wir erstatten auch Kosten fiir kosmetische Operationen. Die Ziffern 2.14.1 und 2.14.2 gelten entsprechend.
Erganzend zu Ziffer 2.14.2 werden die Kosten bis zur Hohe des 18fachen der vereinbarten Unfallrente erstattet.
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2.6

2.6.1
2.6.11

2.6.1.2

2.6.1.3
2.6.1.3.1

2.6.1.3.2

2.6.1.3.3

2614
2.6.1.4.1

2.6.14.2

2.6.2
2.6.21

2.6.2.2
26.22.1

Unfallrente Aktiv Plus

Wir zahlen eine Unfallrente, eine Kapitalleistung, eine Todesfall-Leistung und erstatten Kosten fir kosmetische Ope-
rationen entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

Unfallrente

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Unfall-
rente.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditdtsgrad von mindes-
tens 35 Prozent gefihrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fir bestimmte Berufsgruppen bleiben fiir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unbericksichtigt.

Hohe der Leistung

Wir zahlen

— bei einem Invaliditatsgrad von 35 bis unter 50 Prozent die Halfte der vereinbarten Unfallrente,
— bei einem Invaliditdtsgrad von 50 Prozent und mehr die vereinbarte Unfallrente.

Verstirbt die versicherte Person

— vor der Bemessung der Invaliditat und

— waren die Voraussetzungen nach Ziffer 2.6.1.1 erfilllt,

leisten wir nach dem Invaliditédtsgrad, mit dem aufgrund der arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer
2.1.2.3).

Vereinbarte progressive Invaliditatsstaffeln oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben fur die Feststel-
lung der Hohe der Unfallrente unberiicksichtigt.

Beginn und Dauer der Leistung

Wir zahlen die Unfallrente

— rickwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat,
— monatlich im Voraus.

Wir zahlen die Unfallrente bis zum Ende des Monats, in dem

— wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene arztliche Neubemessung ergeben hat, dass der
unfallbedingte Invaliditatsgrad unter 35 Prozent gesunken ist oder

— die versicherte Person stirbt.

Rentengarantie

Stirbt die versicherte Person, gleichgiiltig aus welcher Ursache,

— spater als ein Jahr nach dem Unfall und

— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.6.1.1 entstanden,

zahlen wir die Unfallrente tber den Tod der versicherten Person hinaus garantiert bis zum Ablauf des 10. Jahres
nach dem Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat. Die Hohe der Unfallrente bestimmt sich nach Ziffer
2.6.1.2.

Leistung bei Tod der versicherten Person

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, zahlen wir eine Todesfall-Leis-
tung, deren Hohe das 18fache der vereinbarten Unfallrente betragt.

Stirbt die versicherte Person, gleichgliltig aus welcher Ursache,

— spater als ein Jahr nach dem Unfall und

— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.6.1.1 entstanden,

zahlen wir das 18fache der vereinbarten Unfallrente als Einmalzahlung. Die Hohe der Unfallrente bestimmt sich nach
Ziffer 2.6.1.2.

Kapitalleistung

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4, Ziffer 2.1.2.3 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditatsgrad
von mindestens 1 Prozent gefiihrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fur bestimmte Berufsgruppen bleiben fiir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unberlcksichtigt.

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Kapi-
talleistung.

Art und Hohe der Leistung
Wir zahlen eine einmalige Kapitalleistung, deren Hohe ein Vielfaches der vereinbarten Unfallrente betragt.
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26.2.23

2.6.3

2.7

2.71
27141

2.71.2
27121

Die Hohe hangt vom Grad der unfallbedingten Invaliditat ab und zwar wie folgt:

Invaliditatsgrad in % Kapitalleistung

1 bis unter 10 1 Unfallrente
10 bis unter 20 2 Unfallrenten
20 bis unter 35 5 Unfallrenten
35 bis unter 50 10 Unfallrenten
50 bis unter 55 50 Unfallrenten
55 bis unter 60 55 Unfallrenten
60 bis unter 65 60 Unfallrenten
65 bis unter 70 65 Unfallrenten
70 bis unter 75 70 Unfallrenten
75 bis unter 80 75 Unfallrenten
80 bis unter 85 80 Unfallrenten
85 bis unter 90 85 Unfallrenten
90 bis 100 300 Unfallrenten

Ab einem Invaliditdtsgrad von 90 % kdnnen Sie wahlen, ob wir Ihnen

— eine einmalige Kapitalzahlung in Hohe des 300fachen der vereinbarten Unfallrente
oder alternativ

— das doppelte der fir diesen Invaliditatsgrad vereinbarten Unfallrente

zahlen.

Entscheiden Sie sich fir die Verdopplung der vereinbarten Unfallrente gelten die Ziffern 2.6.1.3.1 und 2.6.1.3.3 ent-
sprechend.

Flhrt eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene éarztliche Neubemessung
— zu einem unfallbedingten Invaliditatsgrad von unter 90 % und
— wurde eine Verdopplung der vereinbarten Unfallrente gewahlt

wird der doppelte Anteil der bereits gezahlten Unfallrente mit der Kapitalleistung verrechnet, die wir lhnen fir den bei
der Neubemessung festgestellten Invaliditatsgrad zahlen.

Verstirbt die versicherte Person
— aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
— gleichgiiltig aus welcher Ursache, spater als ein Jahr nach dem Unfall,

und war ein Anspruch auf Kapitalleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditatsgrad, mit dem aufgrund der
arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer 2.1.2.3).

Kosten fiir kosmetische Operationen
Wir erstatten auch Kosten fiir kosmetische Operationen. Die Ziffern 2.14.1 und 2.14.2 gelten entsprechend.
Ergénzend zu Ziffer 2.14.2 werden die Kosten bis zur H6he des 18fachen der vereinbarten Unfallrente erstattet.

Unfallrente Aktiv Plus Pro2

Wir zahlen eine Unfallrente, eine Kapitalleistung, eine Todesfall-Leistung und erstatten Kosten fiir kosmetische Ope-
rationen entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

Unfallrente

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Unfall-
rente.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditdtsgrad von mindes-
tens 35 Prozent gefiihrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fiir bestimmte Berufsgruppen bleiben fiir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unberlcksichtigt.

Hohe der Leistung

Wir zahlen

— bei einem Invaliditatsgrad von 35 bis unter 50 Prozent die Halfte der vereinbarten Unfallrente,
— bei einem Invaliditatsgrad von 50 Prozent und mehr die vereinbarte Unfallrente.

Verstirbt die versicherte Person

— vor der Bemessung der Invaliditat und

— waren die Voraussetzungen nach Ziffer 2.7.1.1 erfiillt,

leisten wir nach dem Invaliditdtsgrad, mit dem aufgrund der arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer
2.1.2.3).
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2713
2.71.3.1

27132

27133

2714
27141

27142

2.7.2
2.7.21

2.7.2.2
27221

Vereinbarte progressive Invaliditatsstaffeln oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben fir die Feststel-
lung der Hohe der Unfallrente unberiicksichtigt.

Jahrliche Rentenerhohung

Die Unfallrente erhéhen wir jahrlich jeweils zum 1.1. eines Jahres, erstmals zum 1.1. des zweiten auf den Unfalltag
folgenden Jahres, um 2 Prozent. Dabei runden wir den Betrag kaufmannisch auf volle Euro.

Die jahrliche Erhdhung nehmen wir letztmalig zum 1.1. des Jahres, im dem die Unfallrente zum dreiRigsten Mal
erhoht wird, vor.

Beginn und Dauer der Leistung

Wir zahlen die Unfallrente

— rickwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat,
— monatlich im Voraus.

Wir zahlen die Unfallrente bis zum Ende des Monats, in dem

— wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene arztliche Neubemessung ergeben hat, dass der
unfallbedingte Invaliditdtsgrad unter 35 Prozent gesunken ist oder

— die versicherte Person stirbt.

Rentengarantie

Stirbt die versicherte Person, gleichguiltig aus welcher Ursache,

— spater als ein Jahr nach dem Unfall und

— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.7.1.1 entstanden,

zahlen wir die zuletzt erreichte Unfallrente Uiber den Tod der versicherten Person hinaus garantiert bis zum Ablauf
des 10. Jahres nach dem Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat. Auch hier nehmen wir eine jahrli-
che Rentenerhéhung nach Ziffer 2.7.1.2.2 vor.

Leistung bei Tod der versicherten Person

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, zahlen wie eine Todesfall-Leis-
tung, deren Hohe das 18fache der vereinbarten Unfallrente betragt.

Stirbt die versicherte Person, gleichgiiltig aus welcher Ursache,
— spater als ein Jahr nach dem Unfall und
— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.7.1.1 entstanden,

zahlen wir das 18fache der zuletzt erreichten Unfallrente als Einmalzahlung. Die H6he der Unfallrente bestimmt sich
nach Ziffer 2.7.1.2.

Kapitalleistung

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fiir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4, Ziffer 2.1.2.3 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditatsgrad
von mindestens 1 Prozent gefiihrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fir bestimmte Berufsgruppen bleiben fiir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unbericksichtigt.

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Kapi-
talleistung.

Art und Hohe der Leistung

Wir zahlen eine einmalige Kapitalleistung, deren Hohe ein Vielfaches der vereinbarten Unfallrente betragt.

Die Hohe hangt vom Grad der unfallbedingten Invaliditat ab und zwar wie folgt:

Invaliditatsgrad in % Kapitalleistung

1 bis unter 10 1 Unfallrente
10 bis unter 20 2 Unfallrenten
20 bis unter 35 5 Unfallrenten
35 bis unter 50 10 Unfallrenten
50 bis unter 55 50 Unfallrenten
55 bis unter 60 55 Unfallrenten
60 bis unter 65 60 Unfallrenten
65 bis unter 70 65 Unfallrenten
70 bis unter 75 70 Unfallrenten
75 bis unter 80 75 Unfallrenten
80 bis unter 85 80 Unfallrenten
85 bis unter 90 85 Unfallrenten
90 bis 100 300 Unfallrenten
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27223

273

2.8

2.81

2.8.2

2.8.3
2.8.3.1

2.8.3.2

2.8.3.3

284
2.8.4.1

2.84.2

Ab einem Invaliditdtsgrad von 90 % kdnnen Sie wahlen, ob wir Ihnen

— eine einmalige Kapitalzahlung in Hohe des 300fachen der vereinbarten Unfallrente
oder alternativ

— das doppelte der fir diesen Invaliditatsgrad vereinbarten Unfallrente

zahlen.

Entscheiden Sie sich fir die Verdopplung der vereinbarten Unfallrente gelten die Ziffern 2.7.1.2.2, 2.7.1.3.1 und
2.7.1.3.3 entsprechend.

Flhrt eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene arztliche Neubemessung
— zu einem unfallbedingten Invaliditatsgrad von unter 90 % und
— wurde eine Verdopplung der vereinbarten Unfallrente gewahlt

wird der doppelte Anteil der bereits gezahlten Unfallrente mit der Kapitalleistung verrechnet, die wir lhnen fur den bei
der Neubemessung festgestellten Invaliditatsgrad zahlen.

Verstirbt die versicherte Person
— aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
— gleichgiiltig aus welcher Ursache, spater als ein Jahr nach dem Unfall,

und war ein Anspruch auf Kapitalleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditatsgrad, mit dem aufgrund der
arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer 2.1.2.3).

Kosten fiir kosmetische Operationen
Wir erstatten auch Kosten fiir kosmetische Operationen. Die Ziffern 2.14.1 und 2.14.2 gelten entsprechend.
Erganzend zu Ziffer 2.14.2 werden die Kosten bis zur Hohe des 18fachen der vereinbarten Unfallrente erstattet.

Unfallrente Komfort
Wir zahlen eine Unfallrente und eine Todesfall-Leistung entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditatsgrad von mindes-
tens 50 Prozent geflihrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fur bestimmte Berufsgruppen bleiben fir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unberlcksichtigt.

Hohe der Leistung

Wir zahlen die Unfallrente monatlich in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme.
Verstirbt die versicherte Person

— vor der Bemessung der Invaliditat und

— waren die Voraussetzungen nach 2.8.1 erfllt,

leisten wir nach dem Invaliditatsgrad, mit dem aufgrund der arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer
2.1.2.3).

Vereinbarte progressive Invaliditatsstaffeln oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben fiir die Feststel-
lung der Hohe der Unfallrente unberiicksichtigt.

Beginn und Dauer der Leistung

Wir zahlen die Unfallrente

— rickwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat,
— monatlich im Voraus.

Wir zahlen die Unfallrente bis zum Ende des Monats, in dem

— wir lhnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene arztliche Neubemessung ergeben hat, dass der
unfallbedingte Invaliditdtsgrad unter 50 Prozent gesunken ist oder

— die versicherte Person stirbt.

Rentengarantie

Stirbt die versicherte Person, gleichgiiltig aus welcher Ursache,

— spater als ein Jahr nach dem Unfall und

— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.8.1 entstanden,

zahlen wir die vereinbarte Unfallrente Uber den Tod der versicherten Person hinaus garantiert bis zum Ablauf des
10. Jahres nach dem Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat.

Leistung bei Tod der versicherten Person

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, zahlen wir eine Todesfall-Leis-
tung, deren Hohe das 18fache der vereinbarten Unfallrente betragt.

Stirbt die versicherte Person, gleichgultig aus welcher Ursache
— spater als ein Jahr nach dem Unfall und
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2.9

291

2.9.2
29.21

2922

293
2.9.31

2932

2933

294
2.9.4.1

2942

210

2.10.1
2.10.11

2.10.1.1.1
2.10.1.1.2
2.10.1.1.3

— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.8.1 entstanden,

zahlen wir das 18fache der vereinbarten Unfallrente als Einmalzahlung. Die Hohe der Unfallrente bestimmt sich nach
Ziffer 2.8.2.

Unfallrente Komfort Pro2
Wir zahlen eine Unfallrente entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die Voraussetzungen fiir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 gegeben.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 4 ermittelten Invaliditatsgrad von mindes-
tens 50 Prozent gefihrt.

Vereinbarte besondere Gliedertaxen fir bestimmte Berufsgruppen bleiben fiir die Feststellung des Invaliditatsgrades
unbericksichtigt.

Hohe der Leistung

Wir zahlen die Unfallrente monatlich in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme.
Verstirbt die versicherte Person

— vor der Bemessung der Invaliditat und

— waren die Voraussetzungen nach Ziffer 2.9.1 erfllt,

— leisten wir nach dem Invaliditdtsgrad, mit dem aufgrund der arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer
2.1.2.3).

Vereinbarte progressive Invaliditatsstaffeln oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben fur die Feststel-
lung der Hohe der Unfallrente unberiicksichtigt.

Jahrliche Rentenerh6hung

Die Unfallrente erhéhen wir jahrlich jeweils zum 1.1. eines Jahres, erstmals zum 1.1. des zweiten auf den Unfalltag
folgenden Jahres, um 2 Prozent. Dabei runden wir den Betrag kaufmannisch auf volle Euro.

Die jahrliche Erhdhung nehmen wir letztmalig zum 1.1. des Jahres, im dem die Unfallrente zum dreiRigsten Mal
erhéht wird, vor.

Beginn und Dauer der Leistung

Wir zahlen die Unfallrente

— rickwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat,
— monatlich im Voraus.

Wir zahlen die Unfallrente bis zum Ende des Monats, in dem

— wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene arztliche Neubemessung ergeben hat, dass der
unfallbedingte Invaliditdtsgrad unter 50 Prozent gesunken ist oder

— die versicherte Person stirbt.

Rentengarantie

Stirbt die versicherte Person, gleichgiiltig aus welcher Ursache,

— spater als ein Jahr nach dem Unfall und

— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.9.1 entstanden,

zahlen wir die zuletzt erreichte Unfallrente Gber den Tod der versicherten Person hinaus garantiert bis zum Ablauf
des 10. Jahres nach dem Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat. Auch hier nehmen wir eine jahrli-
che Rentenerhdéhung nach Ziffer 2.9.2.2 vor.

Leistung bei Tod der versicherten Person

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, zahlen wir eine Todesfall-Leis-
tung, deren Hohe das 18fache der vereinbarten Unfallrente betragt.

Stirbt die versicherte Person, gleichgliltig aus welcher Ursache,
— spater als ein Jahr nach dem Unfall und
— war ein Anspruch auf Rentenzahlung nach Ziffer 2.9.1 entstanden,

zahlen wir das 18fache der zuletzt erreichten Unfallrente als Einmalzahlung. Die Hohe der Unfallrente bestimmt sich
nach Ziffer 2.9.2.

Sofortleistung Plus

Voraussetzungen fiir die Leistung

Schwere Verletzungen

Die versicherte Person hat unfallbedingt eine der folgenden schweren Verletzungen erlitten:
Querschnittslahmung nach Schadigung des Riickenmarks;

Amputation mindestens des ganzen Fufies oder der ganzen Hand;

Schadel-, Hirn-Verletzung mit zweifelsfrei nachgewiesener Hirnquetschung (Contusion) oder Hirnblutung;
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2.10.1.1.4

2.10.1.1.5
2.10.1.1.6

2.10.1.2

2.10.1.3

2.10.1.4

2.10.2

211
2111

2.11.2

Schwere Mehrfachverletzung/Polytrauma
— Fraktur an zwei langen Réhrenknochen verschiedener Kérperregionen oder
— gewebezerstorende Schaden an zwei inneren Organen oder
— Kombination aus mindestens zwei der folgenden Verletzungen:
» Fraktur eines langen Réhrenknochens
» Fraktur des Beckens
 Fraktur der Wirbelsaule
» gewebezerstdrender Schaden eines inneren Organs
Verbrennungen II. und Ill. Grades von mehr als 30 % der Korperoberflache;
Erblindung oder hochgradige Sehbehinderung mit einer Sehscharfe von nicht mehr als 1/20 beider Augen
oder
Langer Aufenthalt im Krankenhaus
Die versicherte Person befindet sich unfallbedingt
— fur die Dauer von mindestens 28 Tagen
— ohne Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen
— in ununterbrochener medizinisch notwendiger vollstationarer Heilbehandlung.

Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehand-
lung.

oder

Schwere Beeintrachtigung

Die versicherte Person ist unfallbedingt

— im beruflichen oder auRerberuflichen Bereich

— ohne Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen

— zu mindestens 50 Prozent in ihrer normalen kdrperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit beeintrachtigt.
Die Beeintrachtigung dauert, vom Unfalltag an gerechnet, ununterbrochen mehr als 6 Monate an.

Sie haben uns

— die schwere Verletzung nach Ziffer 2.10.1.1 durch einen objektiven, am Stand medizinischer Erkenntnisse orien-
tierten arztlichen Bericht oder

— die vollstationare Heilbehandlung nach Ziffer 2.10.1.2 durch eine Bescheinigung Giber Beginn und Dauer
innerhalb eines Jahres, vom Unfalltag an gerechnet, nachgewiesen.

Sie missen die Beeintrachtigung der normalen kdrperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit nach Ziffer 2.10.1.3
innerhalb von 7 Monaten nach dem Unfall bei uns durch ein arztliches Attest geltend machen. Geltend machen heif3t:
Sie teilen uns mit, dass Sie von einem Anspruch auf Sofortleistung Plus ausgehen.

Versdumen Sie die Frist von 7 Monaten, ist der Anspruch auf Sofortleistung Plus ausgeschlossen.

Nur in besonderen Ausnahmefallen lasst es sich entschuldigen, wenn Sie die Frist versaumt haben. Die Geltend-
machung der Sofortleistung Plus ist dann jedoch unverziglich nachzuholen.

Beispiel: Sie haben durch den Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten und waren daher nicht in der Lage, mit uns
Kontakt aufzunehmen.

Hohe der Leistung
Die Sofortleistung Plus wird in Hhe der vereinbarten Versicherungssumme einmal je Unfall gezahlt.

Tagegeld

Voraussetzungen fiir die Leistung

Die versicherte Person ist unfallbedingt

— in der Arbeitsfahigkeit beeintrachtigt und
— in arztlicher Behandlung.

Hohe und Dauer der Leistung

Grundlagen fir die Berechnung der Leistung sind

— die vereinbarten Versicherungssumme und

— der unfallbedingte Grad der Beeintrachtigung der Arbeitsfahigkeit.

Der Grad der Beeintrachtigung bemisst sich

— nach der Fahigkeit der versicherten Person, ihrem bis zum Unfall ausgetibten Beruf weiter nachzugehen,

— nach der allgemeinen Fahigkeit der versicherten Person, Arbeit zu leisten, wenn sie zum Zeitpunkt des Unfalls
nicht berufstatig war.

Das Tagegeld wird nach dem Grad der Beeintrachtigung abgestuft.
Wir zahlen das Tagegeld flr die Dauer der arztlichen Behandlung, l&ngstens fur ein Jahr, ab dem Tag des Unfalls.
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212.2

213
2131

2.13.2

214
2141

2.14.2

215

2.15.1
2.15.11

2.15.1.2

Beispiel: Bei einer Beeintréchtigung der Arbeitsféhigkeit von 100 % zahlen wir das vereinbarte Tagegeld in voller
Héhe. Bei einem é&rztlich festgestellten Grad der Beeintréchtigung von 50 % zahlen wir die Hélfte des Tagegeldes.

Krankenhaustagegeld Plus

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die versicherte Person ist unfallbedingt in medizinisch notwendiger vollstationarer Heilbehandlung.
Kuren oder Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung.

Hohe und Dauer der Leistung
Wir zahlen

— das vereinbarte Krankenhaustagegeld fiir jeden Kalendertag der vollstationaren Behandlung, l1angstens jedoch fiir
drei Jahre ab dem Tag des Unfalls.

— nach Entlassung der versicherten Person aus der vollstationaren Heilbehandlung ein Genesungsgeld fur die
gleiche Anzahl an Kalendertagen, fiir die wir Krankenhaustagegeld geleistet haben, in Hohe des vereinbarten
Krankenhaustagegeldes, langstens jedoch fiir 100 Tage.

Todesfall-Leistung

Voraussetzungen fiir die Leistung

Die versicherte Person stirbt unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall. Beachten Sie dann die Verhal-
tensregeln nach Ziffer 7.5.

Der unfallbedingte Tod gilt ebenfalls als nachgewiesen, wenn die versicherte Person nach § 5 (Schiffsungliick), § 6
(Luftfahrzeugunfall) oder § 7 (sonstige Lebensgefahr) des Verschollenheitsgesetzes rechtswirksam fur tot erklart
wurde. Hat die versicherte Person die Verschollenheit tberlebt, so sind bereits erbrachte Leistungen zuriickzuzahlen.

Art und Hohe der Leistung
Wir zahlen die Todesfall-Leistung in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme.

Kosten fiir kosmetische Operationen

Voraussetzungen fiir die Leistungen

Die versicherte Person hat sich einer kosmetischen Operation unterzogen, um eine unfallbedingte Beeintrachtigung
des auleren Erscheinungsbildes zu beheben.

Soweit Zahne betroffen sind, gehdren nur Schneide- und Eckzahne zum auleren Erscheinungsbild.
Die kosmetische Operation erfolgt

— durch einen Arzt,

— nach Abschluss der Heilbehandlung und

— bei Erwachsenen innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall, bei Minderjahrigen spatestens vor Vollendung des
21. Lebensjahres.

Voraussetzung ist auch, dass ein Dritter (z. B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer) nicht zu einer Kostenerstattung
verpflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet.

Art und Hohe der Leistungen

Wir erstatten nachgewiesene und nicht von Dritten Gbernommene

— Arzthonorare und sonstige Operationskosten,

— notwendige Kosten fur Unterbringung und Verpflegung in einem Krankenhaus,

— Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten,

— Kosten fiir unfallbedingte Beschadigungen einer Zahnspange von Personen im Kindertarif
insgesamt bis zur Hohe der vereinbarten Versicherungssumme.

Schmerzensgeld

Voraussetzungen fiir die Leistung

Die versicherte Person hat unfallbedingt eine der unter Ziffer 2.15.2.3 in der Schmerzensgeldtabelle aufgeflhrten
Verletzungen erlitten.

Sie missen uns das Vorliegen einer unter Ziffer 2.15.2.3 genannten Verletzung

— unverzuglich nach dem Unfall

— durch einen objektiven, am Stand medizinischer Erkenntnisse orientierten, arztlichen Bericht nachweisen und
— den Anspruch auf Schmerzensgeld innerhalb eines Monats nach der arztlichen Feststellung geltend machen.
Geltend machen heilt: Sie teilen uns mit, dass Sie von einem Anspruch auf Schmerzensgeld ausgehen.
Versdumen Sie diese Frist, ist der Anspruch auf Schmerzensgeld ausgeschlossen.

Nur in besonderen Ausnahmefallen lasst es sich entschuldigen, wenn Sie die Frist versdumt haben. Die Geltend-
machung des Schmerzensgeldes ist dann jedoch unverziglich nachzuholen.
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Beispiel: Sie haben durch den Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten und waren daher nicht in der Lage, mit uns
Kontakt aufzunehmen.

2.15.2 Art und Hoéhe der Leistung

2.15.21 Berechnung des Schmerzensgeldes
Das Schmerzensgeld erhalten Sie als einmalige Kapitalleistung je Unfall.
Grundlagen fir die Berechnung der Leistung sind
— die vereinbarte Versicherungssumme und

— unter Ausschluss des Nachweises eines hdéheren oder geringeren Prozentsatzes — der in der Schmerzensgeld-
tabelle fUr die unfallbedingte Verletzung festgelegte Prozentsatz.

2.15.2.2 Prozentsatz bei mehreren Verletzungen

Durch einen Unfall kbnnen mehrere der in der Schmerzensgeldtabelle (Ziffer 2.15.2.3) aufgefiihrten Verletzungen
entstanden sein. Dann werden die entsprechenden Prozentsatze zusammengerechnet.

Mehr als 100 Prozent werden jedoch nicht bertcksichtigt.

Beispiel: Durch einen Unfall sind das Becken (80 %) und der Ellenbogen (40 %) gebrochen. Auch wenn die Addition
der Verletzungen 120 % erqgibt, ist die Leistung auf 100 % begrenzt.

2.15.2.3 Schmerzensgeldtabelle
Bruch/Anbruch am Kopf:

Schéadeldach ohne Hirnbeteiligung 20 %
Gesichtsschadel 10 %
Nasenbein 5%
Kiefer 10 %
Verletzungen am Auge:

Hornhauterosion 5%
Augapfelprellung mit Einblutung in den Glaskdrper 10 %

Bruch/Anbruch/knécherner Ausriss/Luxation/Ruptur
an den oberen GliedmaRen:

Kopfgelenk der Schulter 50 %
Oberarm ohne Gelenkbeteiligung 20 %
Ellenbogen 40 %
Unterarm ohne Gelenkbeteiligung 15 %
Rotatorenmanschettenruptur, Bizepssehnenriss 20 %

Bruch/Anbruch/knécherner Ausriss/Luxation/Ruptur
an den Handen:

Handgelenk oder Handwurzel 20 %
Mittelhand 20 %
Daumen 10 %
Zeigefinger 10 %
Sonstiger Finger 5%

Vollstandige Zerreissung von stabilisierenden
Kapselbandstrukturen (Bandrupturen) und
vollstandige Zerreissung von Sehnen

(nicht Muskelfasern) 5%
Bruch/Anbruch am Oberkérper:

Schulterblatt 30 %
Schlisselbein 20 %
Brustbein 10 %
Steillbein 10 %
Rippenserien 20 %
einer Rippe 10 %

Bruch/Luxation der Wirbelsaule
(Hals, Brust- und Lendenwirbelsaule)

Ein Wirbelkorper 15 %
Mehrere Wirbelkodrper 30 %
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Anbruch/knécherner Ausriss der Wirbelsaule
(Hals, Brust- und Lendenwirbelsaule)

Ein Wirbelkorper 10 %
Mehrere Wirbelkdrper 20 %
Bruch des Beckens 80 %
Anbruch/knécherner Ausriss des Beckens 30 %
Bruch/Luxation des Hiiftgelenks 80 %
Anbruch/knécherner Ausriss des Hiiftgelenks 30 %
Bruch/Luxation/Ruptur an den unteren GliedmaRen:

Oberschenkel ohne Gelenkbeteiligung 30 %
Knie 80 %
Innenband, Auf3enband, Meniskus 20 %
Kreuzbandriss 40 %
Unterschenkel ohne Gelenkbeteiligung 30 %
Sprunggelenk 80 %
AuRenbandruptur (des Sprunggelenkes) 20 %
Anbruch/knoécherner Ausriss an den unteren GliedmaRen:
Oberschenkel ohne Gelenkbeteiligung 15 %
Knie 15 %
Unterschenkel ohne Gelenkbeteiligung 15 %
Sprunggelenk 15 %
Bruch/Anbruch/knécherner Ausriss/Luxation an den FiiBen:
FuRwurzel 60 %
Mittelfufl® 20 %
GrolRRzehe 10 %
Sonstige Zehe 5%
Verbrennungen des 2. Grades, soweit mehr als

10 Prozent der Korperoberflache betroffen 40 %
Innere Verletzungen:

Ruptur der Milz, Leber oder einer Niere 10 %
Ruptur mehrerer innerer Organe (Milz, Leber oder Niere) 20 %

Verlust/Abbruch von Zahnen
(keine Milchzdhne, Implantate und Prothesen):

ein Zahn 10 %
mehrere Zahne 20 %
2.16 Haushaltshilfegeld
2.16.1 Voraussetzungen fiir die Leistung

Die im Erwachsenentarif versicherte Person befindet sich unfallbedingt

— innerhalb von drei Jahren ab dem Tag des Unfalls, in ununterbrochener medizinisch notwendiger vollstationarer
Heilbehandlung von mehr als 10 Kalendertagen und

— in seinem Haushalt lebt keine Person, die in der Lage ist, die Haushaltsfiihrung zu ibernehmen.
Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung.

2.16.2 Hohe und Dauer der Leistung
Wir zahlen das Haushaltshilfegeld
— in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme,
— ab dem 11. Tag fur jeden Kalendertag der vollstationdren Behandlung, langstens fir 100 Tage.
Mehrere vollstationare Behandlungen wegen desselben Unfalls gelten als eine ununterbrochene Behandlung.

Bestehen fur die im Erwachsenentarif versicherte Person bei der Continentale Sachversicherung AG mehrere Unfall-
versicherungen, kann das Haushaltshilfegeld nur aus einem dieser Vertrage verlangt werden.

2.16.3 Ausschluss der Dynamik

Die Versicherungssumme nimmt an einem fir andere Leistungsarten vereinbarten Zuwachs von Leistung und Bei-
trag nicht teil.
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217
2171

2.17.2

2173

2.18
2.18.1

2.18.2

2.18.3

2.18.4

219

2.20

Schulausfallgeld

Voraussetzungen fiir die Leistung

— Das versicherte Kind kann unfallbedingt nicht am Schulunterricht (allgemein bildende Schule oder gleichgestellte
Einrichtung) teilnehmen.

— Sie haben uns den Beginn und die Dauer des unfallbedingten Schulausfalls unter Vorlage eines arztlichen Attests
nachgewiesen.

Hohe und Dauer der Leistung

Wir zahlen das Schulausfallgeld

— in H6he der vereinbarten Versicherungssumme,

— ab dem 15. Schulausfalltag fiir jeden Tag des Schulausfalls, langstens fir 100 Tage.
Mehrere Schulausfélle wegen desselben Unfalls gelten als ein ununterbrochener Schulausfall.

Ende der Versicherung des Schulausfaligeldes

Die Versicherung des Schulausfallgeldes endet

— mit Umstellung auf den Erwachsenen-Tarif,

— spatestens zum Ende des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.

Rooming-in-Leistung

Voraussetzungen fiir die Leistung

Das versicherte Kind befindet sich unfallbedingt

— innerhalb von drei Jahren ab dem Tag des Unfalls, in medizinisch notwendiger vollstationarer Heilbehandlung und
— ein Erziehungsberechtigter Gbernachtet mit dem Kind im Krankenhaus (Rooming-in).

Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehand-
lung.

Hohe und Dauer der Leistung

Wir zahlen die Rooming-in-Leistung

— pro Ubernachtung in Héhe der vereinbarten Versicherungssumme,

— langstens fiir 100 Ubernachtungen.

Mehrere vollstationdre Behandlungen wegen desselben Unfalls gelten als eine ununterbrochene Behandlung.

Bestehen fur das versicherte Kind bei der Continentale Sachversicherung AG mehrere Unfallversicherungen, kann
die Rooming-in-Leistung nur aus einem dieser Vertrage verlangt werden.

Ende der Versicherung der Rooming-in-Leistung

Die Versicherung der Rooming-in-Leistung endet

— mit Umstellung auf den Erwachsenen-Tarif,

— spatestens zum Ende des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.

Ausschluss der Dynamik

Die Versicherungssumme nimmt an einem flr andere Leistungsarten vereinbarten Zuwachs von Leistung und Bei-
trag nicht teil.

Zusatzliche Todesfall-Leistung fiir Vollwaisen

Eine vereinbarte Todesfall-Leistung erhéht sich um 25 %, sofern durch den Tod des versicherten Elternteils ein Kind,
dass zum Zeitpunkt des Todes das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Vollwaise wird.

Die Erhéhung um 25 % gilt auch fiir die im Rahmen einer Unfallrente vereinbarte Todesfall-Leistung.

Zusatzliche Todesfall-Leistung bei Nutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel

Eine vereinbarte Todesfall-Leistung erhdht sich um 25 %, sofern die versicherte Person den Unfall als Fahrgast bei
der Nutzung eines 6ffentlichen Verkehrsmittels erleidet. Unfalle beim Ein- und Aussteigen sind dabei mitversichert.

Als o6ffentliche Verkehrsmittel gelten im 6ffentlichen Personenverkehr auf dafiir eingerichteten Linien eingesetzte
Omnibusse, StralRenbahnen, Eisenbahnen, Schiffe und Fahren, Taxen und lizensierte Mietwagen zur Personenbe-
férderung mit Chauffeur und Flugzeuge im Linienverkehr (kein privater Charterverkehr).

Die Erhéhung um 25 % gilt auch fiir die im Rahmen einer Unfallrente vereinbarte Todesfall-Leistung.
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3.1

3141
3.1.11

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.14

3.1.1.5

3.2
3.21

3.2.2

Welche Leistungen sind generell mitversichert?

Serviceleistungen inklusive Auslands-Assistance und Bergungskosten

Art und Voraussetzung der Leistungen
Der versicherten Person sind nach einem Unfall

— Kosten flir Such-, Rettungs- oder Bergungseinsatze von o6ffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten Ret-
tungsdiensten oder

— Kosten flir den arztlich angeordneten Transport der verletzten Person zum Krankenhaus oder zur Spezialklinik,
oder

— Mehraufwendungen bei der Rickkehr zu ihrem standigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf arztliche Anord-
nung zurtickgehen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren, oder

— im Ausland zusatzliche Heimfahrt- oder Unterbringungskosten fiir mitreisende minderjahrige Kinder und den mitrei-
senden Partner

entstanden.

Einem Unfall steht es gleich, wenn ein solcher unmittelbar drohte oder nach den konkreten Umstanden zu vermuten
war.

Bei einem Unfall im Ausland organisieren wir medizinisch notwendige Krankenrtcktransporte nach Deutschland mit
einem geeigneten Transportmittel und tbernehmen hierfir die erforderlichen Kosten. Dies schlie3t notwendige An-
und Abtransporte zum Flughafen und die Anmeldung im Zielkrankenhaus ein.

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt
— im Inland, ersetzen wir die Kosten fiir die Uberfiihrung zum letzten stéandigen Wohnsitz.

— im Ausland, ersetzen wir die Kosten fiir die Bestattung im Ausland oder wir organisieren die Uberfiihrung an einen
Bestattungsort in Deutschland, inklusive aller notwendigen Dokumente, und ibernehmen hierflr die Kosten.

Wir nehmen 24 Stunden, auch auerhalb unserer Geschaftszeiten, Unfallmeldungen entgegen.
Bei einem Unfall im Ausland stehen wir lhnen

— 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr

— telefonisch

— Uber unsere Notruf- und Servicezentrale

zur Verfligung.

Wir bedienen uns dazu von uns beauftragter qualifizierter Dienstleister. In der Zentrale arbeitet ausschlieRlich medi-
zinisch ausgebildetes Personal.

Voraussetzung ist auch, dass ein Dritter (z. B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer) nicht zu einer Kostenerstattung
verpflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet.

Hohe der Leistungen

Wir erstatten nachgewiesene und nicht von Dritten ibernommene Kosten insgesamt bis zu Héhe der vereinbarten
Versicherungssumme.

Bestehen fiir die versicherte Person bei der Continentale Sachversicherung AG mehrere Unfallversicherungen, kén-
nen die Leistungen nur aus einem dieser Vertrage verlangt werden.

Ausschluss der Dynamik

Der im Versicherungsschein festgelegte Hochstbetrag fiir den Kostenersatz nimmt an einem fiir andere Leistungs-
arten vereinbarten Zuwachs von Leistung und Beitrag nicht teil.

Kurkostenbeihilfe

Voraussetzungen fiir die Leistung

Die versicherte Person hat unfallbedingt

— innerhalb von drei Jahren ab dem Tag des Unfalls und

— flr einen zusammenhangenden Zeitraum von mindestens drei Wochen

eine stationare medizinisch notwendige Kur in einem arztlichen Sanatorium oder einer arztlichen Kureinrichtung
durchgefiihrt. Diese dient der Erholung von unfallbedingten Verletzungen nach einer vollstationaren oder ambulan-
ten Behandlung.

Diese Voraussetzungen werden von lhnen durch ein arztliches Attest nachgewiesen.
Nicht als Kur gilt eine Behandlung,

— bei der die arztliche Heilbehandlung der Unfallfolgen im Vordergrund steht (z. B. Anschlussheilbehandlung (AHB),
Berufsgenossenschaftliche stationare Weiterbehandlung (BGSW), oder

— die in einem Kur-/Wellnesshotel oder einer dhnlichen Einrichtung stattfindet.

Hohe der Leistung
Wir zahlen die Kurkostenbeihilfe in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme einmal je Unfall.

Bestehen fur die versicherte Person bei der Continentale Sachversicherung AG mehrere Unfallversicherungen, kann
die Kurkostenbeihilfe nur aus einem dieser Vertrage verlangt werden.
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3.23

3.3

3.31
3.3.11

3.3.1.2

3.3.2

3.33

4.1

4.2

4.21

422

5.1

5.1.1

Ausschluss der Dynamik

Die Versicherungssumme nimmt an einem fir andere Leistungsarten vereinbarten Zuwachs von Leistung und Bei-
trag nicht teil.

Kosten fiir psychologische Betreuung

Voraussetzungen fiir die Leistung

Die versicherte Person bendtigt aufgrund einer selbst erlittenen Unfallverletzung

— eine psychologische Betreuung und

— nimmt diese innerhalb des ersten Jahres nach dem Unfall in Anspruch.

Voraussetzung ist auch, dass

— die Notwendigkeit einer psychologischen Betreuung durch ein Attest des Therapeuten bescheinigt wird und

— ein Dritter (z. B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer) nicht zu einer Kostenerstattung verpflichtet ist oder seine
Leistungspflicht bestreitet.

Art und Hohe der Leistung

Wir erstatten nachgewiesene und nicht von Dritten Ubernommene Kosten fiir bis zu 10 Sitzungen einer psychologi-
schen Betreuung. Die Erstattung ist auf einen Betrag von insgesamt 2.000 EUR je Versicherungsfall begrenzt.

Ausschluss der Dynamik

Die Versicherungssumme nimmt an einerm flir andere Leistungsarten vereinbarten Zuwachs von Leistung und Bei-
trag nicht teil.

Was passiert, wenn Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammentreffen?

Krankheiten und Gebrechen

Wir leisten ausschlieflich fiir Unfallfolgen. Dies sind Gesundheitsschadigungen und ihre Folgen, die durch das Unfall-
ereignis verursacht wurden.

Wir leisten nicht fir Krankheiten oder Gebrechen.

Beispiel: Krankheiten sind z. B. Diabetes oder Gelenkserkrankungen; Gebrechen sind z. B. Fehlstellungen der Wir-
belsédule, angeborene Sehnenverkiirzungen

Mitwirkung
Treffen Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammen gilt Folgendes:

Entsprechend dem Umfang, in dem Krankheiten oder Gebrechen an der Gesundheitsschadigung oder ihren Folgen
mitgewirkt haben (Mitwirkungsanteil), mindert sich

— bei den Leistungsarten Invaliditatsleistung und Unfallrente der Prozentsatz des Invaliditatsgrades.

— bei der Todesfall-Leistung und, soweit nichts anderes bestimmt ist, bei den anderen Leistungsarten die Leistung
selbst.

Beispiel: Nach einer Beinverletzung besteht ein Invaliditdtsgrad von 10 %. Dabei hat eine Rheumaerkrankung zu
50 % mitgewirkt. Der unfallbedingte Invaliditdtsgrad betrégt daher 5 %.

Betragt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, nehmen wir keine Minderung vor.
Was ist nicht versichert?

Ausgeschlossene Unfille
Kein Versicherungsschutz besteht fir folgende Unféalle:

Unfélle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstérungen, auch soweit diese auf Trunkenheit
beruhen, sowie durch epileptische Anfélle oder andere Krampfanfélle, die den ganzen Kérper der versicherten Per-
son ergreifen.

Eine Bewusstseinsstorung liegt vor, wenn die versicherte Person in ihrer Aufnahme- und Reaktionsfahigkeit so beein-
trachtigt ist, dass sie den Anforderungen der konkreten Gefahrenlage nicht mehr gewachsen ist.

Ursachen fir die Bewusstseinsstorung kdnnen sein:

— eine gesundheitliche Beeintrachtigung,

— die Einnahme von Medikamenten,

— Alkoholkonsum,

— Konsum von Drogen oder sonstigen Mitteln, die das Bewusstsein beeintrachtigen.
Beispiele: Die versicherte Person
— stirzt infolge einer Kreislaufstérung die Treppe hinunter.
— kommt unter Alkoholeinfluss mit dem Fahrzeug von der Stral3e ab.
— torkelt alkoholbedingt auf dem Heimweg von der Gaststétte und fallt in eine Baugrube.
— balanciert aufgrund Drogenkonsums auf einem Gelédnder und stiirzt ab.
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51.4

Ausnahme:

Die Bewusstseinsstdrung oder der Anfall wurde durch ein Unfallereignis nach Ziffer 1.3 verursacht, fir das nach
diesem Vertrag Versicherungsschutz besteht.

Arztlich verordnete Medikamente
Die Bewusstseinsstorung trat infolge der Einnahme von arztlich verordneten Medikamenten ein.

Mitversichert sind nur die Unfallfolgen; die Gesundheitsschadigung durch arztlich verordnete Medikamente ist nicht
versichert.

In diesen Fallen gilt der Ausschluss nicht.
Alkohol

In den Versicherungsschutz sind Unfélle infolge von alkoholbedingten Bewusstseinsstdrungen eingeschlossen, bei
denen zum Unfallzeitpunkt der Blutalkoholgehalt

— beim Lenken von Kraftfahrzeugen unter 1,1 Promille (Grenze der absoluten Fahruntiichtigkeit) liegt; dieser Pro-
millewert gilt solange, bis die héchstrichterliche Rechtsprechung hier einen anderen Wert festlegt,

— bei allen sonstigen Fallen unter 1,5 Promille liegt.
Herzinfarkt oder Schlaganfall

Es besteht ferner Versicherungsschutz fir Unfalle die durch Bewusstseinsstérungen infolge eines Herzinfarktes oder
eines Schlaganfalls verursacht werden.

Mitversichert sind nur die Unfallfolgen; die Gesundheitsschadigung durch den eigentlichen Herzinfarkt oder Schlag-
anfall ist nicht mitversichert.

Straftat

Unfélle, die der versicherten Person dadurch zustoRen, dass sie vorsatzlich eine Straftat ausfiihrt oder versucht.
Krieg/Biirgerkrieg

Unfalle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Blirgerkriegsereignisse verursacht sind.

Ausnahme:

Die versicherte Person wird auf Reisen im Ausland Uberraschend von Kriegs- oder Burgerkriegsereignissen betroffen.
In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht.

Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des 14. Tages nach Beginn eines Krieges oder Biirgerkrieges auf dem
Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte Person aufhalt.

Diese Ausnahme gilt nicht

— bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Biirgerkrieg herrscht,
— flr die aktive Teilnahme am Krieg oder Biirgerkrieg,

— flr Unfalle durch atomare, biologische oder chemische Waffen und

— im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsahnlichen Zustand zwischen den Landern China, Deutschland,
Frankreich, GroRbritannien, Japan, Russland oder USA.

In diesen Fallen gilt der Ausschluss.
Luftfahrtrisiko
Unfalle der versicherten Person

— als Fuhrer eines Luftfahrzeugs oder Luftsportgerates, soweit nach deutschem Recht dafiir eine Erlaubnis bendtigt
wird,

Beispiel: Pilot, Gleitschirm- oder Drachenflieger
— als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeugs,
Beispiel: Flugbegleiter, Funker, Bordmechaniker
— bei beruflichen Tatigkeiten, die mit Hilfe eines Luftfahrzeugs auszuliben sind.
Beispiel: Luftfotograf, Spriihfliige zur Schédlingsbekdmpfung, Fliige zur Verkehrsiiberwachung
— bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
Ausnahme:

Es besteht Versicherungsschutz fiir Arzte oder medizinisches Bordpersonal wéhrend ihrer beruflichen Tatigkeit an
Bord von Flugzeugen oder Hubschraubern, ohne diese selbst zu steuern.

Rennsport
Unfalle der versicherten Person durch die Teilnahme an Rennen mit Motorfahrzeugen.
Teilnehmer ist jeder Fahrer, Beifahrer oder Insasse des Motorfahrzeugs.

Rennen sind solche Wettfahrten oder dazugehérige Ubungsfahrten, bei denen es auf die Erzielung von Héchst-
geschwindigkeiten ankommt.

Ausnahme:
Versicherungsschutz besteht

— fiir Unfalle bei Fahrtveranstaltungen, einschlieRlich der dazugehérigen Ubungsfahrten, bei denen es allein oder
hauptsachlich auf die Erzielung von Durchschnittsgeschwindigkeiten (Oldtimer-, Stern-, Zuverlassigkeits- und
Orientierungsfahrten) ankommt.

— fir das Fahren mit Leihkarts auf offentlichen Kartbahnen in Deutschland.
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5.2

5.2.1

522

523

524

5241

5242

5.24.21
524211

Kernenergie

Unfélle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.
Sport gegen Entgelt

Unfalle

— beim Sport, den die versicherte Person als Berufssportler betreibt.

— die bei der Ausuibung von Sport eintreten, aus dem die versicherte Person Uberwiegend (das heif3t: zu mehr als
50 %) ihren Lebensunterhalt verdient (einschlieRlich Sportférderung und entsprechende Tétigkeit innerhalb von
Polizei, Bundeswehr oder dhnlichem).

— beim Sport, den die versicherte Person betreibt und dafiir ein monatliches Entgelt Gber der gesetzlich geregelten
Minijob-Grenze erhalt. Der Versicherungsschutz ist in diesem Fall nur fur die Leistungsarten Schmerzensgeld und
Tagegeld ausgeschlossen.

(siehe im Einzelnen die Tarifbestimmungen mit Berufs- und Gefahrgruppenverzeichnis zu UnfallGiro)

Ausgeschlossene Gesundheitsschaden

Kein Versicherungsschutz besteht auRerdem fir folgende Gesundheitsschaden:

Schéaden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen
Ausnahme:

— Ein Unfallereignis nach Ziffer 1.3 hat diese Gesundheitsschadigung uberwiegend (das heilt: zu mehr als 50 %)
verursacht, und

— fur dieses Unfallereignis besteht Versicherungsschutz nach diesem Vertrag.
In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht.

Gesundheitsschaden durch Strahlen

Ausnahme:

Unter den Versicherungsschutz fallen jedoch Gesundheitsschaden durch Réntgen-, Laser- oder Maserstrahlen oder
kinstlich erzeugte ultraviolette Strahlen.

Diese Ausnahme gilt nicht:
Fir Gesundheitsschaden, die als Folge regelmaRigen Umgangs mit strahlenerzeugenden Apparaten eintreten.

Gesundheitsschiaden durch HeilmaBnahmen oder medizinische oder sonstige Eingriffe am Koérper der ver-
sicherten Person. Als HeilmalRnahmen oder Eingriffe gelten auch strahlendiagnostische und strahlentherapeutische
Handlungen.

Ausnahme:

— Die HeilmaRRnahmen oder Eingriffe waren durch einen Unfall veranlasst, und
— fur diesen Unfall besteht Versicherungsschutz nach diesem Vertrag.

In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht.

Beispiel: Die versicherte Person erleidet einen Unfall und lasst die Unfallverletzung &rztlich behandeln. Ein Behand-
lungsfehler fiihrt dabei zu weiteren Schédigungen.

Infektionen

Infektionen sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie durch geringfligige Haut- oder Schleimhautverletzungen ver-
ursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder spater in den Korper gelangten.

Ausnahme:
Die versicherte Person infiziert sich
— mit Tollwut oder Wundstarrkrampf.

— mit Krankheitserregern, die durch Insektenstiche oder -bisse oder sonstige von Tieren verursachte Haut- oder
Schleimhautverletzungen Ubertragen werden. Allergische Reaktionen auf Insektenstiche oder -bisse sind ebenfalls
mitversichert.

Beispiele: Borreliose, Brucellose, Enzephalitis, Fleckfieber, Gelbfieber, Malaria, Meningitis, Pest

— mit anderen Krankheitserregern, die durch nicht nur geringfiigige Unfallverletzungen in den Korper gelangten.
Geringfiigig sind Unfallverletzungen, die ohne die Infektion und ihre Folgen keiner arztlichen Behandlung bedurfen.
— durch solche HeilmalRnahmen oder Eingriffe, fir die ausnahmsweise Versicherungsschutz besteht (Ziffer 5.2.3).

— durch Impfung. Abweichend von Ziffer 1.3 sind durch Schutzimpfungen hervorgerufene Infektionen (Impfscha-
den) mitversichert. Ein Impfschaden ist eine tber das bliche Ausmaf einer Impfreaktion hinausgehende Gesund-
heitsschadigung. Die Schutzimpfung muss gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet oder von einer zustandigen
Behorde empfohlen und in ihrem Bereich vorgenommen oder sonst arztlich empfohlen und durchgefiihrt worden
sein.

In diesen Fallen gilt der Ausschluss nach Ziffer 5.2.4 nicht.

Ausgenommen sind auch:
Infektionen fur Angehdrige der unter 5.2.4.2.1.1 genannten Berufe

Voraussetzungen fiir die Leistung
Die versicherte Person ist
— Chemiker/in oder Desinfektor/in,
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524212

524213

524214

5.24.2.2

525

526

527

6.1
6.1.1

— Arzt/Arztin, Zahnarzt/-arztin, Arzthelfer/in, Zahnarzthelfer/in, Zahntechniker/in, Heilpraktiker/in, Hebamme oder
Entbindungspfleger,

— Student/in der Medizin oder der Zahnheilkunde,

— Angehorige/r des Krankenpflegepersonals (Krankenschwester/Krankenpfleger, Kinderkrankenschwester/Kinder-
krankenpfleger, Krankenpflegehelfer/in) und Altenpflegepersonal,

— Angehdrige/r ambulanter Pflegedienste (auch ambulanter Altenpflege),
— Tierarzt/-arztin, Tierheilpraktiker/in, oder Student/in der Tierheilkunde,
— bei Polizei, Berufs- und Freiwillige Feuerwehr oder Rettungsdienst tatig
und hat sich in Austibung ihrer beruflichen Tatigkeit infiziert.
Es geht aus
— der Krankengeschichte,
— dem Befund oder
— der Natur der Erkrankung
hervor, dass die Krankheitserreger auf eine der in Ziffer 5.2.4.2.1.3 bestimmten Art in den Kdrper gelangt sind.
Die Krankheitserreger sind auf einem der nachfolgenden Wege in den Kérper der versicherten Person gelangt:
— Beschadigung der Haut.
Es muss mindestens die duflere Hautschicht durchtrennt sein.
— Bei Chemikern und Desinfektoren durch plétzliches Eindringen infektiéser Substanzen in Auge, Mund oder Nase.

— Bei den unter Ziffer 5.2.4.2.1.1 genannten Heil- oder Pflegeberufen durch Einspritzen infektidser Substanzen in
Auge, Mund oder Nase.

Anhauchen, Anniesen oder Anhusten erflillen den Tatbestand des Einspritzens nicht.

Fir Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind Infektionen durch Anspucken, Anhusten, Anniesen oder Anhauchen
jedoch mitversichert.

Fir versicherte Personen, die in den unter Ziffer 5.2.4.2.1.1 genannten Heil- oder Pflegeberufen tatig sind, besteht
jedoch Versicherungsschutz fir Diphterie und Tuberkulose.

Kein Versicherungsschutz besteht bei Chemikern und Desinfektoren fir Gesundheitsschaden, die
— Folge der berufsmafigen Beschaftigung mit Chemikalien sind,

— allmahlich zustande kommen und

— Berufskrankheiten sind.

Erweiterte Fristen fiir Invaliditatsleistung und Unfallrente

Abweichend von Ziffer 2.1.1 gilt:

Die Invaliditat aufgrund der Infektion ist innerhalb von 3 Jahren nach dem Unfall
— eingetreten,

— von einem Arzt schriftlich festgestellt und

— innerhalb von weiteren drei Monaten bei uns geltend gemacht worden.
Vergiftungen

Ausnahme:

Versicherungsschutz besteht, unabhangig vom Lebensalter der versicherten Person, fur Vergiftungen infolge ver-
sehentlicher oder unfreiwilliger Einnahme fester oder flissiger Stoffe durch den Schlund (Eingang der Speiserohre).

Krankhafte Stérungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.
Beispiele:

— Posttraumatische Belastungsstérung nach Beinbruch durch einen Verkehrsunfall

— Angstzusténde eines Opfers einer Straftat

Bauch- oder Unterleibsbriiche

Ausnahme:

Sie sind durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht worden. Als Unfall gelten auch durch
Eigenbewegung verursachte Bauch- oder Unterleibsbriiche.

Was miissen Sie

— bei vereinbartem Kinder-Tarif

— bei Anderung der Berufstatigkeit oder Beschaftigung
und

— bei Vollendung des 70. Lebensjahres beachten?

Umstellung des Kinder-Tarifs

Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres (Ziffer 10.5), in dem das nach dem Kinder-Tarif versicherte Kind das
18. Lebensjahr vollendet, besteht Versicherungsschutz zu den vereinbarten Versicherungssummen und Beitragen.

Danach stellen wir die Versicherung auf den zu diesem Zeitpunkt giltigen Erwachsenentarif um.
Dabei haben Sie folgendes Wahlrecht:
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6.2.1

6.2.2
6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

6.3
6.3.1

6.3.2

— Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen und wir berechnen einen entsprechend hoheren Beitrag, oder
— Sie zahlen den bisherigen Beitrag und wir reduzieren die Versicherungssummen entsprechend.

Wir werden Sie rechtzeitig Gber lhr Wahlrecht informieren. Haben Sie bis spatestens zwei Monate vor Beginn des
neuen Versicherungsjahres (Ziffer 10.5) noch keine Wahl getroffen, fihren wir den Vertrag entsprechend der ersten
Wahlmdglichkeit fort.

Anderung der Berufstitigkeit oder Beschiftigung

Die Hohe der Versicherungssummen bzw. des Beitrags hangt mafigeblich von der Berufstatigkeit oder der Beschaf-
tigung der versicherten Person ab.

Grundlage flr die Bemessung der Versicherungssummen und Beitrage ist unser geltendes Berufsgruppenverzeich-
nis (zur richtigen Tarifeinstufung siehe im Einzelnen die Tarifbestimmungen mit Berufs- und Gefahrgruppenverzeich-
nis zu UnfallGiro).

Mitteilung der Anderung

Eine Anderung der Berufstatigkeit oder Beschaftigung der versicherten Person miissen Sie uns daher unverziiglich
mitteilen. Freiwilliger Wehrdienst, militarische Reservelibungen oder sonstiger befristeter freiwilliger sozialer Dienst
(freiwilliges Jahr, Bundesfreiwilligendienst) fallen nicht darunter.

Auswirkungen der Anderung

Errechnet sich fir die neue Berufstatigkeit oder Beschéftigung bei gleichbleibenden Versicherungssummen nach
dem zum Zeitpunkt der Anderung gtiltigen Tarif ein niedrigerer Beitrag, so gilt dieser, sobald uns lhre Erklarung
zugeht, spatestens jedoch nach Ablauf eines Monats ab der Anderung.

Errechnet sich dagegen ein héherer Beitrag, gilt dieser nach Ablauf eines Monats ab der Anderung. Erleidet die
versicherte Person nach Ablauf dieser Frist einen Unfall, ohne dass uns die Anderung angezeigt worden ist oder Sie
mit uns eine Einigung Uber den Beitrag erzielt haben, reduzieren wir die Versicherungssummen im Verhaltnis des
erforderlichen Beitrags zum bisherigen Beitrag.

Auf lhren Wunsch fihren wir den Vertrag im Rahmen der versicherbaren Mindest-/Hochstsummen auch mit dem
bisherigen Beitrag bei erhohten oder reduzierten Versicherungssummen weiter, sobald uns Ihre Erklarung zugeht.

Bieten wir fir die neue Berufstatigkeit oder Beschaftigung nach unserem Tarif keinen Versicherungsschutz, kénnen
wir den Vertrag kiindigen. Die Kuindigung wird einen Monat nach Zugang wirksam.

Das Kiindigungsrecht erlischt,

— wenn wir es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgelbt haben, zu dem wir von der Anderung
Kenntnis erlangt haben, oder

— wenn die versicherte Person ihre vorherige Berufstatigkeit oder Beschaftigung wieder aufgenommen hat.

Haben Sie die Anderungsanzeige nicht unverziiglich gemacht, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
der Unfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu welchem uns die Anzeige hatte zugehen missen.

Unsere Verpflichtung bleibt bestehen, wenn uns die neue Berufstatigkeit oder Beschaftigung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem uns die Anzeige hatte zugehen mussen.

Das Gleiche gilt, wenn bei Eintritt des Unfalls
— die Frist fur unsere Kiindigung abgelaufen und eine Kiindigung nicht erfolgt ist oder

— wenn die neue Berufstatigkeit oder Beschaftigung keinen Einfluss auf den Eintritt des Unfalls und auf den Umfang
unserer Leistung gehabt hat.

Umstellung nach Vollendung des 70. Lebensjahres

Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres (Ziffer 10.5), in dem die versicherte Person das 70. Lebensjahr vollendet,
besteht Versicherungsschutz zu den vereinbarten Versicherungssummen und Beitréagen.

Danach stellen wir die Versicherung auf den zu diesem Zeitpunkt gultigen Tarif fir Personen ab dem vollendeten
70. Lebensjahr um.

Dabei haben Sie folgendes Wahlrecht:

— Sie fuihren die Versicherung nach diesem Tarif — flir Personen ab dem vollendeten 70. Lebensjahr zu geénderten
Bedingungen — weiter, oder

— Sie kiindigen die Versicherung in Textform zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person
das 70. Lebensjahr vollendet.

Wir werden Sie rechtzeitig Gber Ihr Wahlrecht, den Umfang des Versicherungsschutzes und den Beitrag informieren.
Haben Sie bis spatestens zwei Monate vor Beginn des neuen Versicherungsjahres (Ziffer 10.5) noch keine Wahl
getroffen, fiihren wir den Vertrag entsprechend der ersten Wahimdglichkeit fort.

Der Leistungsfall

7

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?

Die Fristen und sonstigen Voraussetzungen fir die vereinbarten Leistungsarten sind in Ziffer 2 bzw. in den jeweiligen
vereinbarten Besonderen (bzw. Zusatz-) Bedingungen geregelt.

Im Folgenden beschreiben wir Verhaltensregeln (Obliegenheiten). Sie oder die versicherte Person missen diese
nach einem Unfall beachten, denn ohne Ihre Mithilfe kénnen wir unsere Leistung nicht erbringen.
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7.3

7.4

7.5

9.1

9.2

9.3

Nach einem Unfall, der voraussichtlich zu einer Leistungspflicht fiihrt, miissen Sie oder die versicherte Person unver-
zuglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten.

Durften Sie oder die versicherte Person nach den Umstanden zunachst davon ausgehen, dass der Unfall keine Leis-
tungspflicht herbeiflihrt, sind diese Obliegenheiten unverziglich zu erfillen, wenn die tatsachliche Gesundheitsscha-
digung und deren Folgen erkennbar sind.

Die versicherte Person ist nicht verpflichtet, sich einer Operation zu unterziehen.

Samtliche Angaben, um die wir Sie oder die versicherte Person bitten, missen wahrheitsgemaf, vollstandig und
unverzuglich erteilt werden.

Wir beauftragen Arzte, falls dies fiir die Priifung unserer Leistungspflicht erforderlich ist. Von den Arzten muss sich
die versicherte Person untersuchen lassen.

Wir tragen die notwendigen Kosten und den Verdienstausfall, der durch die Untersuchung entsteht.
Fuir die Prifung unserer Leistungspflicht benétigen wir moglicherweise Auskinfte von

— Arzten, die die versicherte Person vor oder nach dem Unfall behandelt oder untersucht haben.

— anderen Versicherern, Versicherungstragern und Behdérden.

Sie oder die versicherte Person missen es uns ermoglichen, die erforderlichen Auskiinfte zu erhalten.

Wenn der Unfall zum Tod der versicherten Person fiihrt, ist uns dies innerhalb von 7 Tagen zu melden, auch wenn
uns der Unfall schon angezeigt war.

Die Frist beginnt, sobald Sie oder der Anspruchsberechtigte

— Kenntnis vom Tod der versicherten Person erlangen

und

— mit der Méglichkeit rechnen mussten, dass der Tod Folge des Unfalls ist.

Soweit zur Prifung unserer Leistungspflicht erforderlich, ist uns das Recht zu verschaffen, eine Obduktion — durch
einen von uns beauftragten Arzt — durchflihren zu lassen.

Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?

Wenn Sie oder die versicherte Person eine der in Ziffer 7 genannten Obliegenheiten vorsatzlich verletzen, verlieren
Sie den Versicherungsschutz.

Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere lhres
Verschuldens entsprechenden Verhaltnis zu kirzen.

Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.

Weisen Sie nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlassig verletzt wurde, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistung
ursachlich war.

Dies gilt fir vorsatzliche und grob fahrlassige Obliegenheitsverletzungen, nicht aber, wenn Sie oder die versicherte
Person die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

Diese Bestimmungen gelten unabhangig davon, ob wir ein uns zustehendes Kiindigungsrecht wegen der Verletzung
einer vorvertraglichen Anzeigepflicht austiben.

Wann sind die Leistungen fallig?

Wir erbringen unsere Leistungen, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Ver-
sicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Dazu gilt Folgendes:

Erklarung lber die Leistungspflicht

Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklaren, ob und in welchem Umfang wir einen Anspruch
anerkennen. Bei der Invaliditatsleistung und der Unfallrente betragt die Frist drei Monate.

Die Fristen beginnen, sobald uns folgende Unterlagen zugehen:
— Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen.

— Bei der Invaliditatsleistung und der Unfallrente zusatzlich der Nachweis tber den Abschluss des Heilverfahrens,
soweit dies fur die Bemessung des Invaliditatsgrads notwendig ist.

Beachten Sie dabei auch die Verhaltensregeln nach Ziffer 7.
Die arztlichen Gebuhren, die Ihnen zur Begriindung des Leistungsanspruchs entstehen, libernehmen wir.
Sonstige Kosten bernehmen wir nicht.

Falligkeit der Leistung

Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen tber Grund und Hohe geeinigt, leisten wir innerhalb von
zwei Wochen.

Vorschiisse

Steht die Leistungspflicht zunachst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir — auf Ihren Wunsch — angemessene Vor-
schisse.
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Beispiel: Es steht fest, dass Sie von uns eine Invaliditatsleistung erhalten. Allerdings ist die Héhe der Leistung noch
nicht bestimmbar.

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditatsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur
Hohe einer vereinbarten Todesfall-Leistung beansprucht werden.

Neubemessung des Invalidititsgrads
Nach der Bemessung des Invaliditatsgrads kénnen sich Veranderungen des Gesundheitszustandes ergeben.
Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invaliditat jahrlich erneut arztlich bemessen zu lassen.

Dieses Recht steht Ihnen und uns langstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall zu. Bei Kindern bis zur Vollendung
des 14. Lebensjahres verlangert sich diese Frist von drei auf finf Jahre.

— Wenn wir eine Neubemessung winschen, teilen wir Ihnen dies zusammen mit der Erklarung ber unsere Leis-
tungspflicht nach Ziffer 9.1 mit.

— Wenn Sie eine Neubemessung wiinschen, miissen Sie uns dies vor Ablauf der Frist mitteilen.

Ergibt die endgtltige Bemessung eine hdhere Invaliditatsleistung, als wir bereits gezahlt haben, ist der Mehrbetrag
mit 5 Prozent jahrlich zu verzinsen.

Anforderung von Lebensbescheinigungen

Zur Prufung der Voraussetzungen fiir den Rentenbezug sind wir berechtigt, Lebensbescheinigungen anzufordern.
Wird die Bescheinigung nicht unverzuglich Ubersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nachsten Falligkeit.

Die Versicherungsdauer

10

10.1

10.2
10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.3.1

10.3

10.4

Wann beginnt und wann endet der Vertrag?
Wann ruht der Versicherungsschutz bei militarischen Einsatzen?

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung fiir den
Versicherungsschutz ist, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unverziiglich nach Falligkeit im Sinne von
Ziffer 11.2 zahlen.

Dauer und Ende des Vertrags

Vertragsdauer
Der Vertrag ist fir die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

Stillschweigende Verldangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn der Ver-
trag nicht gekiindigt wird. Kiindigen kénnen sowohl Sie als auch wir. Die Kiindigung muss Ihnen oder uns spatestens
drei Monate vor dem Ablauf der Vertragslaufzeit zugehen.

Vertragsbeendigung

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, zum vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es
einer Kuindigung bedarf.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kénnen Sie den Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder
jedes darauf folgenden Jahres kiindigen. lhre Kiindigung muss uns spatestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres zugehen.

Umzug ins Ausland
Der Vertrag endet mit dem amtlichen Abmeldedatum, wenn der Versicherungsnehmer dauerhaft ins Ausland verzieht.

Verzieht eine versicherte Person dauerhaft ins Ausland, endet der Versicherungsschutz mit dem amtlichen Abmel-
dedatum.

Kiindigung nach Versicherungsfall

Sie oder wir kdnnen den Vertrag kiindigen, wenn wir eine Leistung erbracht haben, oder wenn Sie gegen uns Klage
auf eine Leistung erhoben haben.

Die Kiundigung muss Ihnen oder uns spatestens einen Monat nach Leistung oder Beendigung des Rechtsstreits
zugegangen sein.

Wenn Sie kindigen, wird Ihre Kiindigung wirksam, sobald sie uns zugeht. Sie kdnnen jedoch bestimmen, dass die
Kundigung zu einem spateren Zeitpunkt wirksam wird; spatestens jedoch zum Ablauf des Versicherungsjahres.

Unsere Kiindigung wird einen Monat, nachdem Sie sie erhalten haben, wirksam.

Ruhen des Versicherungsschutzes bei militdrischen Einséatzen

Der Versicherungsschutz tritt fiir die versicherte Person auf3er Kraft, sobald sie Dienst in einer militdrischen oder 8hn-
lichen Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegsmaRigen Einsatz zwischen den Landern China, Deutschland,
Frankreich, GroRbritannien, Japan, Russland oder USA beteiligt ist.
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Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald uns lhre Anzeige Uber die Beendigung des Dienstes zugegangen ist.
Fur die versicherte Person ist kein Beitrag zu zahlen, solange der Versicherungsschutz fur sie aufler Kraft tritt.

Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr dauert zwolf Monate.
Ausnahme:

Besteht die vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend ver-
kirzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

Beispiel: Bei einer Vertragsdauer von 15 Monaten betrégt das erste Versicherungsjahr 3 Monate, das folgende Ver-
sicherungsjahr 12 Monate.

Der Versicherungsbeitrag

11

11.1.1

11.1.2

11.2
11.2.1

11.2.2

11.2.3

1.3
11.3.1

11.3.2

Was miissen Sie bei der Beitragszahlung beachten? Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Beitrag und Versicherungssteuer

Beitragszahlung und Versicherungsperiode

Die Beitrage konnen Sie je nach Vereinbarung monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich bezahlen. Danach
bestimmt sich die Dauer der Versicherungsperiode: Sie betragt

— bei Monatsbeitragen einen Monat,

— bei Vierteljahresbeitragen ein Vierteljahr,

— bei Halbjahresbeitragen ein Halbjahr und

— bei Jahresbeitragen ein Jahr.

Bei einem einmaligen Beitrag ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch héchstens ein Jahr.

Versicherungssteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die Versicherungssteuer. Diese haben Sie in der jeweils vom Gesetz
bestimmten Héhe zu zahlen.

Zahlung und Folgen verspateter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag

Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag ist rechtzeitig, d.h. innerhalb von 14 Tagen nach der Aufforderung des Versicherers,
zu zahlen, damit der Versicherungsschutz zu dem vereinbarten Zeitpunkt beginnt. Dies gilt unabhangig von dem
Bestehen eines Widerrufrechts.

Zahlen Sie nicht rechtzeitig nach dem in Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz friihestens
zu dem Zeitpunkt zu dem die Zahlung veranlasst wurde.

Weicht der Versicherungsschein von dem von lhnen gestellten Antrag oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der
erste oder einmalige Beitrag frihestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Spaterer Beginn des Versicherungsschutzes

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem spateren Zeitpunkt bezahlen,
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem spateren Zeitpunkt. Darauf mussen wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein aufmerksam gemacht haben.

Wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die verspatete Zahlung nicht verschuldet haben, beginnt der Versicherungs-
schutz zum vereinbarten Zeitpunkt.

Sofern Sie die Nichtzahlung des ersten oder einmaligen Beitrags zu vertreten haben, sind wir fiir einen vor Zahlung
des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet (leistungsfrei).

Riicktritt

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen, kénnen wir vom Vertrag zurticktreten,
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir kénnen nicht zurticktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die verspatete
Zahlung nicht verschuldet haben.

Zahlung und Folgen verspateter Zahlung/Folgebeitrag

Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeitrage werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen
Zeitpunkt erfolgt.

Verzug

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, geraten Sie in Verzug, auch ohne dass Sie eine Mahnung
von uns erhalten haben.
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11.3.3

11.3.4

11.6

11.6.1

11.6.2

Dies gilt nicht, wenn Sie die verspatete Zahlung nicht verschuldet haben.

Bei Verzug sind wir berechtigt, Ersatz fir den Schaden zu verlangen, der uns durch den Verzug entstanden ist (Ziffer
11.3.3).

Zahlungsfrist

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, konnen wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungs-
frist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen betragen.

Unsere Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn sie folgende Informationen enthalt:
— Die ausstehenden Beitrage, die Zinsen und die Kosten miissen im Einzelnen beziffert sein und
— die Rechtsfolgen miissen angegeben sein, die nach Ziffer 11.3.4. mit der Fristiiberschreitung verbunden sind.

Verlust des Versicherungsschutzes und Kiindigung

Wenn Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist den angemahnten Betrag noch nicht bezahlt haben,
— besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz.

— kénnen wir den Vertrag kiindigen, ohne eine Frist einzuhalten.

Wenn Sie nach unserer Kiindigung innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag bezahlen, besteht der Vertrag
fort. Fur Versicherungsfalle zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und Ihrer Zahlung besteht kein Versicherungs-
schutz.

Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

Wenn wir die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart haben, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der
Beitrag zu dem Falligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Die Zahlung gilt auch als rechtzeitig, wenn der fallige Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht eingezogen werden kann
und Sie nach einer Aufforderung in Textform unverziiglich zahlen.

Wenn Sie es zu vertreten haben, dass der fallige Beitrag nicht eingezogen werden kann, weil

— Sie das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen haben, oder

— Sie aus anderen Grunden zu vertreten haben, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann,
sind wir berechtigt, kiinftig eine andere Zahlungsweise zu verlangen.

Sie missen allerdings erst dann zahlen, wenn wir Sie hierzu in Textform aufgefordert haben.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags haben wir, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den
Teil des Beitrags, der dem Zeitraum des Versicherungsschutzes entspricht.

Beitragsbefreiung bei der Versicherung von Kindern

Wenn Sie wahrend der Versicherungsdauer sterben und

— Sie bei Versicherungsbeginn fiir das jeweilige Kind das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten,
— die Versicherung nicht gekiindigt war und

— Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Burgerkriegsereignisse verursacht wurde,

gilt Folgendes:

Wir fihren die Versicherung mit dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Leistungsumfang bis zum Ablauf des Versiche-
rungsjahres beitragsfrei weiter, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.

Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer Versicherungsnehmer, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Weitere Bestimmungen

12

121

12.2

12.3

Wie sind die Rechtsverhiltnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander?

Fremdversicherung

Die Ausubung der Rechte aus diesem Vertrag stehen ausschlief3lich lhnen als Versicherungsnehmer zu. Das gilt
auch, wenn die Versicherung gegen Unfélle abgeschlossen ist, die einem anderen zustofRen (Fremdversicherung).

Wir zahlen Leistungen aus dem Versicherungsvertrag auch dann an Sie aus, wenn der Unfall nicht Ihnen, sondern
einer anderen versicherten Person zugestof3en ist.

Sie sind neben der versicherten Person fir die Erfiillung der Obliegenheiten verantwortlich.

Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller

Alle fur Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller entsprechend
anzuwenden.

Ubertragung und Verpfindung von Anspriichen

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag kdnnen vor Félligkeit ohne unsere Zustimmung weder Ubertragen
noch verpfandet werden.
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13

13.1

13.2

13.2.1

13.2.2

13.2.3

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstande, nach
denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemaf und vollstéandig in Textform anzuzeigen. Gefahrerheblich sind
die Umstande, die fir unsere Entscheidung, den Vertrag tberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schlielen,
erheblich sind.

Diese Anzeigepflicht gilt auch fir Fragen nach gefahrerheblichen Umsténden, die wir
— nach lhrer Vertragserklarung,

— aber noch vor Vertragsannahme

in Textform stellen.

Soll eine andere Person als Sie selbst versichert werden, ist auch diese — neben Ilhnen — zu wahrheitsgemafier und
vollstandiger Beantwortung der Fragen verpflichtet.

Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Umsténden fir Sie beantwortet und wenn diese Per-
son den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arglistig handelt, werden Sie so behandelt, als hatten Sie selbst
davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

Mogliche Folgen einer Anzeigepflichtverletzung

Eine Verletzung der Anzeigepflicht kann erhebliche Auswirkungen auf lhren Versicherungsschutz haben. Wir kdnnen
in einem solchen Fall

— vom Vertrag zurlcktreten,

— den Vertrag kindigen,

— den Vertrag anpassen oder

— den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anfechten.

Riicktritt

Wird die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt, kdnnen wir vom Vertrag zurticktreten.
Kein Rucktrittsrecht besteht, wenn

— weder eine vorsétzliche,

— noch eine grob fahrlassige

Anzeigepflichtverletzung vorliegt.

Auch wenn die Anzeigepflicht nur grob fahrlassig verletzt wird, haben wir trotzdem kein Rucktrittsrecht, wenn wir
den Vertrag — moglicherweise zu anderen Bedingungen (z. B. héherer Beitrag oder eingeschrankter Versicherungs-
schutz) — auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstande geschlossen hatten.

Im Fall des Rucktritts haben Sie keinen Versicherungsschutz.

Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurlicktreten, bleibt unsere Leistungspflicht unter folgender Vorausset-
zung bestehen:

Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, der
— weder flr den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls,

— noch flr die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursachlich war.

Wird die Anzeigepflicht arglistig verletzt, entfallt unsere Leistungspflicht.

Im Fall des Rucktritts steht uns der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rucktrittserklarung
abgelaufenen Vertragslaufzeit entspricht.

Kiindigung
Wenn unser Rucktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsatzlich noch grob
fahrlassig erfolgte, kdnnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Unser Kindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag — méglicherweise zu anderen Bedingungen (z. B.
hoherer Beitrag oder eingeschrankter Versicherungsschutz) — auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahr-
erheblichen Umstande geschlossen hatten.

Vertragsanpassung

Kdénnen wir nicht zurlicktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag — mdglicherweise zu anderen Bedingungen (z. B.
hoéherer Beitrag oder eingeschrankter Versicherungsschutz) — auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrer-
heblichen Umstande geschlossen hatten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen hin rickwirkend
Vertragsbestandteil.

Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden
Versicherungsperiode (Ziffer 11.1.1) Vertragsbestandteil.

Sie kdnnen den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung erhalten haben kiindigen, wenn
— wir im Rahmen einer Vertragsanpassung den Beitrag um mehr als 10 % erhéhen oder

— wir die Gefahrabsicherung fiir einen nicht angezeigten Umstand ausschlielen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung Uber die Vertragsanpassung hinweisen.
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13.3

13.4

13.5

14

15

15.1

15.2

16

16.1
16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.2

Voraussetzungen fiir die Ausiibung unserer Rechte

Unsere Rechte zum Ruckiritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanpassung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

Wir haben kein Recht zum Ruickitritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanpassung, wenn wir den nicht angezeigten
Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Wir kénnen unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanpassung nur innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die
das von uns geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis erlangen.

Bei Ausiibung unserer Rechte miissen wir die Umstande angeben, auf die wir unsere Erklarung stltzen. Zur Begrin-
dung kénnen wir nachtraglich weitere Umstande angeben, wenn fir diese die Monatsfrist noch nicht verstrichen ist.

Nach Ablauf von funf Jahren seit Vertragsschluss erléschen unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur
Vertragsanpassung. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, kdnnen wir die Rechte auch nach
Ablauf der Frist geltend machen.

Ist die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt worden, betragt die Frist zehn Jahre.

Anfechtung

Wir kdnnen den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme des Vertrages durch unrichtige
oder unvollstandige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist.

Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklarung
abgelaufenen Vertragslaufzeit entspricht.

Erweiterung des Versicherungsschutzes

Die Absatze 13.1 bis 13.4 geltend entsprechend, wenn der Versicherungsschutz nachtraglich erweitert wird und des-
halb eine erneute Risikoprifung erforderlich ist.

Gestrichen
Wann verjahren die Anspriiche aus diesem Vertrag?

Gesetzliche Verjahrung

Die Anspriche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den
allgemeinen Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches.

Aussetzung der Verjahrung

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns geltend gemacht worden, ist die Verjahrung gehemmt. Dies
gilt von der Geltendmachung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.

Welches Gericht ist zustandig? An wen konnen Sie sich bei Meinungsverschiedenheiten wenden?

Zustandiges Gericht

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns sind folgende Gerichte zustandig:

— das Gericht am Sitz unseres Unternehmens oder unserer Niederlassung, die fur Ihren Vertrag zustandig ist.

— das Gericht Ihres Wohnorts oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, am Ort Ihres gewoéhnlichen Aufenthalts.
Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie ist das Gericht lhres Wohnorts oder, wenn Sie keinen festen
Wohnsitz haben, das Gericht am Ort Ihres gewdhnlichen Aufenthalts zustandig.

Fir den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt auRerhalb Deutschlands haben oder ihr
Wohnsitz oder gewohnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist abweichend zu der
Regelung nach Ziffer 16.1.1 und 16.1.2 ausschlieRlich das Gericht ortlich zusténdig, das fir unseren Sitz zustandig
ist.

Meinungsverschiedenheiten

Wir haben uns zur Teilnahme am folgenden Schlichtungsverfahren verpflichtet:

Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht
zu dem von lhnen gewunschten Ergebnis gefiihrt hat, kdnnen Sie sich mindlich oder in Textform (z. B. E-Mail, Tele-
fax oder Brief) an den Versicherungsombudsmann e. V.wenden.

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632

10006 Berlin

http://www.versicherungsombudsmann.de

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Telefon: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz).
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17
17.1

17.2

18

19
19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

20

21

Der Versicherungsombudsmann e. V. ist eine unabhangige und fiir Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungs-
stelle. Voraussetzung flr das Schlichtungsverfahren vor dem Ombudsmann ist aber, dass Sie uns zunachst die
Méoglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung zu tberprifen.

Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? Was gilt bei Anderung Ihrer Anschrift?
Anzeigen oder Erklarungen sollen an folgende Stellen gerichtet werden:
— an unsere Hauptverwaltung oder

— an die Servicestelle, die flr Sie zustandig ist. Welche Servicestelle dies ist, ergibt sich aus lhrem Versicherungs-
schein oder aus dessen Nachtragen.

Anderungen lhrer Anschrift miissen Sie uns mitteilen.
Wenn Sie dies nicht tun und wir lhnen gegeniber eine rechtliche Erklarung abgeben wollen, gilt Folgendes:

Die Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung als zugegangen, wenn wir diese per Einschreiben an lhre letzte uns
bekannte Anschrift geschickt haben.

Das gilt auch, wenn Sie uns eine Anderung Ihres Namens nicht mitteilen.

Welches Recht findet Anwendung?
Fuir diesen Vertrag gilt ausschlieRlich deutsches Recht.

Wie und unter welchen Voraussetzungen kénnen Bedingungen angepasst werden?

Wir sind berechtigt, die jeweils betroffenen Bedingungen des Versicherungsvertrags zu andern, zu erganzen oder zu
ersetzen (Anpassung), wenn

— sich Anderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvorschriften unmittelbar auf sie auswirken,
— sich die hochstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen andert,
— ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskraftig feststellt oder

— sie durch das Versicherungsaufsichts- oder das Kartellamt durch bestandskraftigen Verwaltungsakt fur mit gelten-
dem Recht nicht vereinbar erklart werden oder gegen Leitlinien oder Rundschreiben dieser Behdrden verstol3en.

Die Anpassung kommt nur in Betracht fir Bedingungen tber

— Gegenstand und Umfang der Versicherung,

— Ausschlusse,

— Obliegenheiten nach Vertragsschluss,

— Beitragsanpassung,

— Vertragsdauer und

— Kiindigung.

Die Anpassung ist nur zuldssig, wenn durch die genannten Anderungsanldsse das bei Vertragsschluss zugrunde
gelegte Verhaltnis zwischen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Male gestort ist. In den Fallen der
Unwirksamkeit und der Beanstandung einzelner Bedingungen ist die Anpassung dartber hinaus nur dann zulassig,

wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthalten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstande-
ten Bedingungen treten.

Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhaltnis zwischen Leistung und Gegenleis-
tung bei Gesamtbetrachtung der Anpassung nicht zu Ihrem Nachteil gedndert werden (Verschlechterungsverbot).
Die Anpassung muss nach den Grundsatzen einer ergédnzenden Vertragsauslegung unter Wahrung der beiderseiti-
gen Interessen erfolgen.

Unsere Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraussetzungen fir im Wesentlichen inhaltsglei-
che Bedingungen, wenn sich die gerichtlichen und behérdlichen Entscheidungen gegen Bedingungen anderer Versi-
cherer richten.

Die Zulassigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von einem unabhangigen Treuhander Uberprift und
bestatigt werden. Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes fir die Bestellung eines Treuhanders gel-
ten entsprechend.

Die angepassten Bedingungen werden wir lhnen in Schriftform bekannt geben und erlautern. Sie kénnen den Vertrag
bis und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anderung in Textform kiindigen.

Embargos

Es besteht — unbeschadet der ibrigen Vertragsbestimmungen — Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der
Europaischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fur Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika,
soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Européaischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Garantie: GDV-Musterbedingungen

Wir garantieren, dass unsere Leistungsinhalte Sie in keinem Punkt schlechterstellen, als die vom Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Leistungsinhalte der Musterbedingungen, den AUB 2014.
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4 Weitere Besondere Bedingungen und Zusatzbedingungen
(diese haben nur Giiltigkeit, wenn sie ausdriicklich vereinbart sind)

Besondere Bedingungen fir die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel — 225 Prozent
(BB Progression 225 %)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, bei der sich die Invaliditatsleistung ab bestimmten Invaliditatsgraden erhéht
(Progression).

Der Invaliditatsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 4 der Alilgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der
Continentale) ermittelt.

Erganzend zu Ziffer 2.1 der AUB 2020 XL der Continentale gilt:

1 Fur jeden Prozentpunkt des unfallbedingten Invaliditdtsgrads, der 25 Prozent (ibersteigt, zahlen wir zusatzlich 1 Prozent aus
der Versicherungssumme.

2 Fr jeden Prozentpunkt des unfallbedingten Invaliditdtsgrads, der 50 Prozent libersteigt, zahlen wir zusatzlich weitere 1 Pro-
zent aus der Versicherungssumme.

Auf die Hohe der Invaliditatsleistung wirkt sich diese Erganzung im Einzelnen wie folgt aus:

Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung
Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der
Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe

% % % % % % % %
26 27 45 65 64 117 83 174
27 29 46 67 65 120 84 177
28 31 47 69 66 123 85 180
29 33 48 71 67 126 86 183
30 35 49 73 68 129 87 186
31 37 50 75 69 132 88 189
32 39 51 78 70 135 89 192
33 41 52 81 71 138 90 195
34 43 53 84 72 141 91 198
85) 45 54 87 73 144 92 201
36 47 55 90 74 147 93 204
37 49 56 93 75 150 94 207
38 51 57 96 76 153 95 210
39 53 58 99 77 156 96 213
40 55 59 102 78 159 97 216
41 57 60 105 79 162 98 219
42 59 61 108 80 165 99 222
43 61 62 111 81 168 100 225
44 63 63 114 82 171

Besondere Bedingungen fiir die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel — 350 Prozent
(BB Progression 350 %)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, bei der sich die Invaliditatsleistung ab bestimmten Invaliditatsgraden erhoht
(Progression).

Der Invaliditatsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 4 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der
Continentale) ermittelt.

Erganzend zu Ziffer 2.1 der AUB 2020 XL der Continentale gilt:

1 Fdur fur jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditatsgrads, der 25 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zusatzlich 2 Prozent
aus der Versicherungssumme.

2 FUr jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditatsgrad von 50 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zusatzlich weitere
2 Prozent aus der Versicherungssumme.

Auf die Héhe der Invaliditatsleistung wirkt sich diese Erganzung im Einzelnen wie folgt aus:
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Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung
Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der
Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe

% % % % % % % %
26 28 45 85 64 170 83 265
27 31 46 88 65 175 84 270
28 34 47 91 66 180 85 275
29 37 48 94 67 185 86 280
30 40 49 97 68 190 87 285
31 43 50 100 69 195 88 290
32 46 51 105 70 200 89 295
2 49 52 110 71 205 90 300
34 52 53 115 72 210 91 305
35 55] 54 120 73 215 92 310
36 58 55 125 74 220 93 315
37 61 56 130 75 225 94 320
38 64 57 135 76 230 95 325
39 67 58 140 77 235 96 330
40 70 59 145 78 240 97 335
41 73 60 150 79 245 98 340
42 76 61 155 80 250 99 345
43 79 62 160 81 255 100 350
44 82 63 165 82 260

Besondere Bedingungen fiir die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel — 500 Prozent
(BB Progression 500 %)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, bei der sich die Invaliditatsleistung ab bestimmten Invaliditatsgraden erhoht

(Progression).

Der Invaliditdtsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 4 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der
Continentale) ermittelt.

Erganzend zu Ziffer 2.1 der AUB 2020 XL der Continentale gilt:

1 Fdur jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditdtsgrads, der 25 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zuséatzlich 2 Prozent aus
der Versicherungssumme.

2 Fur jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditatsgrads, der 50 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zusatzlich weitere 3 Pro-
zent aus der Versicherungssumme.

3 Fur jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditatsgrads, der 75 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zusatzlich weitere 4 Pro-
zent aus der Versicherungssumme.

Auf die Héhe der Invaliditatsleistung wirkt sich diese Erganzung im Einzelnen wie folgt aus:

Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung
Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der
Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe

% % % % % % % %
26 28 45 85 64 184 83 330
27 31 46 88 65 190 84 340
28 34 47 91 66 196 85 350
29 37 48 94 67 202 86 360
30 40 49 97 68 208 87 370
31 43 50 100 69 214 88 380
32 46 51 106 70 220 89 390
33 49 52 112 71 226 90 400
34 52 53 118 72 232 91 410
35 55) 54 124 73 238 92 420
36 58 55 130 74 244 93 430
37 61 56 136 75 250 94 440
38 64 57 142 76 260 95 450
39 67 58 148 77 270 96 460
40 70 59 154 78 280 97 470
41 73 60 160 79 290 98 480
42 76 61 166 80 300 99 490
43 79 62 172 81 310 100 500
44 82 63 178 82 320
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Besondere Bedingungen fiir die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel — 1000 Prozent

(BB Progression 1000 %)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, bei der sich die Invaliditatsleistung ab bestimmten Invaliditatsgraden erhéht
(Progression).

Der Invaliditatsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 4 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der
Continentale) ermittelt.

Erganzend zu Ziffer 2.1 der AUB 2020 XL der Continentale gilt:

1 Fur jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditdtsgrads, der 25 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zusatzlich 4 Prozent aus
der Versicherungssumme.

2 Fur jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditatsgrads, der 50 Prozent Uibersteigt, zahlen wir zusatzlich weitere 12 Pro-
zent aus der Versicherungssumme.

Auf die Hohe der Invaliditatsleistung wirkt sich diese Erganzung im Einzelnen wie folgt aus:

Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung
Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der
Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe

% % % % % % % %
26 30 45 125 64 388 83 711
27 35 46 130 65 405 84 728
28 40 47 135 66 422 85 745
29 45 48 140 67 439 86 762
30 50 49 145 68 456 87 779
31 55 50 150 69 473 88 796
32 60 51 167 70 490 89 813
83 65 52 184 71 507 90 830
34 70 53 201 72 524 91 847
35 75 54 218 73 541 92 864
36 80 55 235 74 558 93 881
37 85 56 252 75 515 94 898
38 90 57 269 76 592 95 915
39 95 58 286 77 609 96 932
40 100 59 303 78 626 97 949
41 105 60 320 79 643 98 966
42 110 61 337 80 660 99 983
43 115 62 354 81 677 100 1000
44 120 63 371 82 694

Besondere Bedingungen fiir die Bemessung des Invaliditatsgrades fir bestimmte Berufsgruppen in der
Unfallversicherung (Spezialgliedertaxe)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit nachfolgenden verbesserten Leistungen im Invaliditatsfall vereinbart.

1 Abweichend von Ziffer 2.1.2.2.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) gel-
ten bei Verlust oder vollstandiger Funktionsunfahigkeit der nachstehend genannten Kérperteile und Sinnesorgane ausschlieR3-
lich die folgenden Invaliditatsgrade:

Arm oder Hand 100 %
Daumen oder Zeigefinger 60 %
anderer Finger 20 %
Bein oder Fuf’ 70 %
grolRe Zehe 8 %

andere Zehe 5%
Auge 80 %

Gehor auf beiden Ohren 70 %

2 Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeintrachtigung gilt der entsprechende Teil der genannten Invaliditatsgrade.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Reha-Leistungen in der Unfallversicherung
(Reha-Service)

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) erhalten Sie Reha-
Leistungen Uber einen von uns beauftragten qualifizierten Dienstleister entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

1 Voraussetzung fiir die Leistungen
1.1 Die versicherte Person hat unfallbedingt eine der folgenden schweren Verletzungen erlitten:
— Schédel-, Hirnverletzung mit zweifelsfrei nachgewiesener Hirnquetschung (Contusion) oder Hirnblutung
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1.2

2.2

23

2.4

4.2
4.21

— Fraktur des Beckens

— Oberarmkopffraktur

— Fraktur mit Beteiligung des Ellenbogens
— Oberschenkelhalsbruch

— Fraktur des Schienenbeinkopfs

— CRPS (Sudeck)

oder

die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalls in ununterbrochener medizinisch notwendiger vollstationarer Heil-
behandlung, deren Dauer ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen mindestens 14 Tage betragt.

Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung.

Art, Umfang und Dauer der Leistungen

Die versicherte Person kann bei Vorliegen der Voraussetzung die Reha-Leistungen unseres medizinisch-berufskundli-
chen Beratungs- und Reintegrationsdienstes in Anspruch nehmen.

Der von uns ausgewahlte Dienstleister

— wird auf der Grundlage der medizinischen Diagnosen und Unterlagen unter Berticksichtigung der individuellen Situation
der versicherten Person die grundsatzliche Vorgehensweise empfehlen und

— bei Bedarf umfassende Empfehlungen zur medizinischen, schulischen, berufskundlichen und sozialen rehabilitativen
Betreuung erarbeiten und kontinuierlich bis zur medizinischen, sozialen und schulischen/beruflichen Rehabilitation
begleiten.

Art und Umfang der Leistungen sowie die Dauer der Leistungserbringung sind insbesondere abhangig von der Art der
Verletzung, ihrem Verlauf und ihren Folgen.

Die Leistungen werden erbracht, bis nach Beurteilung des medizinisch-berufskundlichen Beratungs- und Reintegrations-
dienstes Fortschritte hinsichtlich der medizinischen, sozialen, schulischen und beruflichen Rehabilitation nicht mehr zu
erwarten sind.

Wir ibernehmen bis zu einem Betrag von insgesamt 10.000 EUR je Versicherungsfall die Kosten
— fur die Reha-Leistungen unseres medizinisch-berufskundlichen Beratungs- und Reintegrationsdienstes.
— einer notwendigen Heilbehandlung im stationaren und ambulanten Bereich.

Besteht unfallbedingt die Notwendigkeit einer prothetischen Versorgung oder der Versorgung mit anderen Hilfsmitteln,
ersetzen wir die dadurch entstehenden Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 5.000 EUR je Versicherungsfall.

Als Voraussetzung fur den Ersatz der Kosten gilt jeweils, dass ein Dritter (z. B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer)
nicht zur Leistung verpflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet.

Die sonstigen Kosten, die aus der Durchfiihrung der empfohlenen Mafinahmen selbst entstehen, werden nicht ibernom-
men.

Die Reha-Leistungen enden spatestens drei Jahre nach dem Unfall der versicherten Person. Bei Personen, die bei Eintritt
des Unfalls das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, verlangert sich dieser Zeitraum von drei auf fiinf Jahre nach
dem Unfall.

Die Reha-Leistungen erbringen wir ausschlief3lich in Deutschland. Dies gilt nicht, wenn der Auslandsaufenthalt Teil des
Rehabilitationsprozesses ist, der von uns oder vom eingeschalteten Beratungs- und Reintegrationsdienst vorgeschlagen
wurde.

Mit der Erbringung der Reha-Leistungen ist eine Anerkennung unserer Leistungspflicht aus dem Vertrag nicht verbunden,
da aus medizinischen/sozialen Griinden mit der Einschaltung des Beratungs- und Reintegrationsdienstes nicht immer bis
zu unserer abschlieBenden Prifung des Versicherungsschutzes abgewartet werden kann.

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
Erganzend zu Ziffer 7 der AUB 2020 XL der Continentale gilt folgende Obliegenheit:

Die Reha-Leistungen mussen Sie oder die versicherte Person spatestens sieben Monate nach Eintritt des Unfalls unter
Vorlage

— eines objektiven, am Stand medizinischer Erkenntnisse orientierten arztlichen Berichts

oder

— einer Bescheinigung Uber die ununterbrochene vollstationare Heilbehandlung

bei uns geltend machen.

Wird diese Obliegenheit verletzt, gilt Ziffer 8 der AUB 2020 XL der Continentale entsprechend.

In welchen Fallen kann der Beitrag fiir die Reha-Leistungen neu festgesetzt werden?

Den fiir die Reha-Leistungen vereinbarten Beitrag konnen wir entsprechend der Entwicklung der Preise fir Dienstleistun-
gen sozialer Einrichtungen und entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs anpassen.

Anpassung entsprechend der Verdnderung der Preise fiir Dienstleistungen sozialer Einrichtungen

Als MaBstab dient die Veranderung des vom Statistischen Bundesamt verdffentlichten Verbraucherindex fiir Dienstleis-
tungen sozialer Einrichtungen (Nr. 124), ersatzweise des von Amts wegen an dessen Stelle tretenden Index.
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Wir ermitteln zum Ende jeden Kalenderjahres die Veranderung des Index seit der letzten Beitragsfestsetzung. Eine sich
bei diesem Vergleich ergebende Veranderung wird nur berticksichtigt, wenn nicht zum gleichen Zeitpunkt

— eine Anpassung entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs nach Ziffer 4.3 erfolgt und
— wenn die Veranderung mindestens 5 Prozent betragt.

In diesem Falle sind wir bei einer Erhéhung berechtigt, bei einer Verminderung verpflichtet, den Beitrag entsprechend
anzupassen.

Anpassung entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs
Wir sind berechtigt, den Beitrag fiir die Reha-Leistungen neu festzusetzen,

— wenn sich gegenuber den technischen Berechnungsgrundlagen und dem daraus errechneten Beitrag eine Verande-
rung des Bedarfs fir die Erflllbarkeit der Leistungen ergibt

und

— diese Veranderung nicht vorhersehbar und als nicht voribergehend anzusehen ist.

Die Neufestsetzung ist nur zuléssig, wenn

— sie erforderlich erscheint, um die dauernde Erflllbarkeit der Leistungen zu gewahrleisten und

— ein unabhangiger Treuhander die Berechnungsgrundlagen und sonstigen Voraussetzungen fiir die Anderungen (iber-
pruft und deren Angemessenheit bestatigt hat.

Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes fir die Bestellung eines Treuhanders gelten entsprechend.

Der Beitrag wird dann entsprechend den berichtigten Berechnungsgrundlagen neu festgesetzt.

Eine Anpassung nehmen wir zu Beginn des auf die Feststellung folgenden Versicherungsjahres vor.

Bei Erhohung des Beitrags fur die Reha-Leistungen kénnen Sie innerhalb eines Monats nach Eingang unserer Mitteilung

mit sofortiger Wirkung, frihestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhdhung, die Versicherung der Reha-
Leistungen in Textform kiindigen. Der Versicherungsvertrag im Ubrigen bleibt von dieser Kiindigung unberiihrt.

Was miissen Sie bei Vollendung des 18. Lebensjahres beachten?

Mit Ablauf des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet, erfolgt nach Ziffer 6.1 der
AUB 2020 XL der Continentale die Umstellung in den Tarif fir Erwachsene. Erganzend zu Ziffer 6.1 der AUB 2020 XL der
Continentale haben Sie jedoch folgendes Wahlrecht:

— Sie behalten fur die Geldleistungen die bisherigen Versicherungssummen und wir berechnen einen entsprechend
hoéheren Beitrag.

— Sie zahlen den bisherigen Beitrag und wir reduzieren die Versicherungssummen der Geldleistungen entsprechend
um den Anteil, um den sich der Beitrag fiir die Reha-Leistungen sowie Geldleistungen erhéht. Die vereinbarten Reha-
Leistungen bleiben unverandert.

Wir werden Sie rechtzeitig Uber Ihr Wahlrecht informieren. Haben Sie bis spatestens zwei Monate vor Beginn des neuen
Versicherungsjahres im Sinne von Ziffer 10.5 der AUB 2020 XL der Continentale noch keine Wahl getroffen, fihren wir
den Vertrag entsprechend der ersten Wahimaglichkeit fort.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Betreuungsleistungen in der Unfallversicherung
(Betreuungs-Service)

—_

© 0O NOoO O~ WN

Was ist versichert?

Wann und in welchem Umfang erhalten Sie Betreuungsleistungen?

Welche Betreuungsleistungen sind versichert?

Dauer der Leistungen

Welche vertraglichen Beziehungen bestehen zu den Dienstleistern?

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?

Wann sind die Betreuungsleistungen fallig?

In welchen Fallen kann der Beitrag flr die Betreuungsleistungen neu festgesetzt werden?
Was missen Sie bei Vollendung des 18. Lebensjahres beachten?

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) erbringen wir
Betreuungsleistungen entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

1
1.1

1.2

Was ist versichert?

Fuhrt ein Unfall des versicherten Kindes zu einem Betreuungsbedarf, erbringen wir als Versicherer im Rahmen des
nachstehend beschriebenen Umfangs Betreuungsleistungen. Wir bedienen uns dazu von uns beauftragter qualifizierter
Dienstleister.

Die Betreuungsleistungen erbringen wir ausschlie8lich in Deutschland.
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Wann und in welchem Umfang erhalten Sie Betreuungsleistungen?

Voraussetzungen fiir die Leistungen

— Das versicherte Kind ist durch den Unfall in seiner korperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit so beeintrachtigt,
dass es eine Betreuung bendétigt (Betreuungsbediirftigkeit).

— In dem Haushalt lebt keine Person, die die Betreuung ibernehmen kann.

Umfang der Leistungen

Wir ermitteln den durch den Unfall entstandenen, individuellen Bedarf an Betreuungsleistungen aus Art und Umfang der
Betreuungsbediirftigkeit. Diesen Bedarf decken wir mit den in Ziffer 3 aufgefiihrten Leistungen.

Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch das Unfallereignis verursachten Betreuungsbedurftigkeit mitgewirkt, so
wird dies abweichend von Ziffer 4 der AUB 2020 XL der Continentale nicht beriicksichtigt.

Welche Betreuungsleistungen sind versichert?

Die Leistungen umfassen die Betreuung des versicherten Kindes einschlieRlich
— der Hausaufgabenbetreuung fir Grundschler,

— der Zubereitung von Mahlzeiten,

— der Hilfe bei der Nahrungsaufnahme und beim An- und Auskleiden sowie

— der Unterstltzung bei der Kérperpflege (nicht medizinischer Art).

Wir organisieren folgende Fahrdienste fiir das versicherte Kind:

— zum Kindergarten oder zur Kindertagesstatte und Schule,

— zu Vereinen, in denen das Kind Mitglied ist,

— zu entgeltlichen Kursen und Unterrichtsstunden,

— zu Arztterminen, zu arztlich verordneten Anwendungen

und zurlck. Wir tbernehmen fiir die Fahrdienste die Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 1.500 EUR.

Pflegeschulung fiir Angehorige

Erfolgt die Pflege des Kindes durch einen pflegenden Angehdrigen, wird die erforderliche Schulung fur die taglichen Pfle-
getatigkeiten durchgefiihrt. Es handelt sich bei dieser Leistung um eine einmalige Schulungsmafinahme.

Psychologische (Erst-)Beratung

Wir unterstitzen Sie und ihre Angehdrigen bei traumatischen Ereignissen und schweren Belastungssituationen infolge
eines Unfalls und vermitteln hier psychologische (Erst-)Beratungen. Grundsatzlich erfolgen drei Beratungsgesprache
durch Psychologen per Telefon, Mail oder Skype. In Ausnahmeféllen oder besonders schweren Fallen ist auch eine Bera-
tung vor Ort moglich. Alternativ oder zur Aufnahme einer ambulanten oder stationaren Therapie werden Psychologen vor
Ort vermittelt, sofern diese o6rtlich verfugbar sind.

Dauer der Leistungen

Wir erbringen die Betreuungsleistungen, solange die Voraussetzungen nach Ziffer 2 erfiillt sind, 1angstens fiir einen Zeit-
raum von 4 Monaten, vom Unfalltag an gerechnet. Die Betreuung libernehmen wir dabei bis zu 8 Stunden taglich, die
Kinderbetreuung in Notfallen bis zu 24 Stunden am Tag. Als Notfall gelten Situationen innerhalb von 48 Stunden nach
dem Unfall ohne anderweitige (z. B. familiare) Moglichkeit einer Kinderbetreuung.

Welche vertraglichen Beziehungen bestehen zu den Dienstleistern?

Wir beauftragen qualifizierte Dienstleister, um unsere Leistungspflicht zu erfiillen. Dadurch werden keine vertraglichen
Beziehungen zwischen Ihnen oder der versicherten Person und den von uns beauftragten Dienstleistern begriindet. Kos-
ten fur von Ihnen oder der versicherten Person in Auftrag gegebene Dienstleistungen werden von uns nicht ibernommen.

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
Erganzend zu Ziffer 7 der AUB 2020 XL der Continentale gilt folgende Obliegenheit:

Zu Beginn der Leistungserbringung sind wir iber den aktuellen Gesundheitszustand der versicherten Person umfassend
zu informieren. Auch wahrend der Leistungserbringung sind uns Veranderungen des Gesundheitszustandes mitzuteilen.

Wird diese Obliegenheit verletzt, gilt Ziffer 8 der AUB 2020 XL der Continentale entsprechend.

Wann sind die Betreuungsleistungen fallig?
Haben Sie uns schlissig

— den Unfallhergang, die Unfallfolgen und

— die Betreuungsbediirftigkeit durch den Unfall

dargelegt, wird der individuelle Bedarf an Betreuungsleistungen nach Ziffer 3 unverziiglich festgestellt und erklart, ob und
welche Betreuungsleistungen Uber einen von uns beauftragten qualifizierten Dienstleister erbracht werden.
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Die Feststellung und die Erklarung sind vorlaufig. Ergibt sich nachtraglich, dass die Voraussetzungen fir die Leistungen
dem Grund oder dem Umfang nach nicht bestehen, so enden die Leistungen bzw. werden dem individuellen Bedarf
angepasst.

In welchen Fallen kann der Beitrag fiir die Betreuungsleistungen neu festgesetzt werden?

Den fir die Betreuungsleistungen vereinbarten Beitrag kdnnen wir entsprechend der Entwicklung der Preise fur Dienst-
leistungen sozialer Einrichtungen und entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs anpassen.

Anpassung entsprechend der Verdnderung der Preise fiir Dienstleistungen sozialer Einrichtungen

Als MaBstab dient die Veranderung des vom Statistischen Bundesamt verdffentlichten Verbraucherindex fiir Dienstleis-
tungen sozialer Einrichtungen (Nr. 124), ersatzweise des von Amts wegen an dessen Stelle tretenden Index.

Wir ermitteln zum Ende jeden Kalenderjahres die Veranderung des Index seit der letzten Beitragsfestsetzung. Eine sich
bei diesem Vergleich ergebende Veranderung wird nur bertcksichtigt, wenn nicht zum gleichen Zeitpunkt

— eine Anpassung entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs nach Ziffer 8.3 erfolgt und
— wenn die Veranderung mindestens 5 Prozent betragt.

In diesem Falle sind wir bei einer Erhéhung berechtigt, bei einer Verminderung verpflichtet, den Beitrag entsprechend
anzupassen.

Anpassung entsprechend der Verdnderung des Schadenbedarfs
Wir sind berechtigt, den Beitrag fiir die Betreuungsleistungen neu festzusetzen,

— wenn sich gegeniber den technischen Berechnungsgrundlagen und dem daraus errechneten Beitrag eine Verande-
rung des Bedarfs fir die Erflllbarkeit der Leistungen ergibt
und

— diese Veranderung nicht vorhersehbar und als nicht voriibergehend anzusehen ist.

Die Neufestsetzung ist nur zuldssig, wenn

— sie erforderlich erscheint, um die dauernde Erflllbarkeit der Leistungen zu gewahrleisten
und

— ein unabhangiger Treuhander die Berechnungsgrundlagen und sonstigen Voraussetzungen fiir die Anderungen uber-
prift und deren Angemessenheit bestatigt hat.

Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes fir die Bestellung eines Treuhanders gelten entsprechend. Der
Beitrag wird dann entsprechend den berichtigten Berechnungsgrundlagen neu festgesetzt.

Eine Anpassung nehmen wir zu Beginn des auf die Feststellung folgenden Versicherungsjahres vor.

Bei Erhdhung des Beitrags fur den Betreuungs-Service kénnen Sie innerhalb eines Monats nach Eingang unserer Mittei-
lung mit sofortiger Wirkung, frihestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhdhung, die Versicherung des
Betreuungs-Service in Textform kiindigen. Der Versicherungsvertrag im Ubrigen bleibt von dieser Kiindigung unberuhrt.

Was miissen Sie bei Vollendung des 18. Lebensjahres beachten?

Mit Ablauf des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet, erfolgt nach Ziffer 6.1 der
AUB 2020 XL der Continentale die Umstellung in den Tarif fir Erwachsene.

Erganzend zu Ziffer 6.1 der AUB 2020 XL der Continentale entfallt der nur im Kindertarif versicherbare Betreuungs-
Service und wird durch den Hilfs-Service ersetzt.

Es gelten dafirr die Besonderen Bedingungen fiir die Versicherung von Hilfsleistungen (Hilfs-Service) in der Unfallversi-
cherung.

Der Beitrag bestimmt sich nach dem fur diese Leistung vorgesehenen Erwachsenentarif.

Haben Sie uns bis spatestens zwei Monate vor Beginn des neuen Versicherungsjahres im Sinne von Ziffer 10.5 der AUB
2020 XL der Continentale nicht mitgeteilt, dass Sie den Hilfs-Service nicht méchten, werden wir den Vertrag auf den Hilfs-
Service umstellen.

Wir werden Sie rechtzeitig vor Umstellung auf den Tarif fir Erwachsene Uber Ihr Wahlrecht informieren.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Hilfsleistungen in der Unfallversicherung (Hilfs-Service)

0 N OO ODN -

Was ist versichert?

Wann und in welchem Umfang erhalten Sie Hilfsleistungen?

Welche Leistungen sind versichert?

Dauer der Leistung

Welche vertraglichen Beziehungen bestehen zu den Dienstleistern?

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?

Wann sind die Hilfsleistungen fallig?

In welchen Fallen kann der Beitrag fiir die Hilfsleistungen neu festgesetzt werden?

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) erbringen wir Hilfs-
leistungen entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.
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Was ist versichert?

Fihrt ein Unfall der versicherten Person zu einer Hilfsbedurftigkeit, erbringen wir als Versicherer im Rahmen des nachste-
hend beschriebenen Umfangs Hilfsleistungen. Wir bedienen uns dazu von uns beauftragter qualifizierter Dienstleister.

Die Hilfsleistungen erbringen wir ausschlieRlich in Deutschland.
Wann und in welchem Umfang erhalten Sie Hilfsleistungen?

Voraussetzungen fiir die Leistungen
— Die versicherte Person ist durch den Unfall in ihrer kdrperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit beeintrachtigt.

— Sie bedarf daher fur die gewohnlichen und regelmafig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des taglichen Lebens
der Hilfe (Hilfsbedurftigkeit).

Umfang der Leistungen

Wir ermitteln den durch den Unfall entstandenen, individuellen Bedarf an Hilfsleistungen aus Art und Umfang der Hilfsbe-
durftigkeit. Diesen Bedarf decken wir mit den in Ziffer 3 aufgefiihrten Leistungen.

Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch das Unfallereignis verursachten Hilfsbedurftigkeit mitgewirkt, so wird
dies abweichend von Ziffer 4 der AUB 2020 XL der Continentale nicht berlcksichtigt.

Welche Leistungen sind versichert?

Erstgesprach

Im Erstgesprach wird der jeweilige Bedarf der nach Ziffer 3.2 und 3.3 zu erbringenden Hilfsleistungen festgestellt sowie
die versicherte Person Uber die Art und die Durchfiihrung informiert.

Hilfsleistungen

Meniiservice
Wir versorgen die versicherte Person Uber einen Menuservice mit einem Mittagsmenu (auch als Diat- oder Schonkost).

Wir erbringen diese Leistung auch fiir Personen, die als Ehe-, Lebenspartner oder Verwandte 1. Grades (Eltern/Kinder)
in hduslicher Gemeinschaft mit der versicherten Person zusammenleben und bis zum Unfall von dieser versorgt wurden.

Besorgungen und Einkaufe

Besorgungen und Einkaufe werden bis zu 2-mal pro Woche durchgefiihrt.

Zu den Besorgungen und Einkaufen zahlen:

— das Zusammenstellen des Einkaufszettels fir Gegensténde des taglichen Bedarfs,

— notwendige Besorgungen (z. B. Bank- und Behdrdengange, Abholung von Rezepten, Bringen/Abholen von Wasche bei
einer Reinigung) und das Einkaufen (einschlieRlich Beschaffung von Medikamenten),

— die Unterbringung und Versorgung der eingekauften Lebensmittel,
— die Anleitung zur Beachtung von Geniel3- und Haltbarkeit von Lebensmitteln.

Die Kosten flr die Lebensmittel, Gegenstande des taglichen Bedarfs, anfallende Gebihren sowie fir die Reinigung wer-
den nicht idbernommen.

Begleitung bei Arzt- und Behérdengangen

Wir bringen und begleiten die versicherte Person zu notwendigen Arzt-, Therapie- und Behdrdenterminen bis zu 2-mal in
der Woche in einem Umkreis von bis zu 50 Kilometer von ihrem Aufenthaltsort.

Reinigung der Wohnung

Wir reinigen den allgemein Ublichen Lebensbereich (z. B. Wohn- und Schlafraum, Bad, Toilette, Kiiche) einmal wochent-
lich. Dies setzt voraus, dass die Wohnung vor dem Unfall in einem ordnungsgemaflen Zustand war.

Wascheservice

Einmal wochentlich wird

— das Waschen, Trocknen,

— das Bugeln,

— das Sortieren, Einrdumen der Wasche und
— die Schuhpflege tbernommen.

Tag- und Nachtwache nach Krankenhausentlassung/ambulanter Operation

Wir sorgen unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt/einer ambulanten Operation fiir die Beaufsichtigung der ver-
sicherten Person, langstens fir 48 Stunden.
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Medikamentenberatung

Wir beraten durch pharmazeutisch ausgebildetes Personal zu allen Fragen rund um Medikamente. Dazu gehdren unter
anderem Neben- und Wechselwirkungen, Einnahmevorschriften, enthaltene Wirkstoffe oder Alternativprodukte. Die
Beratung kann auch zu Impfungen oder Homdopathie erfolgen. Als Beratungskanale stehen alle modernen Kommunika-
tionswege zur Verfligung: Telefon, Email oder Messaging-Dienste.

Betreuung der Familie

Wir betreuen die von der versicherten Person betreuten Personen (Ehe-/Lebenspartner, Kinder, Enkelkinder, Eltern und
Schwiegereltern), soweit

— die versicherte Person wegen des Unfalls hierzu nicht mehr in der Lage ist und
— in dem Haushalt keine Person lebt, die die Betreuung tbernehmen kann.

Aufrechterhaltung/Weiterfiihrung des Haushalts

Wir sorgen fiir die Aufrechterhaltung und Weiterflihrung des Haushalts, in dem die betreute Person wohnt und erbringen
fur diese bei Bedarf einen Menuservice mit einem Mittagsmeni (auch als Diat- oder Schonkost).

Zur Aufrechterhaltung und Weiterfiihrung des Haushalts zahlen

— die Reinigung und Pflege der Wasche und Kleidung (Waschen, Trocknen, Biigeln und Einsortieren),

— Schuhpflege,

— Besorgungen und Eink&ufe und

— die Reinigung des allgemein Ublichen Lebensbereichs (z. B. Wohn- und Schlafraum, Kiiche, Bad und Toilette).

3.2.8.2 Betreuung der Kinder/Enkelkinder

3.3

3.31

3.3.2

3.33

3.3.4

3.3.5

Die Betreuung der Familie umfasst die Betreuung minderjahriger Kinder einschlieRlich
— der Hausaufgabenbetreuung fir Grundschiler,

— der Zubereitung von Mahlzeiten,

— der Hilfe bei der Nahrungsaufnahme,

— der Hilfe beim An- und Auskleiden sowie

— der Unterstltzung bei der Kérperpflege (nicht medizinischer Art).

Wir organisieren folgende Fahrdienste fir die Kinder:

— zum Kindergarten oder zur Kindertagesstatte und Schule,

— zu Vereinen, in denen das Kind Mitglied ist,

— zu entgeltlichen Kursen und Unterrichtsstunden,

— zu Arztterminen, zu arztlich verordneten Anwendungen

und zuriick. Wir Ubernehmen flr die Fahrdienste die Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 1.500 EUR.

Vermittlung und Benennung von Hilfsleistungen

Zusatzlich zu den in Ziffer 3.1 und 3.2 aufgefihrten Leistungen vermitteln wir auf Ihren Wunsch die folgenden Hilfsleis-
tungen:

Beratung bei Umbau von Wohnung/Kraftfahrzeug

Es wird einmalig eine Beratung bei Umbau der Wohnung/des Kraftfahrzeugs vermittelt. Die Kosten fir den Umbau der
Wohnung/des Kraftfahrzeugs werden nicht tbernommen.

Tierbetreuung

Es wird einmalig eine Betreuung von gewohnlichen Haustieren (Hunde, Katzen, Végel etc.) der versicherten Person
vermittelt.

Garten- und Grabpflege sowie Schneeraumdienst

Wir vermitteln einmalig die Pflege des Gartens sowie das Schneerdumen und benennen einmalig Anbieter fur die Pflege
von Grabern verstorbener Angehdriger. Angehérige sind der Ehe- oder Lebenspartner, Verwandte 1. Grades (Eltern/
Kinder) oder die Schwiegereltern der versicherten Person.

Far Ziffer 3.3.2 und 3.3.3 gilt:

Die Kosten im Rahmen der Tierbetreuung bzw. fir Garten- und Grabpflege sowie Schneeraumdienst werden bis zu
einem Betrag von insgesamt 250 EUR ibernommen.

Wohnraumberatung (Sicherheitscheck)

Wir organisieren eine Wohnraumuberprifung im Hinblick auf barrierefreies Wohnen im Haushalt der versicherten Person
und erstellen ein Protokoll mit Anregungen fiir die Umgestaltung des Wohnraumes (Beseitigung von Stolperfallen, etc.).

Einsatz von Mediatoren (Pflegemediation)
Wir unterstltzen die versicherte Person

— bei der Entscheidungsfindung, ob der Pflegende persdnlich, fachlich oder wohnortbezogen in der Lage ist, den akuten
familiaren Pflegefall nicht nur temporar, sondern auf Dauer zu ibernehmen

— bei familiaren Konfliktsituationen.
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3.3.6

3.3.7

8.2
8.2.1

8.2.2

8.3

Diese Leistungen werden jeweils einmalig erbracht und erfolgen telefonisch oder bei Bedarf auch persénlich vor Ort.

Kostentrager-Check

Wir beraten die versicherte Person, welche gesetzlichen Anspriiche sie gegentiber diversen Kostentragern, z. B. in der
sozialen Pflegeversicherung, hat.

MDK-Coaching
Wir bereiten Sie optimal auf die Begutachtung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) vor.

Dauer der Leistung

Wir erbringen die Hilfsleistungen, solange die Voraussetzungen nach Ziffer 2 erfillt sind, langstens fur einen Zeitraum
von 4 Monaten, ab dem Tag des Unfalls.

Die Betreuung lGbernehmen wir dabei bis zu 8 Stunden taglich, die Kinderbetreuung in Notfallen bis zu 24 Stunden am
Tag. Als Notfall gelten Situationen innerhalb von 48 Stunden nach dem Unfall ohne anderweitige (z. B. familiare) Moglich-
keit einer Kinderbetreuung.

Welche vertraglichen Beziehungen bestehen zu den Dienstleistern?

Wir beauftragen qualifizierte Dienstleister, um unsere Leistungspflicht zu erfiillen. Dadurch werden keine vertraglichen
Beziehungen zwischen Ihnen oder der versicherten Person und den von uns beauftragten Dienstleistern begriindet. Kos-
ten fur von Ihnen oder der versicherten Person in Auftrag gegebene Dienstleistungen werden von uns nicht tbernommen.

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
Erganzend zu Ziffer 7 der AUB 2020 XL der Continentale gilt folgende Obliegenheit:

Zu Beginn der Leistungserbringung sind wir Uber den aktuellen Gesundheitszustand der versicherten Person umfassend
zu informieren. Auch wahrend der Leistungserbringung sind uns Veranderungen des Gesundheitszustandes mitzuteilen.

Wird diese Obliegenheit verletzt, gilt Ziffer 8 der AUB 2020 XL der Continentale entsprechend.

Wann sind die Hilfsleistungen fallig?
Haben Sie uns schlissig

— den Unfallhergang, die Unfallfolgen und
— die Hilfsbeduirftigkeit durch den Unfall

dargelegt, wird der individuelle Bedarf an Hilfsleistungen nach Ziffer 3 unverziiglich festgestellt und erklart, ob und welche
Hilfsleistungen Uber einen von uns beauftragten qualifizierten Dienstleister erbracht werden. Die Feststellung und die
Erklarung sind vorlaufig. Ergibt sich nachtraglich, dass die Voraussetzungen fir die Leistungen dem Grund oder dem
Umfang nach nicht bestehen, so enden die Leistungen bzw. werden dem individuellen Bedarf angepasst.

In welchen Fallen kann der Beitrag fiir die Hilfsleistungen neu festgesetzt werden?

Den fir die Hilfsleistungen vereinbarten Beitrag kdnnen wir entsprechend der Entwicklung der Preise fir Dienstleistungen
sozialer Einrichtungen und entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs anpassen.

Anpassung entsprechend der Veranderung der Preise fiir Dienstleistungen sozialer Einrichtungen

Als Maf3stab dient die Veranderung des vom Statistischen Bundesamt veréffentlichten Verbraucherindex fir Dienstleis-
tungen sozialer Einrichtungen (Nr. 124), ersatzweise des von Amts wegen an dessen Stelle tretenden Index.

Wir ermitteln zum Ende jeden Kalenderjahres die Veranderung des Index seit der letzten Beitragsfestsetzung. Eine sich
bei diesem Vergleich ergebende Veranderung wird nur bertcksichtigt, wenn nicht zum gleichen Zeitpunkt

— eine Anpassung entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs nach Ziffer 8.3 erfolgt und
— wenn die Veranderung mindestens 5 Prozent betragt.

In diesem Falle sind wir bei einer Erhéhung berechtigt, bei einer Verminderung verpflichtet, den Beitrag entsprechend
anzupassen.

Anpassung entsprechend der Verdnderung des Schadenbedarfs
Wir sind berechtigt, den Beitrag fur die Hilfsleistungen neu festzusetzen,

— wenn sich gegeniber den technischen Berechnungsgrundlagen und dem daraus errechneten Beitrag eine Verande-
rung des Bedarfs fir die Erflllbarkeit der Leistungen ergibt

und

— diese Veranderung nicht vorhersehbar und als nicht voribergehend anzusehen ist.

Die Neufestsetzung ist nur zulassig, wenn

— sie erforderlich erscheint, um die dauernde Erflllbarkeit der Leistungen zu gewahrleisten
und

— ein unabhangiger Treuhander die Berechnungsgrundlagen und sonstigen Voraussetzungen fiir die Anderungen iber-
prift und deren Angemessenheit bestatigt hat.

Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes fir die Bestellung eines Treuhanders gelten entsprechend. Der
Beitrag wird dann entsprechend den berichtigten Berechnungsgrundlagen neu festgesetzt.
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8.4
8.5

Eine Anpassung nehmen wir zu Beginn des auf die Feststellung folgenden Versicherungsjahres vor.

Bei Erhéhung des Beitrags fir die Hilfsleistungen kdnnen Sie innerhalb eines Monats nach Eingang unserer Mitteilung mit
sofortiger Wirkung, frihestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhdhung, die Versicherung der Hilfsleis-
tungen in Textform kindigen. Der Versicherungsvertrag im Ubrigen bleibt von dieser Kiindigung unberihrt.

Besondere Bedingungen fiir die Unfallversicherung mit Zuwachs von Leistung und Beitrag um mindestens
5 Prozent

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, deren Versicherungssummen und Beitrag jahrlich angepasst werden
(Dynamik).

1

2.2

23

4.2

Leistungsarten

Die folgenden Leistungsarten nehmen an der Dynamik teil:
— Invaliditatsleistung

— Unfallrente

— Todesfall-Leistung

— Kosten flir kosmetische Operationen
— Tagegeld

— Krankenhaustagegeld Plus

— Sofortleistung Plus

— Schmerzensgeld

— Schulausfallgeld

Anpassung der Versicherungssummen

Wir erhéhen die Versicherungssummen jahrlich jeweils um den Prozentsatz, um den der Héchstbeitrag zur gesetzlichen
Rentenversicherung der Angestellten angehoben wird, mindestens aber um 5 Prozent.

Die Erhdhung erfolgt jeweils zum Beginn des Versicherungsjahres,
— das dem Stichtag der Anhebung des Héchstbeitrags folgt oder
— dessen Beginn mit dem Stichtag der Anhebung Ubereinstimmt.
Dabei werden die Versicherungssummen wie folgt gerundet:
— fir die Invaliditats- und Todesfall-Leistung auf den nachsten durch volle Tausend EUR ohne Rest teilbaren Betrag,

— fur die Sofortleistung Plus und das Schmerzensgeld sowie fiir die Versicherung der Kosten fiir kosmetische Operatio-
nen auf den nachsten durch volle Hundert EUR ohne Rest teilbaren Betrag,

— fur die Unfallrente Forte/Forte Pro2, fiir die Unfallrente Aktiv/Aktiv Pro2, fir die Unfallrente Aktiv Plus/Aktiv Plus Pro2,
fur die Unfallrente Komfort/Komfort Pro2 auf den nachsten durch volle Fiinf EUR ohne Rest teilbaren Betrag

und

— fur Tagegeld, Krankenhaustagegeld Plus und Schulausfallgeld auf den nachsten durch volle EUR ohne Rest teilbaren
Betrag.

Die erhodhten Versicherungssummen gelten fir alle Unfélle nach dem Erhéhungstermin.

Anpassung des Beitrags
Der Beitrag erhoht sich im gleichen Verhaltnis wie die Versicherungssummen.
Erreicht die Versicherungssumme

— fir die Unfallrente Forte/Forte Pro2, fiir die Unfallrente Aktiv/Aktiv Pro2 bzw. die Unfallrente Aktiv Plus/Aktiv Plus Pro2,
fur die Unfallrente Komfort/Komfort Pro2 mehr als 2.000 EUR

und/oder
— fir die Invaliditatsleistung (Leistung bei Vollinvaliditat) mehr als 600.000 EUR

gilt der zu diesem Zeitpunkt gultige Tarif fir hohere Versicherungssummen. Der Tarif sieht einen Beitragszuschlag in
Hohe von 35 Prozent fiir den die vorgenannten Versicherungssummen tbersteigenden Teil vor.

Beispiel: Erreicht die Unfallrente eine Versicherungssumme von 2.100 EUR, so wird der Zuschlag von 35 % nur auf die
100 EUR, die die 2.000 EUR Versicherungssumme libersteigen, berechnet.

Verfahren
Vor der jahrlichen Erhéhung erhalten Sie von uns eine schriftliche Mitteilung.

Sie kdnnen der Erhéhung innerhalb von sechs Wochen nach unserer Mitteilung in Textform widersprechen. Wir werden
Sie auf die Frist hinweisen.

Sie und wir kdnnen die Vereinbarung uber die jahrliche Erhdhung von Versicherungssummen und Beitrag auch fir die
gesamte Restlaufzeit des Vertrags widerrufen. Der Widerruf muss spéatestens drei Monate vor Ablauf des Versicherungs-
jahres in Textform erfolgen.
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4.3

Die Vereinbarung tber die jahrliche Erhéhung von Versicherungssummen und Beitrag beenden wir, wenn die versicherte
Person das 65. Lebensjahr vollendet hat oder die fiir die einzelne Leistungsart vereinbarte und im Versicherungsschein
ausgewiesene Héchstsumme erreicht ist.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung gegen auRerberufliche Unfille

Auf der Grundlage der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) bieten wir Versiche-
rungsschutz fir aulRerberufliche Unfalle.

Ziffer 6.2 der AUB 2020 XL der Continentale gilt nicht.

1
1.1

1.2
1.3

3.2

Voraussetzungen fiir die Leistungen

Die versicherte Person ist

— durch eine gesetzliche Unfallversicherung gegen Arbeitsunféalle oder

— nach den Versorgungsvorschriften fir Beamte und Soldaten gegen Dienstunfalle

versichert.

Es handelt sich um einen auBerberuflichen Unfall im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung.

Im Zweifel ist die Entscheidung des Tragers der gesetzlichen Unfallversicherung bzw. der zustandigen Dienststelle maf3-
gebend.

Ausgeschlossene Unfille

Kein Versicherungsschutz besteht fur Unfalle beim Sport, den die versicherte Person gegen Entgelt betreibt (einschlie3-
lich Sportférderung und entsprechende Tatigkeit innerhalb von Polizei, Bundeswehr oder ahnlichem).

Anderung der Voraussetzung fiir die Leistungen

Fallt die Voraussetzung nach Ziffer 1.1 dieser Bedingungen fort, ist die Versicherung gegen auRerberufliche Unfalle nicht
mehr moglich. Es besteht dann bei gleich bleibenden Versicherungssummen eine Versicherung gegen berufliche und
auRerberufliche Unfalle.

Sie mussen uns den Fortfall der Voraussetzung unverziglich mitteilen, wenn diese langer als 2 Monate fortfallt, weil die
Hohe des Beitrags bzw. der Versicherungssummen mafgeblich von diesen Umstanden abhangt.

Errechnet sich ein hdherer Beitrag, so ist dieser nach Ablauf von 2 Monaten ab dem Zeitpunkt des Fortfalls zu zahlen.

Erleidet die versicherte Person nach Ablauf dieser Frist einen Unfall, ohne dass uns der Fortfall der Voraussetzung ange-
zeigt worden ist oder sie mit uns eine Einigung Uber den Beitrag erzielt haben, reduzieren wir die Versicherungssummen
im Verhaltnis des erforderlichen Beitrags zum bisherigen Beitrag.

Liegt die Voraussetzung nach Ziffer 1.1 dieser Bedingungen wieder vor, fihren wir auf lnren Wunsch den Vertrag als Ver-
sicherung gegen auf3erberufliche Unfalle bei gleich bleibenden Versicherungssummen weiter. Errechnet sich nach dem
dann giiltigen Tarif ein niedrigerer Beitrag gilt dieser ab dem Ersten des Monats, der auf den Zugang lhrer Erklarung bei
uns folgt.

Zusatzbedingungen fiir die Versicherung einer Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit in der Unfallversiche-

rung

Erganzend zu Ziffer 11 der Alilgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) wird Ihre Unfall-
versicherung entsprechend den nachfolgenden Bedingungen beitragsfrei weitergefiihrt (Beitragsbefreiung).

1
1.1

1.2

Voraussetzungen fiir die Leistung

Sie

— sind mindestens 3 Monate ununterbrochen arbeitslos (Karenzzeit),

— haben den Eintritt der Arbeitslosigkeit weder vorséatzlich noch grob fahrlassig herbeigefuhrt und

— Ihre Arbeitslosigkeit ist friihestens 6 Monate nach Beginn der Versicherung der Beitragsbefreiung eingetreten (Warte-
zeit).

Nicht als Arbeitslosigkeit im Sinne dieser Zusatzbedingungen gilt, wenn ein Auszubildender nicht in ein Arbeitsverhaltnis
GUbernommen wird.

Arbeitnehmer/Auszubildende
Jeweils vor Eintritt der Arbeitslosigkeit

— sind Sie als Arbeitnehmer/Auszubildender mindestens ein Jahr ununterbrochen bei dem gleichen Arbeitgeber sozial-
versicherungspflichtig mindestens 15 Stunden wdchentlich beschaftigt gewesen und

— haben in einem ungekiindigten und nicht befristeten Arbeitsverhéltnis gestanden. Als nicht befristet gilt auch ein Ausbil-
dungsverhaltnis.

Seite 53 von 106



1.3

1.4

2.2

4.1

4.2

Als Arbeitnehmer gelten nicht:

Wehrdienstleistende und sonstige freiwillig Dienstleistende (freiwilliges Jahr, Bundesfreiwilligendienst), Kurz- und Saison-
arbeiter.

Eine geringfugige Beschaftigung im Sinne des Gesetzes ist bei Arbeitnehmern nicht ausreichend.

Selbststandige

Jeweils vor Eintritt der Arbeitslosigkeit sind Sie als Selbststédndiger mindestens zwei Jahre lang ununterbrochen im Rah-
men desselben Unternehmens oder Betriebs tatig gewesen.

Sie haben die Beitragsbefreiung unverziglich
— unter Vorlage einer amtlichen Bescheinigung, die das Beginndatum der Arbeitslosigkeit enthalt, geltend gemacht
und

— uns die Voraussetzungen nach den Ziffern 1.1 bis 1.3 durch Bescheinigungen Ihres Arbeitgebers bzw. durch Dokumen-
te lhrer Selbststandigkeit nachgewiesen.

Beginn und Dauer der Leistung

Die Beitragsbefreiung beginnt mit dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der unter Ziffer 1.4 genannten Unterlagen
folgt, frlihestens zum Ersten des Monats nach Ablauf der Karenzzeit (Ziffer 1.1).

Wir fihren ab diesem Zeitpunkt lhre Unfallversicherung fur die Dauer der Arbeitslosigkeit beitragsfrei, langstens fir 2 Jah-
re und langstens bis zum Ende des Versicherungsjahres, in dem Sie das 55. Lebensjahr vollenden.

Sie missen uns die Fortdauer der Arbeitslosigkeit vierteljahrlich — ab Beginn der Beitragsbefreiung gerechnet — unter
Vorlage einer amtlichen Bescheinigung nachweisen. Erhalten wir diesen Nachweis nicht fristgerecht, ruht die Beitragsbe-
freiung ab dem Ersten des folgenden Monats.

Endet Ihre Arbeitslosigkeit, missen Sie uns unverzuglich informieren.

Ausschluss der Dynamik

Die Versicherungssummen nehmen wahrend der Zeit der Beitragsbefreiung an einer fir den Vertrag vereinbarten jahrli-
chen Erhéhung von Versicherungssumme und Beitrag nicht teil.

Ende der Versicherung der Beitragsbefreiung
(Zusatz zu Ziffer 10 der AUB 2020 XL der Continentale)

Die Versicherung der Beitragsbefreiung endet — ohne dass es einer Kiindigung bedarf — zum Ende des Versicherungs-
jahres, in dem Sie das 55. Lebensjahr vollenden.

Die Versicherung der Beitragsbefreiung kdnnen Sie durch Kiindigung zum Ende jeden Monats beenden. Die Kiindigung
muss uns spatestens einen Monat vor dem Kiindigungstermin zugegangen sein.

Zusatzbedingungen fiir die Familien-Vorsorge-Versicherung in der Unfallversicherung

Wir bieten im Rahmen der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) Vorsorgeschutz
fur hinzukommende Familienangehdrige (Ehepartner und leibliche/adoptierte Kinder) entsprechend den nachfolgenden Bedin-
gungen.

1
1.1

1.2

2.2

Voraussetzungen fiir die Leistung

Sie oder die versicherte Person haben wahrend der Wirksamkeit des Vertrags
— geheiratet oder

— ein Kind geboren oder

— ein Kind, welches das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, adoptiert.

Sie erhalten dann den Vorsorgeschutz fiir den Ehepartner oder das neugeborene oder adoptiere Kind, sofern diese nicht
bereits bei der Continentale Sachversicherung AG unfallversichert sind.

Hohe und Dauer der Leistung
Die Versicherungssummen betragen je Person

60.000 EUR Invaliditatsleistung
(ohne Progression und Mehrleistungen)
5.000 EUR Sofortleistung Plus
20 EUR Krankenhaustagegeld Plus
20.000 EUR Todesfall-Leistung
25.000 EUR Serviceleistungen inklusive Auslands-Assistance und Bergungskosten

Bestehen flr Sie oder die versicherte Person bei der Continentale Sachversicherung AG mehrere Unfallversicherungen,
kann der Vorsorgeschutz nur aus einem dieser Vertrage verlangt werden.
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23

2.4

2.5

2.6

Der Vorsorgeschutz besteht 6 Monate
— ab EheschlieRung bzw.

— ab Geburt oder

— ab Rechtswirksamkeit der Adoption.

Der Vorsorgeschutz endet, sobald fiir die im Rahmen der Familien-Vorsorge versicherte Person eine Unfallversicherung
bei der Continentale Sachversicherung AG abgeschlossen wird, und zwar mit Beginn dieser Versicherung oder mit unse-
rer Ablehnung des Antrags.

Wird fUr die im Rahmen der Familien-Vorsorge versicherte Person keine Unfallversicherung bei der Continentale Sach-
versicherung AG abgeschlossen (Ziffer 2.4), endet der Vorsorgeschutz spatestens nach Ablauf der 6 Monate (Ziffer 2.3).

Die Regelungen der Familien-Vorsorge gelten sinngemaR fiir eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaf-
ten.

Ausschluss der Dynamik

Die Versicherungssummen nehmen an einer fiir den Vertrag vereinbarten jahrlichen Erhéhung von Versicherungssumme
und Beitrag nicht teil.
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5 Information nach § 1 der Verordnung uber Informationspflichten bei Versicherungs-
vertragen

Informationen zum Versicherer (Nr. 1-3)

1.

Identitat des Versicherers

Continentale Sachversicherung AG
Continentale-Allee 1, 44269 Dortmund

Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Handelsregister Amtsgericht Dortmund B 2783

Ladungsfahige Anschrift

Continentale Sachversicherung AG
Continentale-Allee 1, 44269 Dortmund

Vorstand: Dr. Gerhard Schmitz (Vorsitzender),
Marcus Lauer, Dr. Thomas Niemoller,

Alf N. Schlegel, Jurgen Worner

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christoph Helmich

Hauptgeschaftstatigkeit und Aufsichtsbehorde

Die Hauptgeschaftstatigkeit ist das Betreiben des Erstversicherungsgeschafts in allen Sparten der Privatversicherung
mit Ausnahme der Lebens-, Kranken- und Kreditversicherung.

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straflte 108, 53117 Bonn

Telefon: 0800 2 100 500

E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: https://www.bafin.de

Informationen zur angebotenen Leistung (Nr. 4-8)

4,

w
a)

b)

esentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Versicherungsbedingungen sowie anwendbares Recht

Es gelten die Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale), die Zusatzbedin-
gungen fir die Familien-Vorsorge-Versicherung und — soweit ausdriicklich vereinbart — die weiteren Besonderen
(bzw. Zusatz-) Bedingungen.

Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet ausschlieflich deutsches Recht Anwendung.
Art, Umfang, Falligkeit und Erfiillung der Leistung des Versicherers

Wir leisten im Versicherungsfall eine Geldleistung. Bei vereinbarten Reha-Leistungen kann die versicherte Person
bei Vorliegen der Voraussetzungen die Reha-Leistungen unseres medizinisch-berufskundlichen Beratungs- und
Reintegrationsdienstes in Anspruch nehmen (siehe im Einzelnen die Besonderen Bedingungen flr die Versicherung
von Reha-Leistungen in der Unfallversicherung (Reha-Service)).

Vereinbarten Betreuungs- und/oder Hilfs-Service erbringen wir Gber eine von uns beauftragte qualifizierte Organisati-
on in ganz Deutschland (siehe im Einzelnen die Besonderen Bedingungen fiur die Versicherung von Betreuungsleis-
tungen in der Unfallversicherung (Betreuungs-Service) bzw. die Besonderen Bedingungen fiir die Versicherung von
Hilfsleistungen in der Unfallversicherung (Hilfs-Service)).

Der Umfang der Leistung ergibt sich aus den mit uns vereinbarten und in dem Versicherungsschein dokumentierten
Leistungsarten bzw. Versicherungssummen. In dem Versicherungsschein sind die flr die jeweilige Leistungsart gel-
tenden Versicherungsbedingungen genannt.

Liegen uns die Unterlagen zum Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen vor, sind wir verpflichtet, inner-
halb eines Monats — beim Invaliditatsanspruch und der Unfallrente innerhalb von drei Monaten — zu erklaren, ob wir
einen Anspruch anerkennen. Erkennen wir den Anspruch an oder wird eine Einigung tber Grund und Hohe der Leis-
tung getroffen, missen wir innerhalb von zwei Wochen leisten. Die Einzelheiten zur Falligkeit der Leistungen sind in
Ziffer 9 der AUB 2020 XL der Continentale geregelt.

Bei vereinbartem Betreuungs- und/oder Hilfs-Service haben Sie uns schlissig den Unfallhergang, die Unfallfolgen
und die Betreuungs-/Hilfsbedurftigkeit durch den Unfall darzulegen. Wir stellen dann unverziglich den individuellen
Bedarf an Betreuungs- bzw. Hilfsleistungen im Sinne der Bedingungen fest und erklaren, ob und welche Betreuungs-
bzw. Hilfsleistungen erbracht werden (siehe im Einzelnen Ziffer 7 der Besonderen Bedingungen fiir die Versicherung
von Betreuungsleistungen in der Unfallversicherung (Betreuungs-Service) bzw. Ziffer 7 der Besonderen Bedingun-
gen flr die Versicherung von Hilfsleistungen in der Unfallversicherung (Hilfs-Service)).
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Gesamtpreis der Versicherung

Der Gesamtbeitrag in Euro gemaf Zahlungsperiode inkl. Nachldsse und Versicherungssteuer ist dem Antrag zu entneh-
men.

Zusatzlich anfallende Kosten

Gebuhren und Kosten fur die Aufnahme des Antrags oder aus anderen Grinden werden nicht erhoben bzw. in Rechnung
gestellt — aulRer Mahngeblhren sowie den Kosten bei Nichteinlésung im Rahmen eines Lastschriftverfahrens.

Einzelheiten der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag ist rechtzeitig, d.h. innerhalb von 14 Tagen nach der Aufforderung des Versicherers, zu
zahlen, damit der Versicherungsschutz zu dem vereinbarten Zeitpunkt beginnt. Dies gilt unabhéangig von dem Bestehen
eines Widerrufrechts.

Zahlen Sie nicht rechtzeitig nach dem in Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz friihestens zu
dem Zeitpunkt zu dem die Zahlung veranlasst wurde.

Weicht der Versicherungsschein von dem von lhnen gestellten Antrag oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste
oder einmalige Beitrag friihestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Die Beitrage in der Einzelunfallversicherung sind monatlich zu zahlen. Bei anderen Zahlungsperioden wird ein Nachlass
gewahrt. Dieser betragt bei vierteljahrlicher Zahlungsperiode 3 Prozent, bei halbjahrlicher Zahlungsperiode 5 Prozent und
bei jahrlicher Zahlungsperiode 10 Prozent.

Eine monatliche Zahlungsperiode ist nur im Rahmen eines Lastschriftverfahrens maéglich.

Giiltigkeitsdauer der zur Verfiigung gestellten Informationen

Die Giiltigkeitsdauer der Ihnen zur Verfliigung gestellten Informationen ist, vorbehaltlich zukiinftiger Gesetzes- oder
Tarifanderungen, nicht befristet.

Informationen zum Vertrag (Nr. 9-15)

9.

10.

1.

12.

13.

Zustandekommen des Vertrags/Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn der Versicherungsschein lbermittelt oder angeboten wird oder wir
schriftlich die Annahme des Antrags erklaren.

Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig nach den in Nr. 7 Absatz 1 und 2 bestimmten Zeitpunkten, sondern zu
einem spateren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Widerrufsrecht

Die Regelungen zum Widerrufsrecht sind dem Beiblatt ,Widerrufsbelehrung und Datenschutzhinweise* (SHUR.6e.1578)
oder dem Versicherungsschein zu entnehmen.

Laufzeit des Vertrags
Die Laufzeit des Vertrags (Versicherungsbeginn und -ablauf) ergibt sich aus dem Antrag.

Nach Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer verlangert sich der Vertrag jeweils um 1 Jahr, wenn nicht lhnen oder
uns spatestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Versicherungsdauer eine Kiindigung zugegangen ist.

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten von lhnen gekiindigt werden.

Die Kiindigung muss uns spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

Beendigung des Vertrags

Unter den nachfolgend genannten Ziffern der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Con-
tinentale) finden Sie die wesentlichen Regelungen zur Beendigung/zu den Kiindigungsmaglichkeiten des Vertrags:

Ziffer 10.2 - Dauer und Ende des Vertrags (Beendigung ohne Kiindigung bei Vertragsdauer von weniger als einem
Jahr/stillschweigende Verlangerung bzw. Kiindigung bei langerer Vertragsdauer)

Ziffer 10.3  — Kundigung nach Versicherungsfall
Ziffer 11.2.3 — Rucktritt des Versicherers bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Ziffer 11.3.4 — Kindigung des Versicherers bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Folgebeitrags

Ziffer 13.2.1/
13.2.2/13.3 - Rucktritt/Kiindigung des Versicherers bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht

Anwendbares ausldndisches Recht (EU-Mitgliedsstaaten) fiir vorvertragliche Beziehungen
entfallt
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14. Besondere Vereinbarung zum anwendbaren Recht bzw. zum zustandigen Gericht

Auf die beantragten Versicherungsvertrage sowie auf vorvertragliche Beziehungen zwischen lhnen und uns findet aus-
schlieRlich deutsches Recht Anwendung.

Die Vereinbarungen zum Gerichtsstand finden Sie in Ziffer 16.1 der AUB 2020 XL der Continentale.

15. Sprache

Fir den Vertrag einschlieRlich Vertragsinformation und fir die Kommunikation wahrend der Laufzeit des Vertrags kommt
die deutsche Sprache zur Anwendung.

Informationen zum Rechtsweg (Nr. 16-17)

16. AuBergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Unser Versicherungsunternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V. Wir haben uns verpflichtet, an
diesem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Sie kdnnen deshalb das kostenlose, auRergerichtliche Streitschlichtungs-
verfahren in Anspruch nehmen, sofern Sie einmal mit uns nicht zufrieden sein sollten.

Sie kénnen sich mundlich oder in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) an den Versicherungsombudsmann e. V.
wenden. Die Kontaktdaten lauten:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632, 10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000

Fax: 0800 3699000

http://www.versicherungsombudsmann.de

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Der Versicherungsombudsmann e. V. ist fiir folgende Beschwerden u. a. nicht zustandig:
— Der Beschwerdewert Ubersteigt 100.000 EUR.

— Es sind bereits Verfahren/Beschwerden vor einem Gericht, Schiedsgericht, dem Versicherungsombudsmann e. V.
selbst oder anderen Streitschlichtungseinrichtungen oder der Versicherungsaufsichtsbehérde anhangig.

Bei einem Beschwerdewert bis zu 10.000 EUR ist eine Entscheidung des Ombudsmanns fur uns als Mitglied im Verein
Versicherungsombudsmann e. V. bindend. Fur den Beschwerdefihrer ist die Entscheidung nicht bindend.

Ihre Moglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten bleibt hiervon unbertihrt.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
http://www.versicherungsombudsmann.de

17. Beschwerde bei der Aufsichtsbehorde

Sofern Sie Anlass zu einer Beschwerde haben, kdnnen Sie diese auch miindlich oder in Textform (z. B. E-Mail oder Brief)
an die unter Nr. 3 genannte Aufsichtsbehdrde richten.
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6 Anzeige der Heirat bzw. der Geburt oder Adoption im Rahmen der beitragsfreien
Familien-Vorsorge-Versicherung in der Unfallversicherung

Unfallversicherung Nr.:

Name, Vorname des/der Versicherungsnehmers/in Strale, Haus-Nr. Postleitzahl, Ort
Hiermit zeige ich

[ ] die EheschlieRung von Herrn/Frau am mit Herrn/Frau
Name des Vers.-Nehmers Name des Ehegatten
bzw. der versicherten Person

[ldie Geburt des leiblichen Kindes von Herrn/Frau am
Name des Kindes Name des Vers.-Nehmers
bzw. der versicherten Person

[] die Adoption des Kindes von Herrn/Frau am
Name des Kindes Name des Vers.-Nehmers
bzw. der versicherten Person

an.

Bitte gewahren Sie der genannten Person beitragsfreien Versicherungsschutz gemaR den Zusatzbedingungen fir die Familien-Vorsorge-Versicherung in
der Unfallversicherung fiir die Dauer von 6 Monaten ab Heirat/Geburt/Adoption. Eine Kopie der Heirats-, Geburts- bzw. Adoptionsurkunde liegt bei.

Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers/der Versicherungsnehmerin

Anzeige der Heirat bzw. der Geburt oder Adoption im Rahmen der beitragsfreien Familien-Vorsorge-
Versicherung in der Unfallversicherung

Unfallversicherung Nr.:

Name, Vorname des/der Versicherungsnehmers/in StralRe, Haus-Nr. Postleitzahl, Ort

Hiermit zeige ich

[] die EheschlieRung von Herr/Frau am mit Herrn/Frau
Name des Vers.-Nehmers Name des Ehegatten
bzw. der versicherten Person

[ ] die Geburt des leiblichen Kindes von Herrn/Frau am
Name des Kindes Name des Vers.-Nehmers
bzw. der versicherten Person

[1die Adoption des Kindes von Herrn/Frau am
Name des Kindes Name des Vers.-Nehmers
bzw. der versicherten Person

an.

Bitte gewéahren Sie der genannten Person beitragsfreien Versicherungsschutz gemaR den Zusatzbedingungen fir die Familien-Vorsorge-Versicherung in
der Unfallversicherung fiir die Dauer von 6 Monaten ab Heirat/Geburt/Adoption. Eine Kopie der Heirats-, Geburts- bzw. Adoptionsurkunde liegt bei.

Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers/der Versicherungsnehmerin
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UnfallGiroVita XL — die Unfallversicherung mit Hilfs- und Pflegeleistungen der Continentale
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1 Wichtige Hinweise und Verhaltensregeln im Schadenfall

Was bietet UnfallGiroVita?

UnfallGiroVita bietet Ihnen einen ganz besonderen Versicherungsschutz bei Unfallen.

So gilt als Unfall, wenn die versicherte Person — unabhangig von der Ursache — eine Oberschenkelhalsfraktur erleidet.
Es besteht weitergehender Versicherungsschutz bei allen nicht alkohol-/drogenbedingten Bewusstseinstérungen.

Der Reha-Service unterstiitzt Sie bei vereinbarten Reha-Leistungen nach schweren Unfallen tber einen Zeitraum von drei Jahren
und lhre Kinder bis zu flnf Jahren.

Unter der Leitung eines Reha-Managers sorgt ein erfahrenes Team aus Arzten, Psychologen und Berufsberatern fiir die:
— Gezielte Planung der Rehabilitation

— Optimierung des Heilungsverlaufs

— Organisation des sozialen Umfelds

— Berufliche oder schulische Reintegration

Bei vereinbarten Hilfs- und Pflegeleistungen haben Sie sich fiir den Fall abgesichert, wenn Sie nach einem Unfall fiir eine Uber-
gangszeit auf Hilfe bzw. Pflege angewiesen sind. Die gesetzlich vorgesehenen Leistungen greifen nicht immer und sofort. Deshalb
unterstltzen wir Sie schnell und unbirokratisch mit genau den Hilfs- und Pflegeleistungen, die Sie in dem Moment bendtigen. So
kdnnen Sie sich nach einem Unfall die Selbststéandigkeit und Unabhangigkeit bewahren.

Mit Hilfe der vereinbarten Geldleistungen kénnen die finanziellen Auswirkungen von Unfallen aufgefangen werden. Auf die Leis-
tungen der privaten Unfallversicherung werden Zahlungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder Haftpflichtentschadigun-
gen nicht angerechnet.

Wozu verpflichten Sie sich?

Beitragszahlung

Um den Versicherungsschutz ununterbrochen aufrechtzuerhalten, sind die Beitrédge punktlich zu zahlen. Sollte Ihnen dies einmal
nicht mdglich sein, so wenden Sie sich bitte an uns. Wir sagen Ihnen, wie Sie den Vertrag evil. in veranderter Form fortfihren
kdnnen.

Mitteilung bei Anderung des Gesundheitszustands

Sollte die versicherte Person auf Dauer pflegebediirftig im Sinne der sozialen Pflegeversicherung werden, so miissen Sie uns
dies bekannt geben. Bei anerkanntem Pflegegrad 2 ist die Versicherung von Hilfs- und Pflegeleistungen und der Unfallpflegeren-
te nicht mehr mdéglich (siehe im Einzelnen die Tarifbestimmungen zu UnfallGiroVita).

Was ist im Schadenfall zu beachten?

Ein Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeifiihren wird, ist uns unverziiglich unter Angabe der Versicherungs-
nummer anzuzeigen. Eine etwaige Hilfsbedurftigkeit ist geltend zu machen.

Der einfachste Weg geht tber das Telefon: Rufen Sie bei uns an.

Telefon-Nr.: +49 231 919-2313.

Dieses Telefon ist 24 Stunden besetzt. AulRerhalb unserer Geschaftszeiten steht lhnen ein Anrufbeantworter zur Verfiigung.
Selbstverstandlich kdnnen Sie uns auch tber Telefax erreichen.

Telefax-Nr.: +49 231 919-2522.

Zudem ist unverzuglich nach dem Unfall ein Arzt aufzusuchen und die Behandlung bis zum Abschluss fortzusetzen.
Todesfille sind uns binnen 7 Tagen anzuzeigen, auch wenn der Unfall selbst bereits gemeldet war.

Wie helfen wir lhnen bei einem Unfall im Ausland?

Unsere Notruf- und Service-Zentrale ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar.
Telefon-Nr.: +49 221 9822 9556

Telefax-Nr.: +49 40 6945 9761 339

Mail: ambulance@malteser.org

Steuertipp

Vorbehaltlich spaterer Anderungen gilt: Die Beitrage zur Unfallversicherung gegen Berufsunfélle kénnen als Werbungskos-
ten gem. § 9 Absatz 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG), gegen aulerberufliche Unfalle als Sonderausgaben gem. § 10
Absatz 1 Nr. 2 a EStG steuerlich geltend gemacht werden. Bei einer 24-Stunden-Deckung ist der Gesamtbeitrag fur beide Risiken
entsprechend aufzuteilen — im Zweifel jeweils 50 Prozent des Gesamtbeitrags.

Die Kapitalleistungen aus der Unfallversicherung sind steuerfrei. Die Unfallrente und Unfallpflegerente werden nur mit dem alters-
abhangigen Ertragsanteil besteuert. Todesfall-Leistungen an Hinterbliebene sind grundséatzlich erbschaftsteuerpflichtig. Fir nahe
Angehdrige sieht das Erbschaftsteuergesetz aber relativ hohe Freibetréage vor.
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2 Tarifbestimmungen

Altersgrenzen/Versicherbarkeit

Uber den Ablauf des Versicherungsjahres hinaus, in dem die versicherte Person das 85. Lebensjahr vollendet, kann die Versi-
cherung zu den bisherigen Beitragen nicht fortgefiihrt werden (Ziffer 4 der Besonderen Bedingungen fiir die Unfallversicherung
UnfallGiroVita).

Die Versicherung der Hilfs- und Pflegeleistungen bzw. der Unfallpflegerente ist nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht
versichert bei anerkannt dauernd Pflegebedurftigen (Ziffer 6 der Besonderen Bedingungen fiir die Versicherung von Hilfs- und
Pflegeleistungen in der Unfallversicherung bzw. Ziffer 4 der Besonderen Bedingungen fiir die Versicherung einer Unfallpflege-
rente (Unfallpflegerente Plus)).

Nicht aufnahmefahig sind Personen mit schweren Beeintrachtigungen und Personen, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland
haben.

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch - Elftes Buch (XI) — Soziale Pflegeversicherung vom 26.05.1994

§ 14 Begriff der Pflegebediirftigkeit — giiltig ab dem 01.01.2017

Pflegebedurftig im Sinne dieses Buches sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeintrachtigungen der Selbststandigkeit
oder der Fahigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedirfen. Es muss sich um Personen handeln, die korperli-
che, kognitive oder psychische Beeintrachtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbst-
sténdig kompensieren oder bewaltigen kdnnen. Die Pflegebedurftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich fur mindestens sechs
Monate, und mit mindestens der in § 15 festgelegten Schwere bestehen.

§ 15 Stufen der Pflegebediirftigkeit — giiltig ab dem 01.01.2017

Zur Ermittlung des Pflegegrades sind die bei der Begutachtung festgestellten Einzelpunkte in jedem Modul zu addieren und dem
in Anlage 1 festgelegten Punktbereich sowie den sich daraus ergebenden gewichteten Punkten zuzuordnen. Den Modulen 2 und
3 ist ein gemeinsamer gewichteter Punkt zuzuordnen, der aus den héchsten gewichteten Punkten entweder des Moduls 2 oder
des Moduls 3 besteht. Aus den gewichteten Punkten aller Module sind durch Addition die Gesamtpunkte zu bilden. Auf der Basis
der erreichten Gesamtpunkte sind pflegebedurftige Personen in einen der nachfolgenden Pflegegrade einzuordnen:

1. ab 12,5 bis unter 27 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 1: geringe Beeintrachtigungen der Selbststandigkeit oder der
Fahigkeiten,

2.  ab 27 bis unter 47,5 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 2: erhebliche Beeintrachtigungen der Selbststéandigkeit oder der
Fahigkeiten,

3. ab 47,5 bis unter 70 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 3: schwere Beeintrachtigungen der Selbststéandigkeit oder der
Fahigkeiten,

4. ab 70 bis unter 90 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 4: schwerste Beeintrachtigungen der Selbststandigkeit oder der
Fahigkeiten,

5. ab 90 bis 100 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 5: schwerste Beeintrachtigungen der Selbststandigkeit oder der Fahig-
keiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung.

Beitragsberechnung

Der Beitrag ist abhangig vom vereinbarten Versicherungsschutz sowie vom Eintrittsalter (= Gefahrengruppe) der zu versichern-
den Person. Mit der Vollendung des 85. Lebensjahres erfolgt eine Beitragsanpassung.

Wichtig

Die berufliche Tétigkeit oder Beschaftigung ist fur die Beitragsberechnung unerheblich; sie ist aber fir den Fortbestand des
Vertrags von Bedeutung. Deshalb miissen Sie uns alle spateren Anderungen der beruflichen Tatigkeit oder Beschéaftigung unver-
zlglich anzeigen.

Nicht versicherbar sind Artisten, Dompteure, Tierbandiger und -pfleger (Raubtier), Briickenbaumeister, Munitions- und Raum-
trupps, Sprengmeister, Berufstaucher und Berufssportler.

Ebenfalls nicht versicherbar sind Personen, die Sport austiben, aus dem sie Uberwiegend (das heilt: zu mehr als 50 %) ihren
Lebensunterhalt verdienen (einschlief3lich Sportférderung und entsprechende Tatigkeit innerhalb von Polizei, Bundeswehr oder
ahnlichem).
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3 Bedingungen

Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale)
siehe bei UnfallGiro, Seite 8 — 41

Besondere Bedingungen fiir die Unfallversicherung UnfallGiroVita
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung UnfallGiroVita vereinbart.

1

1.1

1.2

21
2141
21141

21.1.2

21.2
21.21

21.2.2

Leistungserweiterungen

Versicherungsschutz bei Oberschenkelhalsfraktur

Abweichend von Ziffer 1.3 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale)
gilt als Unfall auch, wenn die versicherte Person — unabhangig von der Ursache — eine Oberschenkelhalsfraktur
erleidet.

Eine Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen bleibt abweichend von Ziffer 4 der Allgemeinen Unfallversiche-
rungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) unbertcksichtigt.

Einschluss von Unféllen infolge von Bewusstseinsstérungen

Abweichend von Ziffer 5.1.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale)
besteht weitergehender Versicherungsschutz bei allen nicht alkohol-/drogenbedingten Bewusstseinsstérungen. Mit-
versichert sind nur die Unfallfolgen.

Welche Leistungsarten sind generell in UnfallGiroVita mitversichert?

Kosten fiir Umzug oder Wohnungs- und Autoumbau
Erstattung der Kosten fiir Umzug oder Wohnungsumbau

Art und Hohe der Leistung

Wir erstatten Ihnen einmalig entweder

— die Kosten fir den Umzug in eine behindertengerechte Wohnung oder

— die Kosten eines behindertengerechten Umbaus der eigenen Wohnung bzw. des eigenen Hauses.
Diese Kosten Gibernehmen wir bis zu einem Betrag von insgesamt 10.000 EUR je Versicherungsfall.

Voraussetzungen fiir die Leistung

Die Voraussetzungen fir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 der AUB 2020 XL der Continen-
tale gegeben.

Der Unfall fihrt nach arztlicher Einschatzung voraussichtlich zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 der
AUB 2020 XL der Continentale und Ziffer 4 der AUB 2020 XL der Continentale ermittelten Invaliditatsgrad von min-
destens 50 Prozent.

Die unfallbedingte Notwendigkeit einer behindertengerechten Wohnung wird durch ein arztliches Attest bescheinigt.

Voraussetzung ist auch, dass ein Dritter (z. B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer) nicht zu einer Kostenerstattung
verpflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet.

Erstattung der Kosten fiir Autoumbau

Art und Hoéhe der Leistung

Wir erstatten lhnen einmalig die Kosten fiir den behindertengerechten Umbau eines Autos bis zu einem Betrag von
insgesamt 10.000 EUR je Versicherungsfall.

Voraussetzungen fiir die Leistung

Die Voraussetzungen fiir eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 der AUB 2020 XL der Continen-
tale gegeben.

Der Unfall fihrt nach arztlicher Einschatzung voraussichtlich zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 der
AUB 2020 XL der Continentale und Ziffer 4 der AUB 2020 XL der Continentale ermittelten Invaliditatsgrad von min-
destens 50 Prozent.

Die unfallbedingte Notwendigkeit eines behindertengerechten Autos wird durch ein arztliches Attest bescheinigt.

Voraussetzung ist auch, dass ein Dritter (z. B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer) nicht zu einer Kostenerstattung
verpflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet.

Ausschluss der Dynamik

Die Versicherungssummen nehmen an einem fir andere Leistungsarten vereinbarten Zuwachs von Leistung und
Beitrag nicht teil.
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2.2
2.21

222

223

224

225

3.1

3.2

4.1

4.2

Sofortleistung bei Oberschenkelhalsfraktur

Voraussetzungen fiir die Leistung

Die versicherte Person hat — unabhangig von der Ursache — erstmalig eine Oberschenkelhalsfraktur erlitten.
Sie haben uns die Oberschenkelhalsfraktur

— durch einen objektiven, am Stand medizinischer Erkenntnisse orientierten arztlichen Bericht,

— innerhalb eines Jahres ab dem Tag des Unfalls

nachgewiesen.

Ausgeschlossene Unfille

Kein Versicherungsschutz besteht fir eine Oberschenkelhalsfraktur die auf einen in Ziffer 5.1.1 der AUB 2020 XL der
Continentale genannten Unfall durch Geistes- oder Bewusstseinsstérungen infolge Trunkenheit sowie den Konsum
von Drogen oder sonstigen Mitteln zurlickzufthren ist.

Hohe der Leistung
Die Sofortleistung bei Oberschenkelhalsfraktur wird in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt.

Ausschluss der Dynamik

Die Versicherungssumme nimmt an einem flr andere Leistungsarten vereinbarten Zuwachs von Leistung und Bei-
trag nicht teil.

Ende der Versicherung der Sofortleistung bei Oberschenkelhalsfraktur

Die Versicherung einer Sofortleistung bei Oberschenkelhalsfraktur entfallt zum Ablauf des Versicherungsjahres, in
dem die versicherte Person das 80. Lebensjahr vollendet.

Anderung der Berufstitigkeit oder Beschiftigung

Abweichend von Ziffer 6.2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale)
gilt:

Eine Anderung der Berufstatigkeit oder Beschéftigung der versicherten Person (Bundesfreiwilligendienst und militari-
sche Reservelbungen fallen nicht darunter) missen Sie uns unverziglich mitteilen.

Bieten wir flr die neue Berufstatigkeit oder Beschaftigung nach unserem Tarif keinen Versicherungsschutz, kénnen
wir den Vertrag kiindigen. Die Kiindigung wird einen Monat nach Zugang wirksam.

Das Kindigungsrecht erlischt,

— wenn wir es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgetibt haben, zu dem wir von der Anderung
Kenntnis erlangt haben, oder

— wenn die versicherte Person ihre vorherige Berufstatigkeit oder Beschaftigung wieder aufgenommen hat.

Haben Sie die Anderungsanzeige nicht unverziiglich gemacht, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
der Unfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu welchem uns die Anzeige hatte zugehen missen.

Unsere Verpflichtung bleibt bestehen, wenn uns die neue Berufstatigkeit oder Beschaftigung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem uns die Anzeige hatte zugehen mussen. Das Gleiche gilt, wenn bei Eintritt des Unfalls

— die Frist fur unsere Kiindigung abgelaufen und eine Kiindigung nicht erfolgt ist oder

— wenn die neue Berufstatigkeit oder Beschaftigung keinen Einfluss auf den Eintritt des Unfalls und auf den Umfang
unserer Leistung gehabt hat.

Beitragsanpassung nach Vollendung des 85. Lebensjahres
Abweichend von Ziffer 6.3 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale)
gilt:

Beitragsanpassung ohne Versicherung von Hilfs- und Pflegeleistungen (Hilfs- und Pflege-Service), Hilfsleis-
tungen (Hilfs-Service) und Reha-Leistungen (Reha-Service)

Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das 85. Lebensjahr vollendet, besteht Ver-
sicherungsschutz zu den vereinbarten Beitragen.

Danach gilt der Tarif fur Personen ab dem vollendeten 85. Lebensjahr.

Dabei haben Sie folgendes Wahlrecht:

— Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen, und wir berechnen einen entsprechend hoheren Beitrag
oder

— Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und wir reduzieren die Versicherungssummen entsprechend.

Beitragsanpassung bei Versicherung von Hilfs- und Pflegeleistungen (Hilfs- und Pflege-Service), Hilfsleis-
tungen (Hilfs-Service) oder Reha-Leistungen (Reha-Service)

Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das 85. Lebensjahr vollendet, besteht Ver-
sicherungsschutz zu den vereinbarten Beitragen.

Danach gilt der Tarif fir Personen ab dem vollendeten 85. Lebensjahr.
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4.3

Dabei haben Sie folgendes Wahlrecht:

— Sie behalten fur die Geldleistungen die bisherigen Versicherungssummen, und wir berechnen einen entsprechend
héheren Beitrag.

oder

— Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und wir reduzieren die Versicherungssummen der Geldleistungen entsprechend
um den Anteil, um den sich der Beitrag fir die Hilfs- und Pflegeleistungen (Hilfs- und Pflege-Service), Hilfsleistun-
gen (Hilfs-Service), Reha-Leistungen (Reha-Service) sowie Geldleistungen erhdht. Vereinbarte Hilfs- und Pflege-
leistungen (Hilfs- und Pflege-Service), Hilfsleistungen (Hilfs-Service) und Reha-Leistungen (Reha-Service) bleiben
unverandert.

Wir werden Sie rechtzeitig Gber lhr Wahlrecht informieren. Haben Sie bis spatestens zwei Monate vor Beginn des
neuen Versicherungsjahres noch keine Wahl getroffen, fuhren wir die Unfallversicherung UnfallGiroVita entspre-
chend der ersten Wahlmdglichkeit der Ziffer 4.1 bzw. 4.2 fort.
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4 Weitere Besondere Bedingungen
(diese haben nur Gultigkeit, wenn sie ausdricklich vereinbart sind)

Besondere Bedingungen fiir die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel bei einem Invalidi-
tatsgrad von mehr als 50 Prozent und bis zu 350 Prozent der Versicherungssumme bei einem Invaliditats-
grad von 100 Prozent (BB Progression 350 % VITA)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, bei der sich die Invaliditatsleistung ab bestimmten Invaliditatsgraden erhoht
(Progression).

Der Invaliditatsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 4 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der
Continentale) ermittelt.

Erganzend zu Ziffer 2.1 der AUB 2020 XL der Continentale gilt:

1. Fur jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditdtsgrads der 50 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zusatzlich 2 Prozent aus
der Versicherungssumme.

2. Fir jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditatsgrads der 75 Prozent lbersteigt, zahlen wir zusatzlich weitere 6 Pro-
zent aus der Versicherungssumme.

Auf die Hohe der Invaliditatsleistung wirkt sich diese Erganzung im Einzelnen wie folgt aus:

Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung
Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der
Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe

% % % % % %

51 53 70 110 89 251
52 56 71 113 90 260
53 59 72 116 91 269
54 62 73 119 92 278
55 65 74 122 93 287
56 68 75 125 94 296
57 71 76 134 95 305
58 74 77 143 96 314
59 77 78 152 97 323
60 80 79 161 98 332
61 83 80 170 99 341
62 86 81 179 100 350
63 89 82 188

64 92 83 197

65 95 84 206

66 98 85 215

67 101 86 224

68 104 87 233

69 107 88 242

Besondere Bedingungen fiir die Invalidititsleistung in der Unfallversicherung bei einem Invaliditatsgrad ab
25 Prozent

Abweichend von Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale)
gilt als Voraussetzung fiir die Invaliditatsleistung:

Die versicherte Person ist durch den Unfall auf Dauer in ihrer kdrperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit um mindestens
25 Prozent beeintrachtigt.

Besondere Bedingungen fiir die Invalidititsleistung in der Unfallversicherung bei einem Invaliditatsgrad ab
30 Prozent

Abweichend von Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 der Aligemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale)
gilt als Voraussetzung fiir die Invaliditatsleistung:

Die versicherte Person ist durch den Unfall auf Dauer in ihrer kdrperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit um mindestens
30 Prozent beeintrachtigt.
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Besondere Bedingungen fiir die Versicherung einer Unfallrente bei einem Invaliditiatsgrad ab 50 Prozent

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) zahlen wir eine
Unfallrente entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

1

3.2

Voraussetzungen fiir die Leistung

Die Voraussetzungen flr eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 der AUB 2020 XL der Continentale
gegeben.

Stirbt die versicherte Person innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Unfallrente.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 4 der AUB 2020 XL der Continentale ermittelten
Invaliditdtsgrad von mindestens 50 Prozent geflhrt. Verstirbt die versicherte Person vor der Bemessung der Invaliditat,
ist der Invaliditatsgrad maRgeblich, mit dem aufgrund der arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer 2.1.2.3 der
AUB 2020 XL der Continentale).

Hohe der Leistung
Wir zahlen die Unfallrente monatlich in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme.

Vereinbarte progressive Invaliditatsstaffeln oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben fiir die Feststellung
der Hohe der Leistung unbertcksichtigt.

Beginn und Dauer der Leistung

Wir zahlen die Unfallrente

— riickwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat,
— monatlich im Voraus.

Wir zahlen die Unfallrente bis zum Ende des Monats, in dem

— wir lhnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.4 der AUB 2020 XL der Continentale vorgenommene arztliche Neubemes-
sung ergeben hat, dass der unfallbedingte Invaliditatsgrad unter 50 Prozent gesunken ist oder

— die versicherte Person stirbt.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung einer Unfallpflegerente (Unfallpflegerente Plus)

~NOo Ok ODN -

Voraussetzungen fir die Leistung

Hohe der Leistung

Beginn und Dauer der Leistung

Welche Personen sind nicht versicherbar?

Wann ist die Unfallpflegerente fallig?

Einmalzahlung bei Pflegegrad 3 der versicherten Person

In welchen Fallen kann der Beitrag fiir die Unfallpflegerente neu festgesetzt werden?

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) zahlen wir eine
Unfallpflegerente entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

1
1.1

1.2

1.3

Voraussetzungen fiir die Leistung

Die Voraussetzungen flr eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 der AUB 2020 XL der Continentale
gegeben.

Stirbt die versicherte Person vor der Bemessung der Invaliditat, ist der Invaliditadtsgrad mafigeblich, mit dem aufgrund der
arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware (Ziffer 2.1.2.3 der AUB 2020 XL der Continentale).

Vereinbarte progressive Invaliditatsstaffeln oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben fiir die Feststellung
des Invaliditadtsgrades unberlcksichtigt.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 4 der AUB 2020 XL der Continentale ermittelten
Invaliditatsgrad von mindestens 35 Prozent gefiihrt und die versicherte Person hat mindestens dauernd schwere Beein-
trachtigungen der Selbststandigkeit oder der Fahigkeiten (Pflegegrad 3).

Stirbt die versicherte Person innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Unfallpflegerente.

Hohe der Leistung
Wir zahlen

— bei einem Invaliditatsgrad von 35 bis unter 50 % und einem Pflegegrad 3 (schwere Beeintrachtigungen der Selbststan-
digkeit oder der Fahigkeiten) die Halfte der vereinbarten Unfallpflegerente.

— bei einem Invaliditatsgrad ab 50% und einem Pflegegrad 4 (schwerste Beeintrachtigungen der Selbststandigkeit oder
der Fahigkeiten) oder Pflegegrad 5 (schwerste Beeintrachtigungen der Selbststandigkeit oder der Fahigkeiten mit
besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung) die vereinbarte Unfallpflegerente.

Die dauernde Schwerstpflegebedurftigkeit bzw. die schwersten Beeintrachtigungen der Selbststandigkeit oder der Fahig-
keiten mit oder ohne besondere Anforderungen an die pflegerische Versorgung ist unfall- oder krankheitsbedingt
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4.2

4.3

5.2

6.1

— innerhalb von 18 Monaten nach dem Unfall eingetreten
und

— innerhalb von 24 Monaten nach dem Unfall durch einen Leistungsbescheid der Pflegeversicherung schriftlich festge-
stellt

und von lhnen bei uns geltend gemacht worden.

Beginn und Dauer der Leistung
Wir zahlen die Unfallpflegerente

— rickwirkend ab Beginn des Monats, ab dem nach dem Leistungsbescheid der Pflegeversicherung der Pflegegrad 3, 4
oder 5 besteht,

— monatlich im Voraus.
Die Unfallpflegerente wird bis zum Ende des Monats gezahlt, in dem

— wir lhnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.4 der AUB 2020 XL der Continentale vorgenommene arztliche Neubemes-
sung ergeben hat, dass der unfallbedingte Invaliditatsgrad bei Pflegegrad 3 unter 35 Prozent bzw. bei Pflegegrad 4
oder 5 unter 50 Prozent gesunken ist,

— die versicherte Person stirbt oder

— die Pflegegrade 3, 4 oder 5 durch Bescheid der Pflegeversicherung aberkannt werden. Dies missen Sie uns unverzig-
lich mitteilen.

Welche Personen sind nicht versicherbar?

Fir die Versicherung der Unfallpflegerente sind nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert Personen,
fur die eine dauernde Pflegebedirftigkeit (ab Pflegegrad 2) im Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung anerkannt wur-
den (siehe im Einzelnen die Tarifbestimmungen zu UnfallGiroVita).

Der Versicherungsschutz fur die Unfallpflegerente erlischt, sobald die versicherte Person nach Ziffer 4.1 nicht mehr ver-
sicherbar ist.

Fir diese endet gleichzeitig die Versicherung der Unfallpflegerente.

Den Beitragsanteil, der flr nicht versicherbare Personen seit Eintritt der Versicherungsunfahigkeit fir die Unfallpflege-
rente entrichtet wurde, zahlen wir zurtck.

Wann ist die Unfallpflegerente fallig?

Wir sind verpflichtet, innerhalb von drei Monaten zu erklaren, ob und in welcher Héhe wir einen Anspruch anerkennen.
Die Fristen beginnen teilweise erganzend zu Ziffer 9.1 der AUB 2020 XL der Continentale mit dem Eingang folgender
Unterlagen:

— Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,

— Nachweis Uber den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es fir die Bemessung der Invaliditat notwendig ist,

— mit schweren Beeintrachtigungen der Selbststandigkeit oder der Fahigkeiten (Pflegegrad 3) der Pflegeversicherung,
oder

— Leistungsbescheid Uber schwerste Beeintrachtigungen der Selbststandigkeit oder der Fahigkeiten (Pflegegrad 4) der
Pflegeversicherung,

oder

— Leistungsbescheid Uber schwerste Beeintrachtigungen der Selbststéndigkeit oder der Fahigkeiten mit besonderen
Anforderungen an die pflegerische Versorgung (Pflegegrad 5) der Pflegeversicherung.

Zur Prufung der Voraussetzungen fir den Bezug der Unfallpflegerente sind wir teilweise erganzend zu Ziffer 9.5 der AUB
2020 XL der Continentale berechtigt, Lebensbescheinigungen sowie Nachweise tber den Fortbestand der schwersten
Beeintrachtigungen der Selbststandigkeit oder der Fahigkeiten mit oder ohne besondere Anforderungen an die pflegeri-
sche Versorgung (Pflegegrad 4 oder 5) anzufordern. Werden die Unterlagen nicht unverziglich tibersandt, ruht die jewei-
lige Rentenzahlung ab der nachsten Falligkeit.

Voraussetzung fiir die Einmalzahlung

Einmalzahlung ab Pflegegrad 3
Die versicherte Person ist

— unfallbedingt in einen Invaliditdtsgrad nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 der AUB 2020 XL der Continentale von
mindestens 35 % und

— mit schweren Beeintrachtigungen der Selbststéandigkeit oder der Fahigkeiten (Pflegegrad 3)

im Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung eingestuft.

Die schweren Beeintrachtigungen der Selbststandigkeit oder der Fahigkeiten sind unfall- oder krankheitsbedingt
— innerhalb von 18 Monaten nach dem Unfall eingetreten und

— innerhalb von 24 Monaten nach dem Unfall durch einen Leistungsbescheid der Pflegeversicherung schriftlich festge-
stellt und von lhnen bei uns geltend gemacht worden.

Dann zahlen wir das 12fache aus der Halfte der vereinbarten Unfallpflegerente als Kapitalzahlung.
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6.2 Einmalzahlung ab Pflegegrad 4
Die versicherte Person ist

— unfallbedingt in einen Invaliditdtsgrad nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 der AUB 2020 XL der Continentale von
mindestens 50 % und

— mit schwersten Beeintrachtigungen der Selbststandigkeit oder der Fahigkeiten (Pflegegrad 4)

im Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung eingestuft.

Die schwersten Beeintrachtigungen der Selbststéandigkeit oder der Fahigkeiten sind unfall- oder krankheitsbedingt
— innerhalb von 18 Monaten nach dem Unfall eingetreten und

— innerhalb von 24 Monaten nach dem Unfall durch einen Leistungsbescheid der Pflegeversicherung schriftlich festge-
stellt und von lhnen bei uns geltend gemacht worden.

Dann zahlen wir das 12fache der vereinbarten Unfallpflegerente als Kapitalzahlung.

6.3 Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Kapitalleis-
tung.

6.4 Die Falligkeit der Kapitalleistung bestimmt sich nach Ziffer 5. Abweichend beginnen die Fristen mit dem Eingang des
Leistungsbescheids Uber die schweren Beeintrachtigungen der Selbststandigkeit oder der Fahigkeiten (Pflegegrad 3) der
Pflegeversicherung.

7 In welchen Fallen kann der Beitrag fiir die Unfallpflegerente neu festgesetzt werden?
Wir sind berechtigt den Beitrag fur die Unfallpflegerente neu festzusetzen,

— wenn sich gegeniber den technischen Berechnungsgrundlagen und dem daraus errechneten Beitrag eine Verande-
rung des Bedarfs fir die Erflllbarkeit der Leistung ergibt

und

— diese Veranderung nicht vorhersehbar und als nicht voriibergehend anzusehen ist.
Die Neufestsetzung ist nur zulassig, wenn

— sie erforderlich erscheint, um die dauernde Erfllllbarkeit der Leistung zu gewahrleisten
und

— ein unabhangiger Treuhander die Berechnungsgrundlagen und sonstigen Voraussetzungen fiir die Anderungen (iber-
pruft und deren Angemessenheit bestatigt hat.

Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes fiir die Bestellung eines Treuhanders gelten entsprechend.

Der Beitrag wird dann entsprechend den berichtigten Berechnungsgrundlagen neu festgesetzt. Eine Anpassung nehmen
wir zu Beginn des auf die Feststellung folgenden Versicherungsjahres vor.

Bei Erhohung des Beitrags fiir die Unfallpflegerente kdnnen Sie innerhalb eines Monats nach Eingang unserer Mittei-
lung mit sofortiger Wirkung, friihestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhdhung, die Versicherung der
Unfallpflegerente kiindigen. Der Versicherungsvertrag im Ubrigen bleibt von dieser Kiindigung unberihrt.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Reha-Leistungen in der Unfallversicherung
(Reha-Service)

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) erhalten Sie Reha-
Leistungen uber einen von uns beauftragten qualifizierten Dienstleister entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

1 Voraussetzung fiir die Leistungen
1.1 Die versicherte Person hat unfallbedingt eine der folgenden schweren Verletzungen erlitten:
— Schéadel-, Hirnverletzung mit zweifelsfrei nachgewiesener Hirnquetschung (Contusion) oder Hirnblutung
— Fraktur des Beckens
— Oberarmkopffraktur
— Fraktur mit Beteiligung des Ellenbogens
— Oberschenkelhalsbruch
— Fraktur des Schienenbeinkopfs
— CRPS (Sudeck)
oder

1.2 die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalls in ununterbrochener medizinisch notwendiger vollstationarer Heil-
behandlung, deren Dauer ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen mindestens 14 Tage betragt.

Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung.
2 Art, Umfang und Dauer der Leistungen

2.1 Die versicherte Person kann bei Vorliegen der Voraussetzung die Reha-Leistungen unseres medizinisch-berufskund-
lichen Beratungs- und Reintegrationsdienstes in Anspruch nehmen.
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Der von uns ausgewahlte Dienstleister

— wird auf der Grundlage der medizinischen Diagnosen und Unterlagen unter Berticksichtigung der individuellen Situation
der versicherten Person die grundsatzliche Vorgehensweise empfehlen und

— bei Bedarf umfassende Empfehlungen zur medizinischen, schulischen, berufskundlichen und sozialen rehabilitativen
Betreuung erarbeiten und kontinuierlich bis zur medizinischen, sozialen und schulischen/beruflichen Rehabilitation
begleiten.

Art und Umfang der Leistungen sowie die Dauer der Leistungserbringung sind insbesondere abhangig von der Art der
Verletzung, ihrem Verlauf und ihren Folgen.

Die Leistungen werden erbracht, bis nach Beurteilung des medizinisch-berufskundlichen Beratungs- und Reintegrations-
dienstes Fortschritte hinsichtlich der medizinischen, sozialen, schulischen und beruflichen Rehabilitation nicht mehr zu
erwarten sind.

Wir ibernehmen bis zu einem Betrag von insgesamt 10.000 EUR je Versicherungsfall die Kosten
— fur die Reha-Leistungen unseres medizinisch-berufskundlichen Beratungs- und Reintegrationsdienstes.
— einer notwendigen Heilbehandlung im stationaren und ambulanten Bereich.

Besteht unfallbedingt die Notwendigkeit einer prothetischen Versorgung oder der Versorgung mit anderen Hilfsmitteln,
ersetzen wir die dadurch entstehenden Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 5.000 EUR je Versicherungsfall.

Als Voraussetzung fir den Ersatz der Kosten gilt jeweils, dass ein Dritter (z. B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer)
nicht zur Leistung verpflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet.

Die sonstigen Kosten, die aus der Durchfiihrung der empfohlenen Malinahmen selbst entstehen, werden nicht Gbernom-
men.

Die Reha-Leistungen enden spatestens drei Jahre nach dem Unfall der versicherten Person. Bei Personen, die bei Eintritt
des Unfalls das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, verlangert sich dieser Zeitraum von drei auf finf Jahre nach
dem Unfall.

Die Reha-Leistungen erbringen wir ausschlief3lich in Deutschland. Dies gilt nicht, wenn der Auslandsaufenthalt Teil des
Rehabilitationsprozesses ist, der von uns oder vom eingeschalteten Beratungs- und Reintegrationsdienst vorgeschlagen
wurde.

Mit der Erbringung der Reha-Leistungen ist eine Anerkennung unserer Leistungspflicht aus dem Vertrag nicht verbunden,
da aus medizinischen/sozialen Griinden mit der Einschaltung des Beratungs- und Reintegrationsdienstes nicht immer bis
zu unserer abschlieBenden Prifung des Versicherungsschutzes abgewartet werden kann.

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
Erganzend zu Ziffer 7 der AUB 2020 XL der Continentale gilt folgende Obliegenheit:

Die Reha-Leistungen mussen Sie oder die versicherte Person spatestens sieben Monate nach Eintritt des Unfalls unter
Vorlage

— eines objektiven, am Stand medizinischer Erkenntnisse orientierten arztlichen Berichts
oder

— einer Bescheinigung Uber die ununterbrochene vollstationare Heilbehandlung
bei uns geltend machen.
Wird diese Obliegenheit verletzt, gilt Ziffer 8 der AUB 2020 XL der Continentale entsprechend.

In welchen Féllen kann der Beitrag fiir die Reha-Leistungen neu festgesetzt werden?

Den fiir die Reha-Leistungen vereinbarten Beitrag konnen wir entsprechend der Entwicklung der Preise fiir Dienstleistun-
gen sozialer Einrichtungen und entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs anpassen.

Anpassung entsprechend der Veranderung der Preise fiir Dienstleistungen sozialer Einrichtungen

Als MaRstab dient die Veranderung des vom Statistischen Bundesamt veréffentlichten Verbraucherindex fir Dienstleis-
tungen sozialer Einrichtungen (Nr. 124), ersatzweise des von Amts wegen an dessen Stelle tretenden Index.

Wir ermitteln zum Ende jeden Kalenderjahres die Veranderung des Index seit der letzten Beitragsfestsetzung. Eine sich
bei diesem Vergleich ergebende Veranderung wird nur bertcksichtigt, wenn nicht zum gleichen Zeitpunkt

— eine Anpassung entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs nach Ziffer 4.3 erfolgt und
— wenn die Veranderung mindestens 5 Prozent betragt.

In diesem Falle sind wir bei einer Erhéhung berechtigt, bei einer Verminderung verpflichtet, den Beitrag entsprechend
anzupassen.

Anpassung entsprechend der Verdnderung des Schadenbedarfs
Wir sind berechtigt, den Beitrag fiir die Reha-Leistungen neu festzusetzen,

— wenn sich gegeniber den technischen Berechnungsgrundlagen und dem daraus errechneten Beitrag eine Verande-
rung des Bedarfs fur die Erflllbarkeit der Leistungen ergibt

und

— diese Veranderung nicht vorhersehbar und als nicht voribergehend anzusehen ist.

Die Neufestsetzung ist nur zulassig, wenn

— sie erforderlich erscheint, um die dauernde Erflillbarkeit der Leistungen zu gewahrleisten und
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4.4
4.5

— ein unabhéngiger Treuhander die Berechnungsgrundlagen und sonstigen Voraussetzungen fiir die Anderungen iber-
pruft und deren Angemessenheit bestatigt hat.

Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes fiir die Bestellung eines Treuhanders gelten entsprechend.
Der Beitrag wird dann entsprechend den berichtigten Berechnungsgrundlagen neu festgesetzt.
Eine Anpassung nehmen wir zu Beginn des auf die Feststellung folgenden Versicherungsjahres vor.

Bei Erhohung des Beitrags fiir die Reha-Leistungen kénnen Sie innerhalb eines Monats nach Eingang unserer Mitteilung
mit sofortiger Wirkung, frihestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhdhung, die Versicherung der Reha-
Leistungen in Textform kiindigen. Der Versicherungsvertrag im Ubrigen bleibt von dieser Kiindigung unberihrt.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Hilfs- und Pflegeleistungen in der Unfallversicherung
(Hilfs- und Pflege-Service)

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) erbringen wir Hilfs-
und Pflegeleistungen entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

= O O NO O WN -

21

2.2

23

341

3.2

3.21

Was ist versichert?
Wann und in welchem Umfang erhalten Sie Hilfs- und Pflegeleistungen?
Welche Leistungen sind versichert?
Wie lange erhalten Sie unsere Leistungen, und wie ist das Verhaltnis zur gesetzlichen Pflegeversicherung?
Welche Leistungen erhalten pflegebeddrftige Angehdrige der versicherten Person?
Welche Personen sind nicht versicherbar?
Welche vertraglichen Beziehungen bestehen zu den Dienstleistern?
Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
Wann sind die Hilfs- und Pflegeleistungen fallig?
0 In welchen Fallen kann der Beitrag fir die Hilfs- und Pflegeleistungen neu festgesetzt werden?

Was ist versichert?

Fihrt ein Unfall der versicherten Person zu einer Hilfsbedrftigkeit, erbringen wir als Versicherer im Rahmen des nach-
stehend beschriebenen Umfangs Hilfs- und Pflegeleistungen. Wir bedienen uns dazu von uns beauftragter qualifizierter
Dienstleister.

Die Hilfs- und Pflegeleistungen erbringen wir ausschlief3lich in Deutschland.
Wann und in welchem Umfang erhalten Sie Hilfs- und Pflegeleistungen?

Voraussetzungen fiir die Leistungen
Die versicherte Person
— ist durch den Unfall in ihrer kdrperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit beeintrachtigt und

— benétigt deshalb Hilfe fur die gewdhnlichen und regelmaRig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des taglichen
Lebens (Hilfsbedurftigkeit).

Bedarfsermittlung und Umfang der Leistungen

Wir ermitteln den durch den Unfall entstandenen, individuellen Bedarf an Hilfs- und Pflegeleistungen aus Art und Umfang
der Hilfsbedurftigkeit. Diesen Bedarf decken wir mit den in Ziffer 3 aufgefihrten Leistungen.

Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch das Unfallereignis verursachten Hilfsbedurftigkeit mitgewirkt, so wird
dies abweichend von Ziffer 4 der AUB 2020 XL der Continentale nicht beriicksichtigt.

Welche Leistungen sind versichert?

Erstgesprach

Im Erstgesprach wird der jeweilige Bedarf der nach Ziffer 3.2 bis 3.4 zu erbringenden Hilfs- und Pflegeleistungen festge-
stellt sowie die versicherte Person Uber die Art und die Durchflihrung informiert.

Hilfsleistungen
Wir organisieren die folgenden Hilfsleistungen und ibernehmen die Kosten.

Hausnotruf

Soweit die technischen Voraussetzungen vorhanden sind, wird in der Wohnung der versicherten Person eine Hausnot-
rufanlage inklusive Funkfinger installiert. AuBerdem wird die 24-stiindige Erreichbarkeit der Rufzentrale mit Gesprachs-
kontakt gewahrleistet.

Seite 71 von 106



3.2.2

3.23

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.91

Meniiservice
Wir versorgen die versicherte Person Uber einen MenUservice mit einem Mittagsmenu (auch als Diat- oder Schonkost).

Wir erbringen diese Leistung auch fur Personen, die als Ehe-, Lebenspartner oder Verwandte 1. Grades (Eltern/Kinder)
in hauslicher Gemeinschaft mit der versicherten Person zusammenleben und bis zum Unfall von dieser versorgt wurden.

Besorgungen und Einkaufe

Besorgungen und Einkaufe werden bis zu 2-mal pro Woche durchgefiihrt.

Zu den Besorgungen und Einkaufen zahlen:

— das Zusammenstellen des Einkaufszettels fur Gegenstande des taglichen Bedarfs,

— notwendige Besorgungen (z. B. Bank- und Behérdengange, Abholung von Rezepten, Bringen/Abholen von Wasche bei
einer Reinigung) und das Einkaufen (einschlieR3lich Beschaffung von Medikamenten),

— die Unterbringung und Versorgung der eingekauften Lebensmittel,
— die Anleitung zur Beachtung von Genief3- und Haltbarkeit von Lebensmitteln.

Die Kosten flr die Lebensmittel, Gegenstande des taglichen Bedarfs, anfallende Gebiihren sowie fiir die Reinigung wer-
den nicht idbernommen.

Begleitung bei Arzt- und Behérdengangen

Wir bringen und begleiten die versicherte Person zu notwendigen Arzt-, Therapie- und Behdrdenterminen bis zu 2-mal in
der Woche in einem Umkreis von bis zu 50 Kilometer von ihrem Aufenthaltsort.

Reinigung der Wohnung

Wir reinigen den allgemein Ublichen Lebensbereich (z. B. Wohnraum, Bad, Toilette, Kiiche) einmal wochentlich. Dies
setzt voraus, dass die Wohnung vor dem Unfall in einem ordnungsgemafien Zustand war.

Wascheservice

Einmal wochentlich wird

— das Waschen, Trocknen,

— das Blgeln,

— das Sortieren, Einraumen der Wasche und
— die Schuhpflege

Ubernommen.

Tag- und Nachtwache nach Krankenhausentlassung/ambulanter Operation

Wir sorgen unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt/einer ambulanten Operation firr die Beaufsichtigung der ver-
sicherten Person, langstens fiir 48 Stunden.

Medikamentenberatung

Wir beraten durch pharmazeutisch ausgebildetes Personal zu allen Fragen rund um Medikamente. Dazu gehdren unter
anderem Neben- und Wechselwirkungen, Einnahmevorschriften, enthaltene Wirkstoffe oder Alternativprodukte. Die
Beratung kann auch zu Impfungen oder Homdopathie erfolgen. Als Beratungskanale stehen alle modernen Kommunika-
tionswege zur Verfligung: Telefon, Email oder Messaging-Dienste.

Betreuung der Familie

Wir betreuen die von der versicherten Person betreuten Personen (Ehe-/Lebenspartner, Kinder, Enkelkinder, und Eltern
sowie Schwiegereltern), soweit

— die versicherte Person wegen des Unfalls hierzu nicht mehr in der Lage ist und
— in dem Haushalt keine Person lebt, die die Betreuung tibernehmen kann.

Aufrechterhaltung/Weiterfiihrung des Haushalts

Wir sorgen flr die Aufrechterhaltung und Weiterfiihrung des Haushalts, in dem die betreute Person wohnt und erbringen
fur diese bei Bedarf einen Menuservice mit einem Mittagsmenu (auch als Diat- oder Schonkost).

Zur Aufrechterhaltung und Weiterfiihrung des Haushalts zahlen

— die Reinigung und Pflege der Wasche und Kleidung (Waschen, Trocknen, Bligeln und Einsortieren),

— Schuhpflege,

— Besorgungen und Einkaufe und

— die Reinigung des allgemein Gblichen Lebensbereichs (z. B. Wohn- und Schlafraum, Kiiche, Bad und Toilette).

3.2.9.2 Betreuung der Kinder/Enkelkinder

Die Betreuung der Familie umfasst die Betreuung minderjahriger Kinder einschlieRlich
— der Hausaufgabenbetreuung fir Grundschler,

— der Zubereitung von Mahlzeiten,

— der Hilfe bei der Nahrungsaufnahme,

— der Hilfe beim An- und Auskleiden sowie

— der Unterstltzung bei der Kérperpflege (nicht medizinischer Art).
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3.3

3.31

3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.4
341

3.4.2

343

Wir organisieren folgende Fahrdienste fiir die Kinder:

— zum Kindergarten oder zur Kindertagesstéatte und Schule,

— zu Vereinen, in denen das Kind Mitglied ist,

— zu entgeltlichen Kursen und Unterrichtsstunden,

— zu Arztterminen, zu arztlich verordneten Anwendungen

und zurlick. Wir ibernehmen fir die Fahrdienste die Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 1.500 EUR.

Vermittlung und Benennung von Hilfsleistungen

Auf ihren Wunsch vermitteln wir die folgenden Hilfsleistungen, zusatzlich zu den in Ziffer 3.1 und 3.2 aufgefiihrten Leis-
tungen.

Pflegehilfsmittel
Wir ubernehmen die Vermittlung von Pflegehilfsmitteln wie z. B. Krankenbett, Rollstuhl oder Gehhilfen.

Beratung bei Umbau von Wohnung/Kraftfahrzeug
Wir vermitteln einmalig eine Beratung bei Umbau der Wohnung/des Kraftfahrzeugs.

Fir Ziffer 3.3.1 und 3.3.2 gilt:
Die Kosten fur Pflegehilfsmittel bzw. den Umbau der Wohnung/des Kraftfahrzeugs werden nicht lbernommen.

Tierbetreuung

Wir vermitteln einmalig eine Betreuung von gewohnlichen Haustieren (Hunde, Katzen, VOgel etc.) der versicherten
Person.

Garten- und Grabpflege sowie Schneeraumdienst

Wir vermitteln einmalig die Pflege des Gartens sowie das Schneerdumen und benennen einmalig Anbieter fir die Pflege
von Grabern verstorbener Angehdriger. Angehdrige sind Ehe- oder Lebenspartner, Verwandte 1. Grades (Eltern/Kinder)
oder die Schwiegereltern der versicherten Person.

Fir Ziffer 3.3.3 und 3.3.4 gilt:

Die Kosten im Rahmen der Tierbetreuung bzw. fiir Garten- und Grabpflege sowie Schneerdaumdienst werden bis zu
einem Betrag von insgesamt 250 EUR ibernommen.

Wohnraumberatung (Sicherheitscheck)

Wir organisieren eine Wohnraumuberprifung im Hinblick auf barrierefreies Wohnen im Haushalt der versicherten Person
und erstellen ein Protokoll mit Anregungen furr die Umgestaltung des Wohnraumes (Beseitigung von Stolperfallen, etc.)

Nagel-, FuBpflege und Friseur

Wir vermitteln 1-mal im Monat eine mobile Nagel-, FuRpflege und einen mobilen Friseur fir die versicherte Person und
Ubernehmen in diesem Rahmen die Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 250 EUR.

Pflegeplatzgarantie

In Notfallen garantieren wir die Vermittlung eines Pflegeplatzes fiir die versicherte Person in einer qualitatsgepruften Pfle-
geeinrichtung, sofern diese nicht suizidgefahrdet ist. Es wird ein moglichst ortsnaher Pflegeplatz vermittelt, ein Anspruch
auf einen ortsnahen Pflegeplatz besteht jedoch nicht. Die Kosten fiir die Unterbringung Gbernehmen wir nicht.

Hospizplatze
Wir nennen der versicherten Person Einrichtungen, die Hospizplatze zur Verfiigung stellen.

Pflegeleistungen

Grundpflege

Die versicherte Person erhélt von uns bis zu 2-mal taglich bis zu 3 Stunden pro Tag eine Grundpflege. Zur Grundpflege
gehdren:

— Korperpflege,

— An- und Auskleiden,

— Lagern und Betten,

— die Hilfe bei der Nahrungszubereitung, -aufnahme und -ausscheidung und
— die Hilfe bei der Durchfiihrung von Gymnastikiibungen.

Pflegeschulung fiir Angehorige

Erfolgt die Pflege durch einen pflegenden Angehdrigen, wird die erforderliche Schulung fur die taglichen Pflegetatigkeiten
durchgefiihrt. Es handelt sich bei dieser Leistung um eine einmalige Schulungsmallnahme.

Information und Beratung zur Pflege

Wir informieren zur gesetzlichen Pflegeversicherung und beraten bei der Auswahl und Anschaffung von notwendigen
Pflegehilfsmitteln. Die Kosten fiir die Pflegehilfsmittel selbst werden von uns nicht iibernommen.
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344

3.4.5

3.4.6

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

533

53.4

6.2

6.3

Einsatz von Mediatoren (Pflegemediation)
Wir unterstltzen die versicherte Person

— bei der Entscheidungsfindung, ob der Pflegende persdnlich, fachlich oder wohnortbezogen in der Lage ist, den akuten
familiaren Pflegefall nicht nur temporar, sondern auf Dauer zu Ubernehmen

— bei familiaren Konfliktsituationen.
Diese Leistungen werden jeweils einmalig erbracht und erfolgen telefonisch oder bei Bedarf auch personlich vor Ort.

Kostentrager-Check

Wir beraten die versicherte Person, welche gesetzlichen Anspriiche sie gegeniiber diversen Kostentragern, z. B. in der
sozialen Pflegeversicherung, hat.

MDK-Coaching
Wir bereiten Sie optimal auf die Begutachtung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) vor.

Wie lange erhalten Sie unsere Leistungen, und wie ist das Verhaltnis zur gesetzlichen Pflegeversicherung?

Dauer der Leistung

Wir erbringen die Hilfs- und Pflegeleistungen, solange die Voraussetzungen nach Ziffer 2 erfillt sind, langstens fur
6 Monate ab dem Tag des Unfalls.

Was passiert nach Anerkennung eines Pflegegrades der gesetzlichen Pflegeversicherung?

Die Anerkennung eines Pflegegrades der gesetzlichen Pflegeversicherung hat Auswirkungen auf Umfang und Dauer der
Hilfs- und Pflegeleistungen:

— Werden ausschlief3lich Sachleistungen gewahit, erbringen wir erganzend zur gesetzlichen Pflegeversicherung Hilfs-
und Pflegeleistungen, soweit zusatzlicher Bedarf besteht. Art und Umfang der Leistungen richten sich nach Ziffer 3 und
4.1.

— Werden Geldleistungen gewahlt, I8sst sich der zusatzliche Bedarf nicht objektiv feststellen. Unsere Leistungen enden
dann insgesamt.

Welche Leistungen erhalten pflegebediirftige Angehorige der versicherten Person?

Voraussetzungen fiir die Leistung

— Die versicherte Person hat einen Angehorigen bis zum Eintritt eines Unfalls gepflegt und ist dazu unfallbedingt nicht
mehr in der Lage.

Angehdrige sind Ehe- oder Lebenspartner, Verwandte 1. Grades (Eltern/Kinder), Enkelkinder oder die Schwiegereltern
der versicherten Person.

— Die versicherte Person und der Angehdrige leben in hauslicher Gemeinschaft.
— Fur den Angehorigen bestand zum Zeitpunkt des Unfalls ein Pflegegrad im Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung.

Umfang der Leistung

Wir Ubernehmen die Hilfs- und Pflegeleistungen im Umfang von Ziffer 3 nach dem von uns festgestellten individuellen
Bedarf, soweit die versicherte Person sie vor dem Unfall erbracht hat.

Dauer der Leistung

Solange die Voraussetzungen nach Ziffer 5.1 vorliegen, erbringen wir unsere Leistungen erganzend zu den Sachleistun-
gen der gesetzlichen Pflegeversicherung.

Hat der Angehdrige vor dem Unfall Geldleistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung erhalten, erbringen wir unse-
re Leistungen bis zu einem Monat ab dem Tag des Unfalls.

Werden die Geldleistungen innerhalb dieses Zeitraums auf Sachleistungen umgestellt, gilt Ziffer 5.3.3 und 5.3.4.

Wird fir die versicherte Person ein Pflegegrad im Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung anerkannt, enden unsere
Leistungen 1 Monat nach der Anerkennung.

Dies gilt auch, wenn die versicherte Person stirbt.
Unsere Leistungen enden spatestens 6 Monate nach dem Unfall der versicherten Person.

Welche Personen sind nicht versicherbar?

Fir die Versicherung von Hilfs- und Pflegeleistungen sind nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert
Personen, fir die eine dauernde Pflegebediirftigkeit (ab Pflegegrad 2) im Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung
anerkannt wurde (siehe im Einzelnen die Tarifbestimmungen zu UnfallGiroVita).

Der Versicherungsschutz fir die Hilfs- und Pflegeleistungen erlischt, sobald die versicherte Person nach Ziffer 6.1 nicht
mehr versicherbar ist. Fir diese endet gleichzeitig die Versicherung der Hilfs- und Pflegeleistungen.

Den Beitragsanteil, der fiir nicht versicherbare Personen seit Eintritt der Versicherungsunfahigkeit fur die Hilfs- und Pfle-
geleistungen entrichtet wurde, zahlen wir zurtick.
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8.1

8.2

8.3

8.4

10
10.1

10.2
10.2.1

10.2.2

10.3

10.4
10.5

Welche vertraglichen Beziehungen bestehen zu den Dienstleistern?

Wir beauftragen qualifizierte Dienstleister, um unsere Leistungspflicht zu erflllen. Dadurch werden keine vertraglichen
Beziehungen zwischen Ihnen oder der versicherten Person und den von uns beauftragten Dienstleistern begriindet.

Fir Dienstleistungen, die Sie oder die versicherte Person in Auftrag geben, ibernehmen wir keine Kosten.

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
Erganzend zu Ziffer 7 der AUB 2020 XL der Continentale gelten folgende Obliegenheiten:

Damit wir unsere Leistungen erbringen kénnen, bendtigen wir Auskinfte GUber den aktuellen Gesundheitsstand der versi-
cherten Person. Auch wahrend der Leistungserbringung sind uns Veranderungen des Gesundheitszustandes mitzuteilen.

Sie oder die versicherte Person miissen uns diese Auskunfte erteilen, soweit sie fir unsere Leistungen erforderlich sind.

Dies gilt auch fiir den Gesundheitszustand pflegebedirftiger Angehdriger, wenn wir fir sie Leistungen gemaf Ziffer 5
erbringen.

Entspricht die Hilfsbedurftigkeit der versicherten Person voraussichtlich einem Pflegegrad im Sinne der gesetzlichen Pfle-
geversicherung, mussen Sie oder die versicherte Person dort unverziiglich Leistungen beantragen.

Die Anerkennung eines Pflegegrads und den Bezug/die Anderung von Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversiche-
rung sowie die Anderung von Geld- in Sachleistungen missen Sie oder die versicherte Person uns unverziiglich anzei-
gen.

Wird eine dieser Obliegenheiten verletzt, kann dies Auswirkungen auf den Versicherungsschutz haben. Ziffer 8 der AUB
2020 XL der Continentale gilt entsprechend.

Wann sind die Hilfs- und Pflegeleistungen fallig?
Haben Sie uns schlissig

— den Unfallhergang, die Unfallfolgen und

— die Hilfsbedirftigkeit durch den Unfall

dargelegt, wird der individuelle Bedarf an Hilfs- und Pflegeleistungen nach Ziffer 3 unverziglich festgestellt und erklart,
ob und welche Hilfs- und Pflegeleistungen Uber einen von uns beauftragten qualifizierten Dienstleister erbracht werden.

Die Feststellung und die Erklarung sind vorlaufig. Ergibt sich nachtraglich, dass die Voraussetzungen fir die Leistungen
dem Grund oder dem Umfang nach nicht bestehen, so enden die Leistungen bzw. werden dem individuellen Bedarf
angepasst.

In welchen Féllen kann der Beitrag fiir die Hilfs- und Pflegeleistungen neu festgesetzt werden?

Den fur die Hilfs- und Pflegeleistungen vereinbarten Beitrag kdnnen wir entsprechend der Entwicklung der Preise flr
Dienstleistungen sozialer Einrichtungen und entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs anpassen.

Anpassung entsprechend der Verdnderung der Preise fiir Dienstleistungen sozialer Einrichtungen

Als MaRstab dient die Veranderung des vom Statistischen Bundesamt verdéffentlichten Verbraucherindex fur Dienstleis-
tungen sozialer Einrichtungen (Nr. 124), ersatzweise des von Amts wegen an dessen Stelle tretenden Index.

Wir ermitteln zum Ende jeden Kalenderjahres die Veranderung des Index seit der letzten Beitragsfestsetzung. Eine sich
bei diesem Vergleich ergebende Veranderung wird nur berticksichtigt, wenn nicht zum gleichen Zeitpunkt

— eine Anpassung entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs nach Ziffer 10.3 erfolgt und
— wenn die Veranderung mindestens 5 Prozent betragt.

In diesem Falle sind wir bei einer Erhéhung berechtigt, bei einer Verminderung verpflichtet, den Beitrag entsprechend
anzupassen.

Anpassung entsprechend der Verdnderung des Schadenbedarfs
Wir sind berechtigt, den Beitrag fur die Hilfs- und Pflegeleistungen neu festzusetzen,

— wenn sich gegenuber den technischen Berechnungsgrundlagen und dem daraus errechneten Beitrag eine Verande-
rung des Bedarfs fir die Erflllbarkeit der Leistungen ergibt

und

— diese Veranderung nicht vorhersehbar und als nicht voribergehend anzusehen ist.

Die Neufestsetzung ist nur zulassig, wenn

— sie erforderlich erscheint, um die dauernde Erflllbarkeit der Leistungen zu gewahrleisten
und

— ein unabhéngiger Treuhander die Berechnungsgrundlagen und sonstigen Voraussetzungen fiir die Anderungen tber-
prift und deren Angemessenheit bestatigt hat.

Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes fir die Bestellung eines Treuhanders gelten entsprechend.
Der Beitrag wird dann entsprechend den berichtigten Berechnungsgrundlagen neu festgesetzt.
Eine Anpassung nehmen wir zu Beginn des auf die Feststellung folgenden Versicherungsjahres vor.

Bei Erhéhung des Beitrags fur die Hilfs- und Pflegeleistungen kénnen Sie innerhalb eines Monats nach Eingang unserer
Mitteilung mit sofortiger Wirkung, friihestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhéhung, die Versicherung
der Hilfs- und Pflegeleistungen in Textform kiindigen. Der Versicherungsvertrag im Ubrigen bleibt von dieser Kiindigung
unberihrt.
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Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Hilfsleistungen in der Unfallversicherung (Hilfs-Service)

0 N O WN -

Was ist versichert?

Wann und in welchem Umfang erhalten Sie Hilfsleistungen?

Welche Leistungen sind versichert?

Dauer der Leistung

Welche vertraglichen Beziehungen bestehen zu den Dienstleistern?

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?

Wann sind die Hilfsleistungen fallig?

In welchen Féllen kann der Beitrag fur die Hilfsleistungen neu festgesetzt werden?

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) erbringen wir Hilfs-
leistungen entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

1
1.1

1.2

21

2.2

23

3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

3.23

Was ist versichert?

Fihrt ein Unfall der versicherten Person zu einer Hilfsbedurftigkeit, erbringen wir als Versicherer im Rahmen des nachste-
hend beschriebenen Umfangs Hilfsleistungen. Wir bedienen uns dazu von uns beauftragter qualifizierter Dienstleister.

Die Hilfsleistungen erbringen wir ausschlieRlich in Deutschland.
Wann und in welchem Umfang erhalten Sie Hilfsleistungen?

Voraussetzungen fiir die Leistungen
— Die versicherte Person ist durch den Unfall in ihrer kdrperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit beeintrachtigt.

— Sie bedarf daher fir die gewohnlichen und regelmafig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des taglichen Lebens
der Hilfe (Hilfsbedurftigkeit).

Umfang der Leistungen

Wir ermitteln den durch den Unfall entstandenen, individuellen Bedarf an Hilfsleistungen aus Art und Umfang der Hilfsbe-
durftigkeit. Diesen Bedarf decken wir mit den in Ziffer 3 aufgefiihrten Leistungen.

Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch das Unfallereignis verursachten Hilfsbedurftigkeit mitgewirkt, so wird
dies abweichend von Ziffer 4 der AUB 2020 XL der Continentale nicht berlcksichtigt.

Welche Leistungen sind versichert?

Erstgesprach

Im Erstgesprach wird der jeweilige Bedarf der nach Ziffer 3.2 und 3.3 zu erbringenden Hilfsleistungen festgestellt sowie
die versicherte Person Uber die Art und die Durchfiihrung informiert.

Hilfsleistungen

Meniiservice
Wir versorgen die versicherte Person Uber einen Menlservice mit einem Mittagsmen( (auch als Diat- oder Schonkost).

Wir erbringen diese Leistung auch fiir Personen, die als Ehe-, Lebenspartner oder Verwandte 1. Grades (Eltern/Kinder)
in hauslicher Gemeinschaft mit der versicherten Person zusammenleben und bis zum Unfall von dieser versorgt wurden.

Besorgungen und Einkaufe

Besorgungen und Einkaufe werden bis zu 2-mal pro Woche durchgefiihrt.

Zu den Besorgungen und Einkaufen zahlen:

— das Zusammenstellen des Einkaufszettels fir Gegensténde des taglichen Bedarfs,

— notwendige Besorgungen (z. B. Bank- und Behdrdengange, Abholung von Rezepten, Bringen/Abholen von Wasche bei
einer Reinigung) und das Einkaufen (einschlieRlich Beschaffung von Medikamenten),

— die Unterbringung und Versorgung der eingekauften Lebensmittel,
— die Anleitung zur Beachtung von Geniel3- und Haltbarkeit von Lebensmitteln.

Die Kosten flr die Lebensmittel, Gegenstande des taglichen Bedarfs, anfallende Gebihren sowie fir die Reinigung wer-
den nicht ibernommen.

Begleitung bei Arzt- und Behérdengangen

Wir bringen und begleiten die versicherte Person zu notwendigen Arzt-, Therapie- und Behdrdenterminen bis zu 2-mal in
der Woche in einem Umkreis von bis zu 50 Kilometer von ihrem Aufenthaltsort.
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3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.81

Reinigung der Wohnung

Wir reinigen den allgemein Ublichen Lebensbereich (z. B. Wohn- und Schlafraum, Bad, Toilette, Kiiche) einmal wochent-
lich. Dies setzt voraus, dass die Wohnung vor dem Unfall in einem ordnungsgemafen Zustand war.

Wascheservice

Einmal wochentlich wird

— das Waschen, Trocknen,

— das Bugeln,

— das Sortieren, Einrdumen der Wasche und
— die Schuhpflege tbernommen.

Tag- und Nachtwache nach Krankenhausentlassung/ambulanter Operation

Wir sorgen unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt/einer ambulanten Operation fiir die Beaufsichtigung der ver-
sicherten Person, langstens fir 48 Stunden.

Medikamentenberatung

Wir beraten durch pharmazeutisch ausgebildetes Personal zu allen Fragen rund um Medikamente. Dazu gehoéren unter
anderem Neben- und Wechselwirkungen, Einnahmevorschriften, enthaltene Wirkstoffe oder Alternativprodukte. Die
Beratung kann auch zu Impfungen oder Homdopathie erfolgen. Als Beratungskanale stehen alle modernen Kommunika-
tionswege zur Verfligung: Telefon, Email oder Messaging-Dienste.

Betreuung der Familie

Wir betreuen die von der versicherten Person betreuten Personen (Ehe-/Lebenspartner, Kinder, Enkelkinder, Eltern und
Schwiegereltern), soweit

— die versicherte Person wegen des Unfalls hierzu nicht mehr in der Lage ist und
— in dem Haushalt keine Person lebt, die die Betreuung tbernehmen kann.

Aufrechterhaltung/Weiterfiihrung des Haushalts

Wir sorgen flr die Aufrechterhaltung und Weiterfilhrung des Haushalts, in dem die betreute Person wohnt und erbringen
fur diese bei Bedarf einen Menuservice mit einem Mittagsmeni (auch als Diat- oder Schonkost).

Zur Aufrechterhaltung und Weiterfiihrung des Haushalts zahlen

— die Reinigung und Pflege der Wasche und Kleidung (Waschen, Trocknen, Bugeln und Einsortieren),

— Schuhpflege,

— Besorgungen und Eink&ufe und

— die Reinigung des allgemein tblichen Lebensbereichs (z. B. Wohn- und Schlafraum, Kuche, Bad und Toilette).

3.2.8.2 Betreuung der Kinder/Enkelkinder

3.3

3.31

3.3.2

Die Betreuung der Familie umfasst die Betreuung minderjahriger Kinder einschlieRlich
— der Hausaufgabenbetreuung fir Grundschiler,

— der Zubereitung von Mahlzeiten,

— der Hilfe bei der Nahrungsaufnahme,

— der Hilfe beim An- und Auskleiden sowie

— der Unterstltzung bei der Kérperpflege (nicht medizinischer Art).

Wir organisieren folgende Fahrdienste fiir die Kinder:

— zum Kindergarten oder zur Kindertagesstatte und Schule,

— zu Vereinen, in denen das Kind Mitglied ist,

— zu entgeltlichen Kursen und Unterrichtsstunden,

— zu Arztterminen, zu arztlich verordneten Anwendungen

und zurlck. Wir tbernehmen fiir die Fahrdienste die Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 1.500 EUR.

Vermittlung und Benennung von Hilfsleistungen

Zusatzlich zu den in Ziffer 3.1 und 3.2 aufgefuhrten Leistungen vermitteln wir auf lhren Wunsch die folgenden Hilfsleis-
tungen:

Beratung bei Umbau von Wohnung/Kraftfahrzeug

Es wird einmalig eine Beratung bei Umbau der Wohnung/des Kraftfahrzeugs vermittelt. Die Kosten fiir den Umbau der
Wohnung/des Kraftfahrzeugs werden nicht tbernommen.

Tierbetreuung

Es wird einmalig eine Betreuung von gewdhnlichen Haustieren (Hunde, Katzen, Végel etc.) der versicherten Person
vermittelt.
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3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

8.2
8.2.1

8.2.2

Garten- und Grabpflege sowie Schneeraumdienst

Wir vermitteln einmalig die Pflege des Gartens sowie das Schneerdumen und benennen einmalig Anbieter fur die Pflege
von Grabern verstorbener Angehdriger. Angehorige sind der Ehe- oder Lebenspartner, Verwandte 1. Grades (Eltern/
Kinder) oder die Schwiegereltern der versicherten Person.

Far Ziffer 3.3.2 und 3.3.3 gilt:

Die Kosten im Rahmen der Tierbetreuung bzw. fir Garten- und Grabpflege sowie Schneerdumdienst werden bis zu
einem Betrag von insgesamt 250 EUR ibernommen.

Wohnraumberatung (Sicherheitscheck)

Wir organisieren eine Wohnraumuberprifung im Hinblick auf barrierefreies Wohnen im Haushalt der versicherten Person
und erstellen ein Protokoll mit Anregungen fir die Umgestaltung des Wohnraumes (Beseitigung von Stolperfallen, etc.).

Einsatz von Mediatoren (Pflegemediation)
Wir unterstlitzen die versicherte Person

— bei der Entscheidungsfindung, ob der Pflegende persdnlich, fachlich oder wohnortbezogen in der Lage ist, den akuten
familidren Pflegefall nicht nur temporar, sondern auf Dauer zu Ubernehmen

— bei familiaren Konfliktsituationen
Diese Leistungen werden jeweils einmalig erbracht und erfolgen telefonisch oder bei Bedarf auch persénlich vor Ort.

Kostentrager-Check

Wir beraten die versicherte Person, welche gesetzlichen Anspriiche sie gegentiber diversen Kostentragern, z. B. in der
sozialen Pflegeversicherung, hat.

MDK-Coaching
Wir bereiten Sie optimal auf die Begutachtung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) vor.

Dauer der Leistung

Wir erbringen die Hilfsleistungen, solange die Voraussetzungen nach Ziffer 2 erfillt sind, 1angstens fir einen Zeitraum
von 4 Monaten, ab dem Tag des Unfalls.

Die Betreuung libernehmen wir dabei bis zu 8 Stunden taglich, die Kinderbetreuung in Notfallen bis zu 24 Stunden am
Tag. Als Notfall gelten Situationen innerhalb von 48 Stunden nach dem Unfall ohne anderweitige (z. B. familidre) Méglich-
keit einer Kinderbetreuung.

Welche vertraglichen Beziehungen bestehen zu den Dienstleistern?

Wir beauftragen qualifizierte Dienstleister, um unsere Leistungspflicht zu erflllen. Dadurch werden keine vertraglichen
Beziehungen zwischen Ihnen oder der versicherten Person und den von uns beauftragten Dienstleistern begriindet. Kos-
ten fur von Ihnen oder der versicherten Person in Auftrag gegebene Dienstleistungen werden von uns nicht tbernommen.

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
Erganzend zu Ziffer 7 der AUB 2020 XL der Continentale gilt folgende Obliegenheit:

Zu Beginn der Leistungserbringung sind wir Gber den aktuellen Gesundheitszustand der versicherten Person umfassend
zu informieren. Auch wahrend der Leistungserbringung sind uns Veranderungen des Gesundheitszustandes mitzuteilen.

Wird diese Obliegenheit verletzt, gilt Ziffer 8 der AUB 2020 XL der Continentale entsprechend.

Wann sind die Hilfsleistungen fallig?
Haben Sie uns schlissig

— den Unfallhergang, die Unfallfolgen und
— die Hilfsbedirftigkeit durch den Unfall

dargelegt, wird der individuelle Bedarf an Hilfsleistungen nach Ziffer 3 unverztglich festgestellt und erklart, ob und welche
Hilfsleistungen Uber einen von uns beauftragten qualifizierten Dienstleister erbracht werden. Die Feststellung und die
Erklarung sind vorlaufig. Ergibt sich nachtraglich, dass die Voraussetzungen fur die Leistungen dem Grund oder dem
Umfang nach nicht bestehen, so enden die Leistungen bzw. werden dem individuellen Bedarf angepasst.

In welchen Fallen kann der Beitrag fiir die Hilfsleistungen neu festgesetzt werden?

Den fiir die Hilfsleistungen vereinbarten Beitrag kdnnen wir entsprechend der Entwicklung der Preise fiir Dienstleistungen
sozialer Einrichtungen und entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs anpassen.

Anpassung entsprechend der Veranderung der Preise fiir Dienstleistungen sozialer Einrichtungen

Als MafRstab dient die Veranderung des vom Statistischen Bundesamt verdffentlichten Verbraucherindex fiir Dienstleis-
tungen sozialer Einrichtungen (Nr. 124), ersatzweise des von Amts wegen an dessen Stelle tretenden Index.

Wir ermitteln zum Ende jeden Kalenderjahres die Veranderung des Index seit der letzten Beitragsfestsetzung. Eine sich
bei diesem Vergleich ergebende Veranderung wird nur bertcksichtigt, wenn nicht zum gleichen Zeitpunkt

— eine Anpassung entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs nach Ziffer 8.3 erfolgt und
— wenn die Veranderung mindestens 5 Prozent betragt.
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8.3

8.4
8.5

In diesem Falle sind wir bei einer Erhéhung berechtigt, bei einer Verminderung verpflichtet, den Beitrag entsprechend
anzupassen.

Anpassung entsprechend der Verdnderung des Schadenbedarfs
Wir sind berechtigt, den Beitrag fiir die Hilfsleistungen neu festzusetzen,

— wenn sich gegeniber den technischen Berechnungsgrundlagen und dem daraus errechneten Beitrag eine Verande-
rung des Bedarfs fur die Erflullbarkeit der Leistungen ergibt

und
— diese Veranderung nicht vorhersehbar und als nicht voribergehend anzusehen ist.
Die Neufestsetzung ist nur zulassig, wenn
— sie erforderlich erscheint, um die dauernde Erflllbarkeit der Leistungen zu gewahrleisten
und
— ein unabhéngiger Treuhander die Berechnungsgrundlagen und sonstigen Voraussetzungen fiir die Anderungen (iber-
pruft und deren Angemessenheit bestatigt hat.
Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes fir die Bestellung eines Treuhanders gelten entsprechend. Der
Beitrag wird dann entsprechend den berichtigten Berechnungsgrundlagen neu festgesetzt.
Eine Anpassung nehmen wir zu Beginn des auf die Feststellung folgenden Versicherungsjahres vor.
Bei Erhéhung des Beitrags fiir die Hilfsleistungen kdnnen Sie innerhalb eines Monats nach Eingang unserer Mitteilung mit
sofortiger Wirkung, friihestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhdhung, die Versicherung der Hilfsleis-
tungen in Textform kindigen. Der Versicherungsvertrag im Ubrigen bleibt von dieser Kiindigung unberthrt.

Besondere Bedingungen fiir die Unfallversicherung UnfallGiroVita mit Zuwachs von Leistung und Beitrag
um mindestens 5 Prozent

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, deren Versicherungssummen und Beitrag jahrlich angepasst werden
(Dynamik).

Leistungsarten

Die im Folgenden genannten Leistungsarten nehmen an der Dynamik teil:
— Invaliditatsleistung

— Unfallrente

— Unfallpflegerente

— Todesfall-Leistung

— Kosten flir kosmetische Operationen

— Krankenhaustagegeld Plus

Anpassung der Versicherungssummen

Wir erhéhen die Versicherungssummen jahrlich jeweils um den Prozentsatz, um den der Hochstbeitrag zur gesetzlichen
Rentenversicherung der Angestellten angehoben wird, mindestens aber um 5 Prozent.

Die Erhéhung erfolgt jeweils zum Beginn des Versicherungsjahres,

— das dem Stichtag der Anhebung des Hochstbeitrags folgt, oder

— mit ihm Ubereinstimmt.

Dabei werden die Versicherungssummen wie folgt gerundet:

— fur die Invaliditats- und Todesfall-Leistung auf den nachsten durch volle Tausend EUR ohne Rest teilbaren Betrag,
— fur die Kosten flir kosmetische Operationen auf den nachsten durch volle Hundert EUR ohne Rest teilbaren Betrag,

— fur die Unfallrente (Besondere Bedingungen fiir die Versicherung einer Unfallrente bei einem Invaliditatsgrad ab 50 Pro-
zent) und die Unfallpflegerente (Besondere Bedingungen fir die Versicherung einer Unfallpflegerente (Unfallpflegeren-
te Plus)) auf den nachsten durch volle Finf EUR ohne Rest teilbaren Betrag

und

— fur das Krankenhaustagegeld Plus auf den nachsten durch volle EUR ohne Rest teilbaren Betrag.
Die erhodhten Versicherungssummen gelten fir alle Unfélle nach dem Erhéhungstermin.

Der Beitrag erhoht sich im gleichen Verhaltnis wie die Versicherungssummen.

Erreicht die Versicherungssumme fur die Invaliditatsleistung (Leistung bei Vollinvaliditdt) mehr als 600.000 EUR, gilt der
zu diesem Zeitpunkt glltige Tarif fir hohere Versicherungssummen. Der Tarif sieht einen Beitragszuschlag in Hohe von
35 Prozent fiir den die vorgenannten Versicherungssummen Ubersteigenden Teil vor.

Beispiel: Erreicht die Leistung bei Vollinvaliditét eine Versicherungssumme von 601.000 EUR, so wird der Zuschlag von
35 % nur auf die 1.000 EUR, die die 600.000 EUR Versicherungssumme (ibersteigen, berechnet.

Vor der Erhéhung erhalten Sie von uns eine schriftliche Mitteilung.

Sie kdnnen der Erhéhung innerhalb von sechs Wochen nach unserer Mitteilung in Textform widersprechen. Wir werden
Sie auf die Frist hinweisen.
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7 Sie und wir kénnen die Vereinbarung Uber die jahrliche Erhéhung von Versicherungssumme und Beitrag auch fiir die
gesamte Restlaufzeit des Vertrags widerrufen. Der Widerruf muss, spatestens drei Monate vor Ablauf des Versicherungs-
jahres, in Textform erfolgen.

Die Vereinbarung uber die jahrliche Erhéhung von Versicherungssumme und Beitrag beenden wir, wenn die versicherte
Person das 80. Lebensjahr vollendet hat oder die fiir die einzelne Leistungsart vereinbarte und im Versicherungsschein
ausgewiesene Hochstsumme erreicht ist.
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5 Information nach § 1 der Verordnung uber Informationspflichten bei Versicherungs-
vertragen

Informationen zum Versicherer (Nr. 1-3)

1.

Identitat des Versicherers

Continentale Sachversicherung AG
Continentale-Allee 1, 44269 Dortmund

Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Handelsregister Amtsgericht Dortmund B 2783

Ladungsfahige Anschrift

Continentale Sachversicherung AG
Continentale-Allee 1, 44269 Dortmund

Vorstand: Dr. Gerhard Schmitz (Vorsitzender),
Marcus Lauer, Dr. Thomas Niemoller,

Alf N. Schlegel, Jurgen Worner

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christoph Helmich

Hauptgeschaftstatigkeit und Aufsichtsbehorde
— Die Hauptgeschéaftstatigkeit ist das Betreiben des Erstversicherungsgeschéafts in allen Sparten der Privatversicherung

mit Ausnahme der Lebens-, Kranken- und Kreditversicherung.

— Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Bereich Versicherungen
Graurheindorfer StralRe 108, 53117 Bonn

Telefon: 0800 2 100 500

E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: https://www.bafin.de

Informationen zur angebotenen Leistung (Nr. 4-8)

4,

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

a)

b)

Versicherungsbedingungen sowie anwendbares Recht

Es gelten die Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale), die Besonderen
Bedingungen fiir die Unfallversicherung UnfallGiroVita und — soweit ausdriicklich vereinbart — die weiteren Besonde-
ren (bzw. Zusatz-) Bedingungen.

Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet ausschlieflich deutsches Recht Anwendung.
Art, Umfang, Falligkeit und Erfiillung der Leistung des Versicherers

Wir leisten im Versicherungsfall eine Geldleistung. Vereinbarte Hilfs- und Pflegeleistungen (Hilfs- und Pfege-Service)
oder Hilfsleistungen (Hilfs-Service) erbringen wir tiber eine von uns beauftragte qualifizierte Hilfsdienstorganisation in
ganz Deutschland (siehe im Einzelnen die Besonderen Bedingungen fir die Versicherung von Hilfs- und Pflegeleis-
tungen in der Unfallversicherung (Hilfs- und Pflege-Service) bzw. die Besonderen Bedingungen von Hilfsleistungen in
der Unfallversicherung (Hilfs-Service)).

Bei vereinbarten Reha-Leistungen (Reha-Service) kann die versicherte Person bei Vorliegen der Voraussetzungen
die Reha-Leistungen unseres medizinisch-berufskundlichen Beratungs- und Reintegrationsdienstes in Anspruch
nehmen (siehe im Einzelnen die Besonderen Bedingungen flr die Versicherung von Reha-Leistungen in der Unfall-
versicherung (Reha-Service)).

Der Umfang der Leistung ergibt sich aus den mit uns vereinbarten und in dem Versicherungsschein dokumentierten
Leistungsarten bzw. Versicherungssummen. In dem Versicherungsschein sind die fur die jeweilige Leistungsart gel-
tenden Versicherungsbedingungen genannt.

Liegen uns die Unterlagen zum Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen vor, sind wir verpflichtet, inner-
halb eines Monats — beim Invaliditdtsanspruch, der Unfallrente und der Unfallpflegerente innerhalb von drei Monaten
— zu erklaren, ob wir einen Anspruch anerkennen. Erkennen wir den Anspruch an oder wird eine Einigung tUber Grund
und Hohe der Leistung getroffen, missen wir innerhalb von zwei Wochen leisten. Die Einzelheiten zur Falligkeit der
Leistungen sind in Ziffer 9 der AUB 2020 XL der Continentale geregelt.

Zur Falligkeit einer vereinbarten Unfallpflegerente ist Ziffer 5 der Besonderen Bedingungen fiir die Versicherung einer
Unfallpflegerente (Unfallpflegerente Plus) zu beachten. Bei vereinbarten Hilfs- und Pflegeleistungen (Hilfs- und Pfle-
ge-Service) bzw. Hilfsleistungen (Hilfs-Service) haben Sie uns schlissig den Unfallhergang, die Unfallfolgen und die
Hilfsbedurftigkeit durch den Unfall darzulegen. Wir stellen dann unverziglich den individuellen Bedarf an Hilfs- und
Pflegeleistungen im Sinne der Bedingungen fest und erklaren, ob und welche Hilfs- und Pflegeleistungen erbracht
werden (siehe im Einzelnen Ziffer 9 der Besonderen Bedingungen fiir die Versicherung von Hilfs- und Pflegeleistun-
gen in der Unfallversicherung (Hilfs-und Pflege-Service) bzw. Ziffer 7 der Besonderen Bedingungen fiir die Versiche-
rung von Hilfsleistungen in der Unfallversicherung (Hilfs-Service)).
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Gesamtpreis der Versicherung

Der Gesamtbeitrag in Euro gemaf Zahlungsperiode inkl. Nachldsse und Versicherungssteuer ist dem Antrag zu entneh-
men.

Zusatzlich anfallende Kosten

Gebuhren und Kosten flr die Aufnahme des Antrags oder aus anderen Griinden werden nicht erhoben bzw. in Rechnung
gestellt — aulRer Mahngeblhren sowie den Kosten bei Nichteinlésung im Rahmen eines Lastschriftverfahrens.

Einzelheiten der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag ist rechtzeitig, d.h. innerhalb von 14 Tagen nach der Aufforderung des Versicherers, zu
zahlen, damit der Versicherungsschutz zu dem vereinbarten Zeitpunkt beginnt. Dies gilt unabhéangig von dem Bestehen
eines Widerrufrechts.

Zahlen Sie nicht rechtzeitig nach dem in Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz friihestens zu
dem Zeitpunkt zu dem die Zahlung veranlasst wurde.

Weicht der Versicherungsschein von dem von lhnen gestellten Antrag oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste
oder einmalige Beitrag friihestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Die Beitrage sind monatlich zu zahlen. Bei anderen Zahlungsperioden wird ein Nachlass gewahrt. Dieser betragt bei vier-
teljahrlicher Zahlungsperiode 3 Prozent, bei halbjahrlicher Zahlungsperiode 5 Prozent und bei jahrlicher Zahlungsperiode
10 Prozent.

Eine monatliche Zahlungsperiode ist nur im Rahmen eines Lastschriftverfahrens mdglich.

Giltigkeitsdauer der zur Verfiigung gestellten Informationen

Die Giltigkeitsdauer der Ihnen zur Verfligung gestellten Informationen ist, vorbehaltlich zukiinftiger Gesetzes- oder
Tarifanderungen, nicht befristet.

Informationen zum Vertrag (Nr. 9-15)

9.

10.

1.

12.

13.

Zustandekommen des Vertrags/Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn der Versicherungsschein lbermittelt oder angeboten wird oder wir
schriftlich die Annahme des Antrags erklaren.

Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig nach den in Nr. 7 Absatz 1 und 2 bestimmten Zeitpunkten, sondern zu
einem spateren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Widerrufsrecht

Die Regelungen zum Widerrufsrecht sind dem Beiblatt ,Widerrufsbelehrung und Datenschutzhinweise* (SHUR.6e.1578)
oder dem Versicherungsschein zu entnehmen.

Laufzeit des Vertrags
Die Laufzeit des Vertrags (Versicherungsbeginn und -ablauf) ergibt sich aus dem Antrag.

Nach Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer verlangert sich der Vertrag jeweils um 1 Jahr, wenn nicht lhnen oder
uns spatestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Versicherungsdauer eine Kiindigung zugegangen ist.

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten von lhnen gekiindigt werden.

Die Kiindigung muss uns spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

Beendigung des Vertrags

Unter den nachfolgend genannten Ziffern der Alilgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Con-
tinentale) finden Sie die wesentlichen Regelungen zur Beendigung/zu den Kiindigungsmaglichkeiten des Vertrags:

Ziffer 10.2 - Dauer und Ende des Vertrags (Beendigung ohne Kiindigung bei Vertragsdauer von weniger als einem
Jahr/stillschweigende Verlangerung bzw. Kiindigung bei langerer Vertragsdauer)

Ziffer 10.3  — Kundigung nach Versicherungsfall
Ziffer 11.2.3 — Rucktritt des Versicherers bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Ziffer 11.3.4 — Kindigung des Versicherers bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Folgebeitrags

Ziffer 13.2.1/
13.2.2/13.3 - Rucktritt/Kiindigung des Versicherers bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht

Bei vereinbarten Hilfs- und Pflegeleistungen und/oder vereinbarter Unfallpflegerente endet nach Ziffer 6.2 der Beson-
deren Bedingungen fir die Versicherung von Hilfs- und Pflegeleistungen in der Unfallversicherung bzw. Ziffer 4.2 der
Besonderen Bedingungen fiir die Versicherung einer Unfallpflegerente (Unfallpflegerente Plus).

Anwendbares auslidndisches Recht (EU-Mitgliedsstaaten) fiir vorvertragliche Beziehungen
entfallt
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14.

15.

Besondere Vereinbarung zum anwendbaren Recht bzw. zum zustandigen Gericht

Es bleibt bei der Regelung nach Ziffer 18 der AUB 2020 XL der Continentale, wonach fir den Vertrag ausschlieRlich
deutsches Recht gilt.

Die Vereinbarungen zum Gerichtsstand finden Sie in Ziffer 16 der AUB 2020 XL der Continentale.

Sprache

Fir den Vertrag einschlieRlich Vertragsinformation und fir die Kommunikation wahrend der Laufzeit des Vertrags kommt
die deutsche Sprache zur Anwendung.

Informationen zum Rechtsweg (Nr. 16-17)

16.

17.

AuBergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Unser Versicherungsunternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V. Wir haben uns verpflichtet, an
diesem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Sie kdnnen deshalb das kostenlose, auRergerichtliche Streitschlichtungs-
verfahren in Anspruch nehmen, sofern Sie einmal mit uns nicht zufrieden sein sollten.

Sie kénnen sich mundlich oder in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) an den Versicherungsombudsmann e. V.
wenden. Die Kontaktdaten lauten:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632, 10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000

Fax: 0800 3699000

http://www.versicherungsombudsmann.de

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Der Versicherungsombudsmann e. V. ist fiir folgende Beschwerden u. a. nicht zustandig:
— Der Beschwerdewert Ubersteigt 100.000 EUR.

— Es sind bereits Verfahren/Beschwerden vor einem Gericht, Schiedsgericht, dem Versicherungsombudsmann e. V.
selbst oder anderen Streitschlichtungseinrichtungen oder der Versicherungsaufsichtsbehérde anhangig.

Bei einem Beschwerdewert bis zu 10.000 EUR ist eine Entscheidung des Ombudsmanns fur uns als Mitglied im Verein
Versicherungsombudsmann e. V. bindend. Fur den Beschwerdefihrer ist die Entscheidung nicht bindend.

Ihre Moglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten bleibt hiervon unbertihrt.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
http://www.versicherungsombudsmann.de

Beschwerde bei der Aufsichtsbehorde

Sofern Sie Anlass zu einer Beschwerde haben, kdnnen Sie diese auch miindlich oder in Textform (z. B. E-Mail oder Brief)
an die unter Nr. 3 genannte Aufsichtsbehdrde richten.
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UnfallGiroTeam XL — die Gruppen-Unfallversicherung der Continentale
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1 Wichtige Hinweise und Verhaltensregeln im Schadenfall

Wer kann UnfallGiroTeam versichern?

Gruppen-Unfallversicherungsvertréage sind Vertrage, in denen durch einen Versicherungsnehmer in einem Versicherungsschein
eine Mehrheit von Personen — mindestens 3 — versichert wird (dies gilt jedoch nicht, wenn nur Angehdrige von Familien versichert
werden sollen).

Sie sind nur zulassig, wenn sie wie folgt abgeschlossen werden:

a) Mit dem Arbeitgeber zugunsten seiner Arbeitnehmer (betriebliche Unfallversicherung)
* gegen Unfalle innerhalb und auerhalb des Berufes,
* gegen Berufsunfalle mit Wegerisiko oder

b) Zur Deckung einer voribergehenden Gefahr (Sportveranstaltung, Theaterauffiihrung, Konzert oder dergleichen) mit dem ein-
zelnen Verein zugunsten seiner Mitglieder (siehe Sondertarif) gegen

« die aus der Vereinszugehorigkeit oder
« aus einer Betatigung fur den Verein erwachsenden Unfallgefahren.
c) fir Personen, die einen festen Wohnsitz in Deutschland haben.

Fir Vereine und Verbande gilt, dass die versicherte Personen einen direkten Anspruch auf die vereinbarten Versicherungsleis-
tungen haben. Hierliber sind die versicherten Personen zu informieren.

Weitere Informationsverpflichtungen entnehmen Sie der Zusatzbedingung zur Gruppen-Unfallversicherung fir Vereine und
Verbande.

Welche Schutzbriefe sind in UnfallGiroTeam moglich?
Keyperson-Assist (feste Versicherungssumme = 50.000 EUR)

Dieser Schutzbrief enthalt wichtige Leistungen fur Schllsselpersonen in Unternehmen, er umfasst im Einzelnen folgende Leis-
tungen:

Business-Service

mit folgenden Unterleistungen:

Erstattung Arbeitgeberanteil Sozialversicherungsbeitrage

Gehaltszuschuss nach Ende der Lohnfortzahlung 5.000 EUR

Vermittlung einer Ersatzarbeitskraft

Kostentbernahme fiir Umbau Biuro, Arbeitsplatz, Dienstfahrzeug bis zu 10.000 Euro
Reha-Service

Der Reha-Service unterstiitzt Sie bei vereinbarten Reha-Leistungen (Reha) nach schweren Unfallen Gber einen Zeitraum von drei
Jahren und lhre Kinder bis zu finf Jahren.

Unter der Leitung eines Reha-Managers sorgt ein erfahrenes Team aus Arzten, Psychologen und Berufsberatern fiir die:
Gezielte Planung der Rehabilitation

Optimierung des Heilungsverlaufs

Organisation des sozialen Umfelds

— Berufliche oder schulische Reintegration

Hilfs-Service

Mit dem Hilfs-Service haben Sie sich fiir den Fall abgesichert, wenn Sie nach einem Unfall fiir eine Ubergangszeit auf Hilfe
angewiesen sind. Die gesetzlich vorgesehenen Leistungen greifen nicht immer und sofort. Deshalb unterstitzen wir Sie schnell
und unburokratisch mit genau den Hilfsleistungen, die Sie in dem Moment bendétigen. So kdnnen Sie sich nach einem Unfall die
Selbststandigkeit und Unabhangigkeit bewahren.

Gold-Service

u.a. folgende Unterleistungen:

— Pflegeberatung

— Pflegemediation

— Pflegeschulung fur Angehérige
— Medikamentenberatung

— Kostentrager-Check
Unfall-Schutzbrief

Dieser Schutzbrief enthalt wichtige Assistance-Leistungen fir den Genesungsprozess der versicherten Person und umfasst fol-
gende Leistungen:

Reha-Service

Der Reha-Service unterstutzt Sie bei vereinbarten Reha-Leistungen (Reha-Service) nach schweren Unfallen Gber einen Zeitraum
von drei Jahren und Ihre Kinder bis zu funf Jahren.

Unter der Leitung eines Reha-Managers sorgt ein erfahrenes Team aus Arzten, Psychologen und Berufsberatern fiir die:
— Gezielte Planung der Rehabilitation
— Optimierung des Heilungsverlaufs
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— Organisation des sozialen Umfelds
— Berufliche oder schulische Reintegration
Hilfs-Service

Mit dem Hilfs-Service haben Sie sich fiir den Fall abgesichert, wenn Sie nach einem Unfall fiir eine Ubergangszeit auf Hilfe
angewiesen sind. Die gesetzlich vorgesehenen Leistungen greifen nicht immer und sofort. Deshalb unterstitzen wir Sie schnell
und unburokratisch mit genau den Hilfsleistungen, die Sie in dem Moment bendétigen. So kdnnen Sie sich nach einem Unfall die
Selbststandigkeit und Unabhangigkeit bewahren.

Kunden ab 65. Lebensjahr
Fur Neukunden ab dem vollendeten
— 65. Lebensjahr ist ein Zuschlag von 30 % und
— 70. Lebensjahr ist ein Zuschlag von 100 %
auf den Tarifbeitrag zu erheben.
Anderung der Anzahl der Beschaftigten bzw. Mitglieder
Der Versicherungsschutz ergibt sich
— aus den im Versicherungsschein und seinen Nachtragen angegebenen Personen(-kreis) des Versicherungsnehmers,
— aus Erhéhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachtragen angegebenen Personen(-kreise).

Personen, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu hinzukommen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrags sofort
versichert.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jede neue Person innerhalb eines Monats anzu-
zeigen. Die Aufforderung erfolgt jahrlich zum Ablauf des Versicherungsjahres.

Unterlasst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfallt der Versicherungsschutz fiir die neue Person rickwirkend
ab dessen Eintritt in das Unternehmen/den Verein.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die neue Person angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass die
neue Person erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch
nicht verstrichen war.

Der Versicherer ist berechtigt, fir die neue Person einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung Uber die
Hohe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfallt der Versicherungs-
schutz fur die neue Person riickwirkend ab dessen Eintritt in das Unternehmen/den Verein.

Welche Besonderheiten sind bei Vertragsamateuren bzw. bei Sport gegen Entgelt zu beachten?

Ubt die versicherte Person eine Sportart aus, fiir die sie ein Einkommen (inklusive Pramien, Preisgelder und Aufwandsentschadi-
gungen) erhalt, handelt es sich hierbei um einen Vertragsamateur (im FuRball tiblich) oder Sport gegen Entgelt.

Die versicherte Person kann dann unter folgenden Voraussetzungen versichert werden:

Das jahrliche Gesamteinkommen wird durch 12 geteilt, um das durchschnittliche monatliche Entgelt zu erhalten, welches Grund-
lage fur die folgende Abgrenzung ist.

Sportler mit monatlichem Entgelt bis zur gesetzlich geregelten Minijob-Grenze:
Eine Unfallversicherung kann ohne Einschrankungen abgeschlossen werden.
Sportler mit monatlichem Entgelt liber die gesetzlich geregelte Minijob-Grenze:

Eine Unfallversicherung kann mit folgenden Einschrankungen abgeschlossen werden. Fir die Leistungsarten Schmerzensgeld
und Tagegeld besteht kein Versicherungsschutz fiir Unfélle beim Sport, der gegen Entgelt betrieben wird.

Sportler, die mit dem Sport ihren liberwiegenden Lebensunterhalt verdienen:

Verdient die versicherte Person mit dem ausgelibten Sport Uberwiegend (das heif3t: zu mehr als 50 %) ihren Lebensunterhalt
(einschlieBlich Sportférderung und entsprechende Tatigkeit innerhalb von Polizei, Bundeswehr oder ahnlichem),

— besteht bei UnfallGiroTeam fiir alle Leistungsarten kein Versicherungsschutz fir Unfalle beim Sport, der gegen Entgelt betrie-
ben wird.

Was ist im Schadenfall zu beachten?

Ein Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeifiihren wird, ist uns unverziiglich unter Angabe der Versicherungs-
nummer anzuzeigen.

Der einfachste Weg geht tiber das Telefon: Rufen Sie bei uns an.

Telefon-Nr.:+49 231 919-2313
Dieses Telefon ist 24 Stunden besetzt. Auerhalb unserer Geschéftszeiten steht Ihnen ein Anrufbeantworter zur Verfigung.

Selbstverstandlich kdnnen Sie uns auch Uber Telefax erreichen.

Telefax-Nr.: +49 231 919-2522

Zudem ist unverziglich nach dem Unfall ein Arzt aufzusuchen und die Behandlung bis zum Abschluss fortzusetzen.
Todesfélle sind uns binnen 7 Tagen anzuzeigen, auch wenn der Unfall selbst bereits gemeldet war.

Wie helfen wir lhnen bei einem Unfall im Ausland?

Unsere Alarmzentrale ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar.

Telefon-Nr.:+49 221 9822 9556

Telefax-Nr.: +49 40 6945 9761 339

Mail: ambulance@malteser.org
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2 Bedingungen

Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale)
siehe bei UnfallGiro, Seite 8 — 41

Zusatzbedingungen fiir die Gruppen-Unfallversicherung (UnfallGiroTeam)

Die Gruppen-Unfallversicherung kann mit oder ohne Angabe der Namen der versicherten Personen abgeschlossen werden. Die
vereinbarte Form ergibt sich aus dem Vertrag.

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

2.1
2.2

23

24

2.5

2.6

3.1

3.2

3.2.1

322

3.2.3

3.3.4

Versicherungen ohne Namensangabe
Versicherungsschutz besteht fiir die Personen, die der im Vertrag bezeichneten Gruppe angehéren.

Die zu versichernden Personen sind von lhnen so zu bezeichnen und zu erfassen, dass Zweifel Gber die Zugehdrigkeit
des Verletzten zu dem versicherten Personenkreis nicht entstehen kénnen.

Sie sind verpflichtet, uns regelmaRig die Anzahl der versicherten Personen anzugeben. Dieser Mitteilungspflicht miissen
Sie innerhalb eines Monats nach Ende des zurlckliegenden Zeitabschnitts, flr welchen der Jahresbeitrag anteilig ent-
richtet wird, nachkommen. Die Angabe muss nach Monaten und nach dem hdéchsten Stand jeden Monats erfolgen. Eine
Durchschnittsberechnung ist nicht zulassig.

Sind mehrere Personengruppen versichert, benétigen wir die Angaben fir jede Gruppe getrennt.

Kommen Sie der Mitteilungspflicht nicht nach und sind tatsachlich mehr als die zuletzt angegebenen Personen versichert,
sind wir bei Eintritt eines Unfalls berechtigt, die Versicherungssummen im Verhéltnis des erforderlichen Beitrags zum
bisherigen Beitrag zu reduzieren.

Aufgrund lhrer Angaben errechnen wir den zu zahlenden Beitrag fiir den zurlickliegenden Zeitabschnitt, und Sie erhalten
von uns eine Abrechnung.

Der Versicherungsschutz der einzelnen versicherten Person erlischt, wenn sie aus dem mit lhnen bestehenden Dienst-
verhaltnis oder aus der Vereinigung ausscheidet.

Versicherungen mit Namensangabe
Versicherungsschutz besteht fur die namentlich genannten Personen.

Nicht versicherte Personen kénnen Sie jederzeit zur Versicherung anmelden, wenn Beruf oder Beschaftigung und die
Versicherungssummen die gleichen sind wie die der bereits Versicherten. Fur die hinzukommenden Personen besteht
Versicherungsschutz im vereinbarten Umfang ab Eingang Ihrer Anmeldung bei uns.

Personen in anderen Berufen oder mit anderer Beschaftigung oder mit héheren Versicherungssummen sind erst versi-
chert, nachdem Sie sich mit uns tGber Versicherungssummen und Beitrag geeinigt haben.

Wir haben das Recht, die Versicherung des Einzelnen nach Risikopriifung abzulehnen. Lehnen wir ab, erlischt der Versi-
cherungsschutz einen Monat nach Abgabe unserer Erklarung.

Fir versicherte Personen, die aus dem Vertrag ausscheiden, erlischt der Versicherungsschutz frihestens zu dem Zeit-
punkt, in dem uns lhre Anzeige in Textform zugeht.

Der Versicherungsschutz der einzelnen versicherten Person erlischt, wenn sie aus dem mit lhnen bestehenden Dienst-
verhaltnis oder aus der Vereinigung ausscheidet.

Anderung der Anzahl der Beschiftigten bzw. Mitglieder

(Erganzung zu Ziffer 6.2 der AUB 2020 XL der Continentale)

Der Versicherungsschutz ergibt sich

— aus den im Versicherungsschein und seinen Nachtragen angegebenen Personen(-kreis) des Versicherungsnehmers,

— aus Erhéhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachtragen angegebenen Personen
(-kreise).

Personen, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu hinzukommen, sind im Rahmen des bestehenden Ver-

trags sofort versichert.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jede neue Person innerhalb eines Monats
mit seiner ausgetibten Tatigkeit anzuzeigen.

Die Aufforderung erfolgt jahrlich zum Ablauf des Versicherungsjahres.

Unterlasst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfallt der Versicherungsschutz fir die neue Person riick-
wirkend ab dessen Eintritt in das Unternehmen/den Verein.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die neue Person angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen,

dass die neue Person erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

Der Versicherer ist berechtigt, fur die neue Person hinsichtlich der ausgeubten Tatigkeit einen angemessenen Beitrag
zu verlangen. Kommt eine Einigung uber die Hohe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang
der Anzeige nicht zustande, entfallt der Versicherungsschutz fur die neue Person rickwirkend ab dessen Eintritt in das
Unternehmen/den Verein.
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4.1

4.2

43

5.1

5.2

5.3

Beitragsanpassung nach Vollendung des 70. Lebensjahres
Abweichend von Ziffer 6.3 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2020 XL der Continentale) gilt:

Beitragsanpassung ohne Versicherung von Unfallschutzbrief oder Keyperson-Assist

Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das 70. Lebensjahr vollendet, besteht Versiche-
rungsschutz zu den vereinbarten Beitragen.

Danach gilt der Tarif fiir Personen ab dem vollendeten 70. Lebensjahr.

Dabei haben Sie folgendes Wahlrecht:

— Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen und wir berechnen einen 100 % hoheren Beitrag
oder

— Sie zahlen den bisherigen Beitrag und wir reduzieren die Versicherungssummen um die Halfte.

Beitragsanpassung bei Versicherung von Unfallschutzbrief oder Keyperson-Assist

Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das 70. Lebensjahr vollendet, besteht Versiche-
rungsschutz zu den vereinbarten Beitragen.

Danach gilt der Tarif fiir Personen ab dem vollendeten 70. Lebensjahr.
Dabei haben Sie folgendes Wahlrecht:

— Sie behalten fur die Geldleistungen die bisherigen Versicherungssummen und wir berechnen daftr einen 100 % héhe-
ren Beitrag. Der Beitrag fiir Unfallschutzbrief oder Keyperson-Assist verandert sich nicht und erhéht den Beitrag fur die
Geldleistungen.

oder

— Sie zahlen den bisherigen Beitrag der Geldleistungen und wir reduzieren deren Versicherungssummen (nicht Keyper-
son-Assist und nicht Unfallschutzbrief) um die Halfte. Der Beitrag fur Unfallschutzbrief oder Keyperson-Assist verandert
sich nicht und erhéht den Beitrag fur die Geldleistungen.

Wir werden Sie rechtzeitig ber Ihr Wahlrecht informieren. Haben Sie bis spatestens zwei Monate vor Beginn des neuen
Versicherungsjahres noch keine Wahl getroffen, fihren wir die Unfallversicherung UnfallGiroTeam entsprechend der ers-
ten Wahlmdoglichkeit der Ziffer 4.1 bzw. 4.2 fort.

Vertragsdauer
(Zusatz zu Ziffer 10 der AUB 2020 XL der Continentale)

Wir oder Sie kénnen den Versicherungsschutz der einzelnen versicherten Person durch Mitteilung in Textform lhnen
gegenuber beenden, wenn wir nach einem Unfall eine Leistung flr sie erbracht haben oder gegen uns Klage auf eine
Leistung erhoben worden ist. Die Mitteilung muss Ihnen spéatestens einen Monat nach Leistung oder — im Falle eines
Rechtsstreits — nach Klageriicknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils zugegangen sein. Der Versi-
cherungsschutz erlischt einen Monat nach Zugang der Mitteilung.

Der Versicherungsvertrag endet, wenn der Betrieb eingestellt oder die Vereinigung aufgeldst wird. Ein Betriebsiibergang
ist keine Einstellung des Betriebs.

Wir sind berechtigt, das Versicherungsverhaltnis mit einer Frist von einem Monat zu kiindigen, wenn Uber Ihr Vermdgen
das Insolvenzverfahren eréffnet oder die Er6ffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgewiesen wird.
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Zusatzbedingung zur Gruppen-Unfallversicherung fiir Vereine und Verbande

Gem. Rundschreiben 03/2021 (VA) — Hinweise zu echten Gruppenversicherungsvertragen — der BaFin (Bundesanstalt fur Finanz-
dienstleistungsaufsicht) gelten die nachfolgenden Regelungen, liber welche Sie die versicherte Person entsprechend informieren
mussen. Es ist als ausreichend anzusehen, wenn diese Regelungen flr die versicherte Person an geeigneter Stelle abrufbar sind
(z.B. auf lhrer Internetseite) und die versicherte Person durch Sie entsprechend informiert wird.

1)

2)

Fir den Fall, dass die BaFin Anderungen des Vertrages verlangt, erklaren wir und Sie einvernehmlich an einer Anderung
mitzuwirken. Kommt ein Einvernehmen zwischen uns nicht zustande, kann der Vertrag von einer der Vertragsparteien mit
einer dreimonatigen Kiindigungsfrist zum Beginn des nachsten Versicherungsjahres gekiindigt werden.

Besondere Vereinbarung fur die Gruppen-Unfallversicherung mit Direktanspruch der versicherten Person

Abweichend von Ziffer 12.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2020 XL bzw. XXL der Continen-
tale) gilt:

1. Die versicherten Personen kdnnen Anspriche auf Leistungen aus der Unfallversicherung ohne lhre Zustimmung
direkt bei uns geltend machen. Wir leisten an die versicherte Person.

2. Sie als unser Vertragspartner haben jede versicherte Person tber den Versicherungsschutz und tGber den vereinbar-
ten Direktanspruch zu informieren.

Eine Aufrechnung durch uns gegenuber einer versicherten Person gegen eine Forderung, die aus dem Versicherungs-
vertrag gegenuber Ihnen besteht, wird abweichend von § 35 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) ausgeschlossen, wenn
die versicherte Person nachweisen kann, ihrer Zahlungsverpflichtung — soweit eine solche besteht — nachgekommen zu
sein.

Sie mussen die versicherte Person hieriiber informieren.

Sie mussen die versicherte Person dariber informieren, dass auch die Kenntnis und das Verhalten der versicherten
Person berlcksichtigt werden kann, sofern nach den Versicherungsbedingungen oder den gesetzlichen Vorschriften die
Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist.

Wir weisen auf § 47 VVG (Kenntnis und Verhalten des Versicherten) hin:

1. Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung fiir fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berlicksichtigen.

2. Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berticksichtigen, wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden
ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht méglich oder nicht zumutbar war.
Der Versicherer braucht den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen worden ist, nicht
gegen sich gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlos-
sen und bei Vertragsschluss dem Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
schlief3t.

Bei Kiindigung des Gruppenversicherungsvertrages durch uns oder Sie oder im Falle einer einvernehmlichen Aufhebung

des Gruppenversicherungsvertrages sind die versicherten Personen durch Sie in Textform Uber die Kiindigung bzw.

Aufhebung zu informieren. Sie missen die versicherte Person auch dartber informieren, dass diese sich mit einer Conti-

nentale Unfallversicherung als Einzelvertrag absichern kann.

Uber den Wortlaut aller Werbeunterlagen, Informationsdruckstiicke oder sonstiger Veréffentlichungen, die sich auf den
Versicherungsschutz beziehen oder ihn erwahnen, ist vor ihrer Verédffentlichung Einvernehmen mit uns herzustellen.
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3 Weitere Besondere Bedingungen
(diese haben nur Giiltigkeit, wenn sie ausdriicklich vereinbart sind)

Besondere Bedingungen fiir die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel — 225 Prozent

(BB Progression 225 %)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, bei der sich die Invaliditatsleistung ab bestimmten Invaliditatsgraden erhéht
(Progression).

Der Invaliditatsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 4 der Alilgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2020 XL der Con-
tinentale) ermittelt.

Erganzend zu Ziffer 2.1 der AUB 2020 XL der Continentale gilt:

1 Fur jeden Prozentpunkt des unfallbedingten Invaliditatsgrads, der 25 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zusatzlich 1 Prozent aus
der Versicherungssumme.

2 Fur jeden Prozentpunkt des unfallbedingten Invaliditatsgrads, der 50 Prozent Gbersteigt, zahlen wir zusatzlich weitere 1 Pro-
zent aus der Versicherungssumme.

Auf die Hohe der Invaliditatsleistung wirkt sich diese Erganzung im Einzelnen wie folgt aus:

Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung
Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der
Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe

% % % % % % % %
26 27 45 65 64 117 83 174
27 29 46 67 65 120 84 177
28 31 47 69 66 123 85 180
29 33 48 71 67 126 86 183
30 35 49 73 68 129 87 186
31 37 50 75 69 132 88 189
32 39 51 78 70 135 89 192
&) 41 52 81 71 138 90 195
34 43 53 84 72 141 91 198
35 45 54 87 73 144 92 201
36 47 55 90 74 147 93 204
37 49 56 93 75 150 94 207
38 51 57 96 76 153 95 210
39 53 58 99 77 156 96 213
40 55 59 102 78 159 97 216
41 57 60 105 79 162 98 219
42 59 61 108 80 165 99 222
43 61 62 111 81 168 100 225
44 63 63 114 82 171

Besondere Bedingungen fiir die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel — 350 Prozent
(BB Progression 350 %)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, bei der sich die Invaliditatsleistung ab bestimmten Invaliditatsgraden erhoht
(Progression).

Der Invaliditatsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 4 der Alilgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2020 XL der Con-
tinentale) ermittelt.

Erganzend zu Ziffer 2.1 der AUB 2020 XL der Continentale gilt:

1 Fdur fur jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditadtsgrads, der 25 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zusatzlich 2 Prozent
aus der Versicherungssumme.

2 Fur jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditdtsgrad von 50 Prozent (ibersteigt, zahlen wir zusatzlich weitere
2 Prozent aus der Versicherungssumme.

Auf die Hohe der Invaliditatsleistung wirkt sich diese Erganzung im Einzelnen wie folgt aus:
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Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung
Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der
Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe

% % % % % % % %
26 28 45 85 64 170 83 265
27 31 46 88 65 175 84 270
28 34 47 91 66 180 85 275
29 37 48 94 67 185 86 280
30 40 49 97 68 190 87 285
31 43 50 100 69 195 88 290
32 46 51 105 70 200 89 295
2 49 52 110 71 205 90 300
34 52 53 115 72 210 91 305
35 55] 54 120 73 215 92 310
36 58 55 125 74 220 93 315
37 61 56 130 75 225 94 320
38 64 57 135 76 230 95 325
39 67 58 140 77 235 96 330
40 70 59 145 78 240 97 335
41 73 60 150 79 245 98 340
42 76 61 155 80 250 99 345
43 79 62 160 81 255 100 350
44 82 63 165 82 260

Besondere Bedingungen fiir die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel — 500 Prozent
(BB Progression 500 %)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, bei der sich die Invaliditatsleistung ab bestimmten Invaliditatsgraden erhoht

(Progression).

Der Invaliditatsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 4 der Alilgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2020 XL der Con-
tinentale) ermittelt.

Erganzend zu Ziffer 2.1 der AUB 2020 XL der Continentale gilt:

1 Fdur jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditdtsgrads, der 25 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zuséatzlich 2 Prozent aus
der Versicherungssumme.

2 Fur jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditatsgrads, der 50 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zusatzlich weitere 3 Pro-
zent aus der Versicherungssumme.

3 Fur jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditatsgrads, der 75 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zusatzlich weitere 4 Pro-
zent aus der Versicherungssumme.

Auf die Héhe der Invaliditatsleistung wirkt sich diese Erganzung im Einzelnen wie folgt aus:

Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung
Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der
Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe

% % % % % % % %
26 28 45 85 64 184 83 330
27 31 46 88 65 190 84 340
28 34 47 91 66 196 85 350
29 37 48 94 67 202 86 360
30 40 49 97 68 208 87 370
31 43 50 100 69 214 88 380
32 46 51 106 70 220 89 390
33 49 52 112 71 226 90 400
34 52 53 118 72 232 91 410
35 55) 54 124 73 238 92 420
36 58 55 130 74 244 93 430
37 61 56 136 75 250 94 440
38 64 57 142 76 260 95 450
39 67 58 148 77 270 96 460
40 70 59 154 78 280 97 470
41 73 60 160 79 290 98 480
42 76 61 166 80 300 99 490
43 79 62 172 81 310 100 500
44 82 63 178 82 320

Seite 91 von 106



Besondere Bedingungen fiir die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel — 1000 Prozent

(BB Progression 1000 %)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, bei der sich die Invaliditatsleistung ab bestimmten Invaliditatsgraden erhéht
(Progression).

Der Invaliditatsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 4 der Alilgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2020 XL der Con-
tinentale) ermittelt.

Erganzend zu Ziffer 2.1 der AUB 2020 XL der Continentale gilt:

1 Fur jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditatsgrads, der 25 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zuséatzlich 4 Prozent aus
der Versicherungssumme.

2 Fur jeden Prozentpunkt, des unfallbedingten Invaliditatsgrads, der 50 Prozent Ubersteigt, zahlen wir zusatzlich weitere 12 Pro-
zent aus der Versicherungssumme.

Auf die Hohe der Invaliditatsleistung wirkt sich diese Erganzung im Einzelnen wie folgt aus:

Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung
Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der
Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe Vers.-Summe

% % % % % % % %
26 30 45 125 64 388 83 711
27 35 46 130 65 405 84 728
28 40 47 135 66 422 85 745
29 45 48 140 67 439 86 762
30 50 49 145 68 456 87 779
31 55 50 150 69 473 88 796
32 60 51 167 70 490 89 813
&) 65 52 184 71 507 90 830
34 70 53 201 72 524 91 847
35 75 54 218 73 541 92 864
36 80 55 235 74 558 93 881
37 85 56 252 75 515 94 898
38 90 57 269 76 592 95 915
39 95 58 286 77 609 96 932
40 100 59 303 78 626 97 949
41 105 60 320 79 643 98 966
42 110 61 337 80 660 99 983
43 115 62 354 81 677 100 1000
44 120 63 371 82 694

Besondere Bedingungen fiir die Bemessung des Invaliditatsgrades fiir bestimmte Berufsgruppen in der
Unfallversicherung (Spezialgliedertaxe)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit nachfolgenden verbesserten Leistungen im Invaliditatsfall vereinbart.

1 Abweichend von Ziffer 2.1.2.2.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2020 XL der Continentale) gelten
bei Verlust oder vollstandiger Funktionsunféhigkeit der nachstehend genannten Kérperteile und Sinnesorgane ausschliellich
die folgenden Invaliditatsgrade:

Arm oder Hand 100 %
Daumen oder Zeigefinger 60 %
anderer Finger 20 %
Bein oder Ful 70 %
groRRe Zehe 8 %
andere Zehe 5%
Auge 80 %
Gehor auf beiden Ohren 70 %

2 Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeintrachtigung gilt der entsprechende Teil der genannten Invaliditatsgrade.
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Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Reha-Leistungen in der Unfallversicherung
(Reha-Service)

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2020 XL der Continentale) erhalten Sie Reha-
Leistungen Uber einen von uns beauftragten qualifizierten Dienstleister entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

1.2

2.2

23

2.4

Voraussetzung fiir die Leistungen

Die versicherte Person hat unfallbedingt eine der folgenden schweren Verletzungen erlitten:

— Schadel-, Hirnverletzung mit zweifelsfrei nachgewiesener Hirnquetschung (Contusion) oder Hirnblutung
— Fraktur des Beckens

— Oberarmkopffraktur

— Fraktur mit Beteiligung des Ellenbogens

— Oberschenkelhalsbruch

— Fraktur des Schienenbeinkopfs

— CRPS (Sudeck)

oder

die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalls in ununterbrochener medizinisch notwendiger vollstationarer Heil-
behandlung, deren Dauer ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen mindestens 14 Tage betragt.

Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung.

Art, Umfang und Dauer der Leistungen

Die versicherte Person kann bei Vorliegen der Voraussetzung die Reha-Leistungen unseres medizinisch-berufskundli-
chen Beratungs- und Reintegrationsdienstes in Anspruch nehmen.

Der von uns ausgewahlte Dienstleister

— wird auf der Grundlage der medizinischen Diagnosen und Unterlagen unter Berlcksichtigung der individuellen Situation
der versicherten Person die grundsatzliche Vorgehensweise empfehlen und

— bei Bedarf umfassende Empfehlungen zur medizinischen, schulischen, berufskundlichen und sozialen rehabilitativen
Betreuung erarbeiten und kontinuierlich bis zur medizinischen, sozialen und schulischen/beruflichen Rehabilitation
begleiten.

Art und Umfang der Leistungen sowie die Dauer der Leistungserbringung sind insbesondere abhangig von der Art der
Verletzung, ihrem Verlauf und ihren Folgen.

Die Leistungen werden erbracht, bis nach Beurteilung des medizinisch-berufskundlichen Beratungs- und Reintegrations-
dienstes Fortschritte hinsichtlich der medizinischen, sozialen, schulischen und beruflichen Rehabilitation nicht mehr zu
erwarten sind.

Wir Ubernehmen bis zu einem Betrag von insgesamt 10.000 EUR je Versicherungsfall die Kosten
— fur die Reha-Leistungen unseres medizinisch-berufskundlichen Beratungs- und Reintegrationsdienstes.
— einer notwendigen Heilbehandlung im stationdren und ambulanten Bereich.

Besteht unfallbedingt die Notwendigkeit einer prothetischen Versorgung oder der Versorgung mit anderen Hilfsmitteln,
ersetzen wir die dadurch entstehenden Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 5.000 EUR je Versicherungsfall.

Als Voraussetzung fur den Ersatz der Kosten gilt jeweils, dass ein Dritter (z. B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer)
nicht zur Leistung verpflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet.

Die sonstigen Kosten, die aus der Durchfiihrung der empfohlenen MalRnahmen selbst entstehen, werden nicht ibernom-
men.

Die Reha-Leistungen enden spatestens drei Jahre nach dem Unfall der versicherten Person. Bei Personen, die bei Eintritt
des Unfalls das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, verlangert sich dieser Zeitraum von drei auf fiinf Jahre nach
dem Unfall.

Die Reha-Leistungen erbringen wir ausschlief3lich in Deutschland. Dies gilt nicht, wenn der Auslandsaufenthalt Teil des
Rehabilitationsprozesses ist, der von uns oder vom eingeschalteten Beratungs- und Reintegrationsdienst vorgeschlagen
wurde.

Mit der Erbringung der Reha-Leistungen ist eine Anerkennung unserer Leistungspflicht aus dem Vertrag nicht verbunden,
da aus medizinischen/sozialen Griinden mit der Einschaltung des Beratungs- und Reintegrationsdienstes nicht immer bis
zu unserer abschlieenden Prifung des Versicherungsschutzes abgewartet werden kann.

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
Erganzend zu Ziffer 7 der AUB 2020 XL der Continentale gilt folgende Obliegenheit:

Die Reha-Leistungen mussen Sie oder die versicherte Person spatestens sieben Monate nach Eintritt des Unfalls unter
Vorlage

— eines objektiven, am Stand medizinischer Erkenntnisse orientierten arztlichen Berichts

oder

— einer Bescheinigung Uber die ununterbrochene vollstationare Heilbehandlung

bei uns geltend machen.

Wird diese Obliegenheit verletzt, gilt Ziffer 8 der AUB 2020 XL der Continentale entsprechend.
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4.2
4.21

422

43

4.4
4.5

In welchen Féllen kann der Beitrag fiir die Reha-Leistungen neu festgesetzt werden?

Den fir die Reha-Leistungen vereinbarten Beitrag konnen wir entsprechend der Entwicklung der Preise fur Dienstleistun-
gen sozialer Einrichtungen und entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs anpassen.

Anpassung entsprechend der Verdnderung der Preise fiir Dienstleistungen sozialer Einrichtungen

Als MaRstab dient die Veranderung des vom Statistischen Bundesamt verdéffentlichten Verbraucherindex fur Dienstleis-
tungen sozialer Einrichtungen (Nr. 124), ersatzweise des von Amts wegen an dessen Stelle tretenden Index.

Wir ermitteln zum Ende jeden Kalenderjahres die Veranderung des Index seit der letzten Beitragsfestsetzung. Eine sich
bei diesem Vergleich ergebende Veranderung wird nur berticksichtigt, wenn nicht zum gleichen Zeitpunkt

— eine Anpassung entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs nach Ziffer 4.3 erfolgt und
— wenn die Veranderung mindestens 5 Prozent betragt.

In diesem Falle sind wir bei einer Erhéhung berechtigt, bei einer Verminderung verpflichtet, den Beitrag entsprechend
anzupassen.

Anpassung entsprechend der Verdnderung des Schadenbedarfs
Wir sind berechtigt, den Beitrag fiir die Reha-Leistungen neu festzusetzen,

— wenn sich gegenuber den technischen Berechnungsgrundlagen und dem daraus errechneten Beitrag eine Verande-
rung des Bedarfs fir die Erflllbarkeit der Leistungen ergibt

und

— diese Veranderung nicht vorhersehbar und als nicht voribergehend anzusehen ist.

Die Neufestsetzung ist nur zuldssig, wenn

— sie erforderlich erscheint, um die dauernde Erflllbarkeit der Leistungen zu gewahrleisten und

— ein unabhangiger Treuhander die Berechnungsgrundlagen und sonstigen Voraussetzungen fiir die Anderungen (iber-
pruft und deren Angemessenheit bestatigt hat.

Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes fir die Bestellung eines Treuhanders gelten entsprechend.

Der Beitrag wird dann entsprechend den berichtigten Berechnungsgrundlagen neu festgesetzt.

Eine Anpassung nehmen wir zu Beginn des auf die Feststellung folgenden Versicherungsjahres vor.

Bei Erhohung des Beitrags fur die Reha-Leistungen kdnnen Sie innerhalb eines Monats nach Eingang unserer Mitteilung

mit sofortiger Wirkung, frihestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhdhung, die Versicherung der Reha-
Leistungen in Textform kiindigen. Der Versicherungsvertrag im Ubrigen bleibt von dieser Kiindigung unberiihrt.

Was miissen Sie bei Vollendung des 18. Lebensjahres beachten?

Mit Ablauf des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet, erfolgt nach Ziffer 6.1 der
AUB 2020 XL der Continentale die Umstellung in den Tarif fir Erwachsene. Erganzend zu Ziffer 6.1 der AUB 2020 XL der
Continentale haben Sie jedoch folgendes Wahlrecht:

— Sie behalten fir die Geldleistungen die bisherigen Versicherungssummen und wir berechnen einen entsprechend
hoéheren Beitrag.

— Sie zahlen den bisherigen Beitrag und wir reduzieren die Versicherungssummen der Geldleistungen entsprechend
um den Anteil, um den sich der Beitrag fiir die Reha-Leistungen sowie Geldleistungen erhéht. Die vereinbarten Reha-
Leistungen bleiben unverandert.

Wir werden Sie rechtzeitig Uber Ihr Wahlrecht informieren. Haben Sie bis spatestens zwei Monate vor Beginn des neuen

Versicherungsjahres im Sinne von Ziffer 10.5 der AUB 2020 XL der Continentale noch keine Wahl getroffen, fihren wir

den Vertrag entsprechend der ersten Wahimdglichkeit fort.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Hilfsleistungen in der Unfallversicherung (Hilfs-Service)

0 N oA WN -

Was ist versichert?

Wann und in welchem Umfang erhalten Sie Hilfsleistungen?

Welche Leistungen sind versichert?

Dauer der Leistung

Welche vertraglichen Beziehungen bestehen zu den Dienstleistern?

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?

Wann sind die Hilfsleistungen fallig?

In welchen Fallen kann der Beitrag fur die Hilfsleistungen neu festgesetzt werden?

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) erbringen wir Hilfs-
leistungen entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.

1
1.1

Was ist versichert?

Fuhrt ein Unfall der versicherten Person zu einer Hilfsbedurftigkeit, erbringen wir als Versicherer im Rahmen des nachste-
hend beschriebenen Umfangs Hilfsleistungen. Wir bedienen uns dazu von uns beauftragter qualifizierter Dienstleister.
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1.2

21

2.2

23

31

3.2
3.2.1

3.2.2

3.23

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

Die Hilfsleistungen erbringen wir ausschlieRlich in Deutschland.
Wann und in welchem Umfang erhalten Sie Hilfsleistungen?

Voraussetzungen fiir die Leistungen
— Die versicherte Person ist durch den Unfall in ihrer korperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit beeintrachtigt.

— Sie bedarf daher fur die gewohnlichen und regelmafig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des taglichen Lebens
der Hilfe (Hilfsbedurftigkeit).

Umfang der Leistungen

Wir ermitteln den durch den Unfall entstandenen, individuellen Bedarf an Hilfsleistungen aus Art und Umfang der Hilfsbe-
durftigkeit. Diesen Bedarf decken wir mit den in Ziffer 3 aufgefiihrten Leistungen.

Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch das Unfallereignis verursachten Hilfsbedurftigkeit mitgewirkt, so wird
dies abweichend von Ziffer 4 der AUB 2020 XL der Continentale nicht berlcksichtigt.

Welche Leistungen sind versichert?

Erstgesprach

Im Erstgesprach wird der jeweilige Bedarf der nach Ziffer 3.2 und 3.3 zu erbringenden Hilfsleistungen festgestellt sowie
die versicherte Person Uber die Art und die Durchflhrung informiert.

Hilfsleistungen

Meniiservice
Wir versorgen die versicherte Person Uber einen Menuservice mit einem Mittagsmenu (auch als Diat- oder Schonkost).

Wir erbringen diese Leistung auch fiir Personen, die als Ehe-, Lebenspartner oder Verwandte 1. Grades (Eltern/Kinder)
in hauslicher Gemeinschaft mit der versicherten Person zusammenleben und bis zum Unfall von dieser versorgt wurden.

Besorgungen und Einkaufe

Besorgungen und Einkaufe werden bis zu 2-mal pro Woche durchgefiihrt.

Zu den Besorgungen und Einkaufen zahlen:

— das Zusammenstellen des Einkaufszettels fir Gegenstande des taglichen Bedarfs,

— notwendige Besorgungen (z. B. Bank- und Behérdengange, Abholung von Rezepten, Bringen/Abholen von Wasche bei
einer Reinigung) und das Einkaufen (einschlieRlich Beschaffung von Medikamenten),

— die Unterbringung und Versorgung der eingekauften Lebensmittel,
— die Anleitung zur Beachtung von Geniel3- und Haltbarkeit von Lebensmitteln.

Die Kosten fir die Lebensmittel, Gegensténde des taglichen Bedarfs, anfallende Gebihren sowie fiir die Reinigung wer-
den nicht idbernommen.

Begleitung bei Arzt- und Behérdengangen

Wir bringen und begleiten die versicherte Person zu notwendigen Arzt-, Therapie- und Behdrdenterminen bis zu 2-mal in
der Woche in einem Umkreis von bis zu 50 Kilometer von ihrem Aufenthaltsort.

Reinigung der Wohnung

Wir reinigen den allgemein Ublichen Lebensbereich (z. B. Wohn- und Schlafraum, Bad, Toilette, Kiiche) einmal wochent-
lich. Dies setzt voraus, dass die Wohnung vor dem Unfall in einem ordnungsgemalfen Zustand war.

Wascheservice

Einmal wochentlich wird

— das Waschen, Trocknen,

— das Bugeln,

— das Sortieren, Einrdumen der Wasche und
— die Schuhpflege tbernommen.

Tag- und Nachtwache nach Krankenhausentlassung/ambulanter Operation

Wir sorgen unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt/einer ambulanten Operation fiir die Beaufsichtigung der ver-
sicherten Person, langstens fir 48 Stunden.

Medikamentenberatung

Wir beraten durch pharmazeutisch ausgebildetes Personal zu allen Fragen rund um Medikamente. Dazu gehoéren unter
anderem Neben- und Wechselwirkungen, Einnahmevorschriften, enthaltene Wirkstoffe oder Alternativprodukte. Die
Beratung kann auch zu Impfungen oder Homdopathie erfolgen. Als Beratungskanale stehen alle modernen Kommunika-
tionswege zur Verfligung: Telefon, Email oder Messaging-Dienste.
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3.2.8

3.2.81

Betreuung der Familie

Wir betreuen die von der versicherten Person betreuten Personen (Ehe-/Lebenspartner, Kinder, Enkelkinder, Eltern und
Schwiegereltern), soweit

— die versicherte Person wegen des Unfalls hierzu nicht mehr in der Lage ist und
— in dem Haushalt keine Person lebt, die die Betreuung tlbernehmen kann.

Aufrechterhaltung/Weiterfiihrung des Haushalts

Wir sorgen fiir die Aufrechterhaltung und Weiterflihrung des Haushalts, in dem die betreute Person wohnt und erbringen
fiir diese bei Bedarf einen MenUservice mit einem Mittagsmenu (auch als Diat- oder Schonkost).

Zur Aufrechterhaltung und Weiterfiihrung des Haushalts zahlen

— die Reinigung und Pflege der Wasche und Kleidung (Waschen, Trocknen, Bligeln und Einsortieren),

— Schuhpflege,

— Besorgungen und Einkaufe und

— die Reinigung des allgemein tblichen Lebensbereichs (z. B. Wohn- und Schlafraum, Kuche, Bad und Toilette).

3.2.8.2 Betreuung der Kinder/Enkelkinder

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

Die Betreuung der Familie umfasst die Betreuung minderjahriger Kinder einschlieRlich
— der Hausaufgabenbetreuung fir Grundschiler,

— der Zubereitung von Mahlzeiten,

— der Hilfe bei der Nahrungsaufnahme,

— der Hilfe beim An- und Auskleiden sowie

— der Unterstltzung bei der Kérperpflege (nicht medizinischer Art).

Wir organisieren folgende Fahrdienste fir die Kinder:

— zum Kindergarten oder zur Kindertagesstatte und Schule,

— zu Vereinen, in denen das Kind Mitglied ist,

— zu entgeltlichen Kursen und Unterrichtsstunden,

— zu Arztterminen, zu arztlich verordneten Anwendungen

und zuriick. Wir Ubernehmen flr die Fahrdienste die Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 1.500 EUR.

Vermittlung und Benennung von Hilfsleistungen

Zuséatzlich zu den in Ziffer 3.1 und 3.2 aufgeflihrten Leistungen vermitteln wir auf Ihren Wunsch die folgenden Hilfsleis-
tungen:

Beratung bei Umbau von Wohnung/Kraftfahrzeug

Es wird einmalig eine Beratung bei Umbau der Wohnung/des Kraftfahrzeugs vermittelt. Die Kosten fir den Umbau der
Wohnung/des Kraftfahrzeugs werden nicht tbernommen.

Tierbetreuung

Es wird einmalig eine Betreuung von gewohnlichen Haustieren (Hunde, Katzen, Végel etc.) der versicherten Person
vermittelt.

Garten- und Grabpflege sowie Schneeraumdienst

Wir vermitteln einmalig die Pflege des Gartens sowie das Schneerdumen und benennen einmalig Anbieter fur die Pflege
von Grabern verstorbener Angehdriger. Angehérige sind der Ehe- oder Lebenspartner, Verwandte 1. Grades (Eltern/
Kinder) oder die Schwiegereltern der versicherten Person.

Far Ziffer 3.3.2 und 3.3.3 gilt:

Die Kosten im Rahmen der Tierbetreuung bzw. fir Garten- und Grabpflege sowie Schneerdumdienst werden bis zu
einem Betrag von insgesamt 250 EUR (ibernommen.

Wohnraumberatung (Sicherheitscheck)

Wir organisieren eine Wohnraumuberprifung im Hinblick auf barrierefreies Wohnen im Haushalt der versicherten Person
und erstellen ein Protokoll mit Anregungen fiir die Umgestaltung des Wohnraumes (Beseitigung von Stolperfallen, etc.).

Einsatz von Mediatoren (Pflegemediation)
Wir unterstltzen die versicherte Person

— bei der Entscheidungsfindung, ob der Pflegende persdnlich, fachlich oder wohnortbezogen in der Lage ist, den akuten
familiaren Pflegefall nicht nur temporar, sondern auf Dauer zu ibernehmen

— bei familiaren Konfliktsituationen.
Diese Leistungen werden jeweils einmalig erbracht und erfolgen telefonisch oder bei Bedarf auch persénlich vor Ort.

Kostentrager-Check

Wir beraten die versicherte Person, welche gesetzlichen Anspriiche sie gegentiber diversen Kostentragern, z. B. in der
sozialen Pflegeversicherung, hat.
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3.3.7

8.2
8.2.1

8.2.2

8.3

8.4
8.5

MDK-Coaching
Wir bereiten Sie optimal auf die Begutachtung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) vor.

Dauer der Leistung

Wir erbringen die Hilfsleistungen, solange die Voraussetzungen nach Ziffer 2 erfillt sind, langstens fur einen Zeitraum
von 4 Monaten, ab dem Tag des Unfalls.

Die Betreuung ibernehmen wir dabei bis zu 8 Stunden taglich, die Kinderbetreuung in Notfallen bis zu 24 Stunden am
Tag. Als Notfall gelten Situationen innerhalb von 48 Stunden nach dem Unfall ohne anderweitige (z. B. familiare) Méglich-
keit einer Kinderbetreuung.

Welche vertraglichen Beziehungen bestehen zu den Dienstleistern?

Wir beauftragen qualifizierte Dienstleister, um unsere Leistungspflicht zu erflllen. Dadurch werden keine vertraglichen
Beziehungen zwischen Ihnen oder der versicherten Person und den von uns beauftragten Dienstleistern begriindet. Kos-
ten fur von Ihnen oder der versicherten Person in Auftrag gegebene Dienstleistungen werden von uns nicht tbernommen.

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
Erganzend zu Ziffer 7 der AUB 2020 XL der Continentale gilt folgende Obliegenheit:

Zu Beginn der Leistungserbringung sind wir iber den aktuellen Gesundheitszustand der versicherten Person umfassend
zu informieren. Auch wahrend der Leistungserbringung sind uns Veranderungen des Gesundheitszustandes mitzuteilen.

Wird diese Obliegenheit verletzt, gilt Ziffer 8 der AUB 2020 XL der Continentale entsprechend.

Wann sind die Hilfsleistungen fallig?
Haben Sie uns schlissig

— den Unfallhergang, die Unfallfolgen und
— die Hilfsbeddrftigkeit durch den Unfall

dargelegt, wird der individuelle Bedarf an Hilfsleistungen nach Ziffer 3 unverziglich festgestellt und erklart, ob und welche
Hilfsleistungen Uber einen von uns beauftragten qualifizierten Dienstleister erbracht werden. Die Feststellung und die
Erklarung sind vorlaufig. Ergibt sich nachtraglich, dass die Voraussetzungen fur die Leistungen dem Grund oder dem
Umfang nach nicht bestehen, so enden die Leistungen bzw. werden dem individuellen Bedarf angepasst.

In welchen Fallen kann der Beitrag fiir die Hilfsleistungen neu festgesetzt werden?

Den fur die Hilfsleistungen vereinbarten Beitrag kdnnen wir entsprechend der Entwicklung der Preise fir Dienstleistungen
sozialer Einrichtungen und entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs anpassen.

Anpassung entsprechend der Verdnderung der Preise fiir Dienstleistungen sozialer Einrichtungen

Als MafBstab dient die Veranderung des vom Statistischen Bundesamt verdffentlichten Verbraucherindex fiir Dienstleis-
tungen sozialer Einrichtungen (Nr. 124), ersatzweise des von Amts wegen an dessen Stelle tretenden Index.

Wir ermitteln zum Ende jeden Kalenderjahres die Veranderung des Index seit der letzten Beitragsfestsetzung. Eine sich
bei diesem Vergleich ergebende Veranderung wird nur berticksichtigt, wenn nicht zum gleichen Zeitpunkt

— eine Anpassung entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs nach Ziffer 8.3 erfolgt und
— wenn die Veranderung mindestens 5 Prozent betragt.

In diesem Falle sind wir bei einer Erhéhung berechtigt, bei einer Verminderung verpflichtet, den Beitrag entsprechend
anzupassen.

Anpassung entsprechend der Verdnderung des Schadenbedarfs
Wir sind berechtigt, den Beitrag fir die Hilfsleistungen neu festzusetzen,

— wenn sich gegenuber den technischen Berechnungsgrundlagen und dem daraus errechneten Beitrag eine Verande-
rung des Bedarfs fur die Erflllbarkeit der Leistungen ergibt

und

— diese Veranderung nicht vorhersehbar und als nicht voribergehend anzusehen ist.

Die Neufestsetzung ist nur zulassig, wenn

— sie erforderlich erscheint, um die dauernde Erflllbarkeit der Leistungen zu gewahrleisten
und

— ein unabhéngiger Treuhander die Berechnungsgrundlagen und sonstigen Voraussetzungen fiir die Anderungen tber-
prift und deren Angemessenheit bestatigt hat.

Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes flir die Bestellung eines Treuhanders gelten entsprechend. Der
Beitrag wird dann entsprechend den berichtigten Berechnungsgrundlagen neu festgesetzt.

Eine Anpassung nehmen wir zu Beginn des auf die Feststellung folgenden Versicherungsjahres vor.

Bei Erhéhung des Beitrags fir die Hilfsleistungen kdnnen Sie innerhalb eines Monats nach Eingang unserer Mitteilung mit
sofortiger Wirkung, frihestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erh6hung, die Versicherung der Hilfsleis-
tungen in Textform kindigen. Der Versicherungsvertrag im Ubrigen bleibt von dieser Kiindigung unberiihrt.
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Besondere Bedingungen fiir die Unfallversicherung mit Zuwachs von Leistung und Beitrag um mindestens
5 Prozent

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, deren Versicherungssummen und Beitrag jahrlich angepasst werden
(Dynamik).

1

2.2

23

4.2

4.3

Leistungsarten

Die folgenden Leistungsarten nehmen an der Dynamik teil:
— Invaliditatsleistung

— Unfallrente

— Todesfall-Leistung

— Kosten fiir kosmetische Operationen
— Tagegeld

— Krankenhaustagegeld Plus

— Sofortleistung Plus

— Schmerzensgeld

— Schulausfallgeld

Anpassung der Versicherungssummen

Wir erhdhen die Versicherungssummen jahrlich jeweils um den Prozentsatz, um den der Héchstbeitrag zur gesetzlichen
Rentenversicherung der Angestellten angehoben wird, mindestens aber um 5 Prozent.

Die Erhdhung erfolgt jeweils zum Beginn des Versicherungsjahres,
— das dem Stichtag der Anhebung des Hochstbeitrags folgt oder
— dessen Beginn mit dem Stichtag der Anhebung Ubereinstimmt.
Dabei werden die Versicherungssummen wie folgt gerundet:
— fir die Invaliditats- und Todesfall-Leistung auf den nachsten durch volle Tausend EUR ohne Rest teilbaren Betrag,

— fir die Sofortleistung Plus und das Schmerzensgeld sowie fiir die Versicherung der Kosten fiir kosmetische Operatio-
nen auf den nachsten durch volle Hundert EUR ohne Rest teilbaren Betrag,

— fur die Unfallrente Forte/Forte Pro2, fiir die Unfallrente Aktiv/Aktiv Pro2, fir die Unfallrente Aktiv Plus/Aktiv Plus Pro2,
fur die Unfallrente Komfort/Komfort Pro2 auf den nachsten durch volle Finf EUR ohne Rest teilbaren Betrag

und

— fur Tagegeld, Krankenhaustagegeld Plus und Schulausfallgeld auf den nachsten durch volle EUR ohne Rest teilbaren
Betrag.

Die erhdhten Versicherungssummen gelten fir alle Unfélle nach dem Erhéhungstermin.

Anpassung des Beitrags
Der Beitrag erhéht sich im gleichen Verhaltnis wie die Versicherungssummen.
Erreicht die Versicherungssumme

— fur die Unfallrente Forte/Forte Pro2, fiir die Unfallrente Aktiv/Aktiv Pro2 bzw. die Unfallrente Aktiv Plus/Aktiv Plus Pro2,
fir die Unfallrente Komfort/Komfort Pro2 mehr als 2.000 EUR

und/oder

— fir die Invaliditatsleistung (Leistung bei Vollinvaliditat) mehr als 600.000 EUR

gilt der zu diesem Zeitpunkt glltige Tarif fur hohere Versicherungssummen. Der Tarif sieht einen Beitragszuschlag in
Hohe von 35 Prozent fiir den die vorgenannten Versicherungssummen tbersteigenden Teil vor.

Beispiel: Erreicht die Unfallrente eine Versicherungssumme von 2.100 EUR, so wird der Zuschlag von 35 % nur auf die
100 EUR, die die 2.000 EUR Versicherungssumme (ibersteigen, berechnet.

Verfahren
Vor der jahrlichen Erhéhung erhalten Sie von uns eine schriftliche Mitteilung.

Sie kénnen der Erhéhung innerhalb von sechs Wochen nach unserer Mitteilung in Textform widersprechen. Wir werden
Sie auf die Frist hinweisen.

Sie und wir kdnnen die Vereinbarung uber die jahrliche Erhdhung von Versicherungssummen und Beitrag auch fir die
gesamte Restlaufzeit des Vertrags widerrufen. Der Widerruf muss spatestens drei Monate vor Ablauf des Versicherungs-
jahres in Textform erfolgen.

Die Vereinbarung uber die jahrliche Erhéhung von Versicherungssummen und Beitrag beenden wir, wenn die versicherte
Person das 65. Lebensjahr vollendet hat oder die fiir die einzelne Leistungsart vereinbarte und im Versicherungsschein
ausgewiesene Hochstsumme erreicht ist.
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Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Keyperson-Leistungen in der Gruppen-Unfallversiche-
rung (Business-Service)

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2020 XL der Continentale) erbringen wir fur die
versicherte Person Keyperson-Leistungen entsprechend der nachfolgenden Bedingungen.

Eine Keyperson ist eine Schllisselperson in leitender Funktion, eine vergleichbare Fihrungskraft oder ein Mitarbeiter, der beson-
deres Fachwissen, besondere Fertigkeiten oder Erfahrungen besitzt und fur das Unternehmen von groRer Wichtigkeit ist.

1 Was ist versichert?

1.1 Fihrt ein Unfall der versicherten Keyperson zu einem langerfristigen Ausfall, erbringen wir als Versicherer im Rahmen
des nachstehend beschriebenen Umfangs Keyperson-Leistungen. Wir bedienen uns dazu von uns beauftragter qualifi-
zierter Dienstleister.

1.2 Die Keyperson-Leistungen erbringen wir ausschlief3lich in Deutschland.
2 Wann, in welchem Umfang und in welcher Hohe erhalten Sie Keyperson-Leistungen?

21 Voraussetzung fiir die Leistungen
Die Keyperson ist durch den Unfall in ihrer korperlichen oder geistigen Arbeitsfahigkeit beeintrachtigt.

Enthalten die unter Ziffer 3 aufgefiihrten Leistungen weitere Voraussetzungen, so gelten diese zusatzlich zu der vorge-
nannten Voraussetzung.

2.2 Hohe der Leistungen

Wir ibernehmen die nachgewiesenen Kosten fiir die Leistungen bis insgesamt zur Hohe der vereinbarten Versicherungs-
summe je Versicherungsfall. Sofern zu den Leistungen gemaf Ziffer 3 Versicherungssummen geregelt werden, gelten
diese abweichend von der Versicherungssumme flr die Keyperson.

2.3 Ausschluss der Dynamik

Die im Versicherungsschein festgelegte Versicherungssumme fir den Kostenersatz nimmt an einer fir andere Leistungs-
arten vereinbarten planmaRigen Erhéhung bzw. einem Zuwachs von Leistung und Beitrag nicht teil.

24 Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch das Unfallereignis verursachten Arbeitsunfahigkeit mitgewirkt, so wird
dies abweichend von Ziffer 4 der AUB 2020 XL der Continentale nicht bertcksichtigt.

3 Welche Keyperson-Leistungen sind versichert?
3.1 Erstattung des Arbeitgeberanteils an Sozialversicherungsbeitragen

3.1.1 Voraussetzung fiir die Leistung

Die versicherte Keyperson ist unfallbedingt mindestens 2 Wochen ununterbrochen arbeitsunfahig. Den Anspruch auf
Erstattung missen Sie innerhalb eines Jahres nach Zahlung der Sozialversicherungsbeitrdge an den Trager bei uns gel-
tend machen. Eine entsprechende Bestatigung des Sozialversicherungstragers ist uns einzureichen.

Voraussetzung ist auch, dass ein Dritter (z. B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer) nicht zu einer Kostenerstattung ver-
pflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet.

3.1.2 Art, Umfang und Dauer der Leistung
Wir erstatten dem Arbeitgeber bis maximal 6 Wochen ab Unfalltag die Sozialversicherungsbeitrage, die der Arbeitgeber
fur die Keyperson an den jeweiligen Trager abfiihren muss.

3.2 Gehaltszuschuss

3.2.1 Voraussetzung fiir die Leistung
Die versicherte Keyperson ist mindestens 6 Wochen unfallbedingt ununterbrochen arbeitsunfahig.
Die Arbeitsunfahigkeit ist durch ein arztliches Attest nachzuweisen.

3.2.2 Art und Umfang der Leistung
Wir zahlen Ihnen 10 % der vereinbarten Versicherungssumme.
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3.3 Kosten fiir Umbau von Biiro, Arbeitsplatz und Dienstfahrzeug

3.3.1 Voraussetzung fiir die Leistung

Die Voraussetzungen flr eine Invaliditatsleistung sind nach Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 der AUB 2020 XL der Continentale
gegeben.

Der Unfall fihrt nach arztlicher Einschatzung voraussichtlich zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 4
der AUB 2020 XL der Continentale ermittelten Invaliditatsgrad von mindestens 50 Prozent.

Die unfallbedingte Notwendigkeit eines behindertengerechten Umbaus wird durch ein arztliches Attest bescheinigt.

Voraussetzung ist auch, dass ein Dritter (z. B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer) nicht zu einer Kostenerstattung ver-
pflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet.

3.3.2 Art und Umfang der Leistung
Wir erstatten flr die Keyperson einmalig Kosten bis zu 10.000 EUR fiir den behindertengerechten Umbau
— der Burordume
— des Arbeitsplatzes

— sofern der Umbau des Arbeitsplatzes nicht notwendig ist, ersetzen wir die Kosten fiir einen behindertengerechten
Heimarbeitsplatz.

— des Dienstfahrzeuges
34 Ersatzkraft fiir die Keyperson

3.4.1 Voraussetzung fiir die Leistung
Die versicherte Keyperson ist unfallbedingt
— aus medizinischen Griinden nicht in der Lage, ihre Tatigkeit als Keyperson zu erflllen,
und
— in arztlicher Behandlung.
dann

erstellen wir eine Prognose, wie lange die Arbeitsunfihigkeit andauern wird. Dazu bedienen wir uns spezialisierten Arz-
ten, die per Telefon die Keyperson und die diese behandelnden Arzte kontaktieren. Die Dauer der Prognose der Arbeits-
unfahigkeit betragt mindestens 4 Wochen.

3.4.2 Art und Umfang der Leistung

Wir fertigen ein Anforderungsprofil der Stelle der Keyperson an. Wir vermitteln auf dieser Basis einen sogenannten Inte-
rimsmanager. Hierzu stimmen wir uns mit lhnen ab. Wir stellen bis zu drei Interimskandidaten anonymisiert oder auf lhren
Wunsch hin personlich vor. Die von Ihnen ausgesuchte Interimsperson wird danach zur Verfligung gestellt.

Wir erstatten Ihnen nach Vorlage der Rechnung, die Sie firr die Zeit der Tatigkeit des Interimsmanagers an die Vermitt-
lungsfirma zahlen mussen, den Rechnungsbetrag bis maximal zur Héhe der Gesamtversicherungssumme abzlglich ggf.
bereits erbrachter Leistungen aus den Ziffern 3.1 bis 3.3

Koénnen wir keinen passenden Interimskandidaten fir die Stelle vermitteln, erhalten Sie eine Ersatzleistung von
5.000 EUR.

4. Ausschluss der Dynamik

Der im Versicherungsschein festgelegte Hochstbetrag fiir die Leistungen gemaf Ziffer 3 nimmt an einer fiir andere Leis-
tungsarten vereinbarten planmagigen Erhéhung bzw. einem Zuwachs von Leistung und Beitrag nicht teil.

Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Gold-Service in der Gruppen-Unfallversicherung

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2020 XL der Continentale) erbringen wir Gold-
Service-Leistungen entsprechend der nachfolgenden Bedingungen.

1. Was ist versichert?
1.1 Fihrt ein Unfall der versicherten Person oder eine der folgenden Personen
— Eltern,
— Schwiegereltern,
— Ehepartner,
— Kinder,

nachfolgend ,versicherte Person” genannt, zu einer Hilfsbedurftigkeit, erbringen wir als Versicherer im Rahmen des nach-
stehend beschriebenen Umfangs Pflegeleistungen.

Wir bedienen uns dazu von uns beauftragter qualifizierter Dienstleister.
1.2. Die Leistungen des Gold-Service erbringen wir ausschlief3lich in Deutschland.
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21.

2.2,

2.3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Wann und in welchem Umfang erhalten Sie die Leistungen des Gold-Service?

Voraussetzungen fiir die Leistungen

Die versicherte Person

— ist durch den Unfall in ihrer kdrperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit beeintrachtigt und
— benétigt deshalb Hilfe fir die gewohnlichen und regelmaRig wiederkehrenden Verrichtungen
im Ablauf des taglichen Lebens (Hilfsbedurftigkeit).

Bedarfsermittlung und Umfang der Leistungen

Wir ermitteln den durch Unfall entstandenen, individuellen Bedarf an Pflegeleistungen aus Art und Umfang der Hilfsbe-
durftigkeit. Diesen Bedarf decken wir mit den in Ziffer 3 aufgefiihrten Leistungen.

Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch das Unfallereignis verursachten Hilfsbedurftigkeit mitgewirkt, so wird
dies abweichend von Ziffer 4 der AUB 2020 XL der Continentale nicht berlcksichtigt.

Welche Leistungen sind versichert

Einsatz von Mediatoren
Wir unterstiitzen die versicherte Person

— bei der Entscheidungsfindung, ob der Pflegende persdnlich, fachlich oder wohnortbezogen in der Lage ist, den akuten
familiaren Pflegefall nicht nur temporar, sondern auf Dauer zu Ubernehmen

— bei familiaren Konfliktsituationen
Diese Leistungen werden jeweils einmalig erbracht und erfolgen telefonisch oder bei Bedarf auch personlich vor Ort.

Pflegeberatung

Vor Aufnahme der Grundpflege beraten wir einmalig zur Pflege im Rahmen eines personlichen Gespraches. In diesem
Gesprach wollen wir:

— die Pflegeprobleme feststellen und

— die Ressourcen des Pflegebedirftigen ermitteln,

— kunftige Einsatze planen und

— erforderliche Pflegehilfsmittel prifen.

Zudem informieren und beraten wir zu moglichen Anspriichen aus der gesetzlichen/privaten Pflegepflichtversicherung.

Pflegeschulung fiir Angehorige

Erfolgt die Pflege durch die versicherte Person oder einen pflegenden Angehérigen, wird die erforderliche Schulung flr
die taglichen Pflegetatigkeiten durchgefihrt. Es handelt sich bei dieser Leistung um eine einmalige Schulungsmalnahme.

Kostentrager-Check

Wir beraten die versicherte Person, welche gesetzlichen Anspriiche sie gegentiber diversen Kostentragern, z. B. in der
sozialen Pflegeversicherung, hat.

Pflegeplatzgarantie

Wir garantieren in Notféallen einen Pflegeplatz fir die versicherte Person in einer qualitatsgepriften Pflegeeinrichtung,
sofern die versicherte Person nicht suizidgefahrdet ist. Es wird ein mdglichst ortsnaher Pflegeplatz vermittelt, ein Anspruch
auf einen ortsnahen Pflegeplatz besteht jedoch nicht. Die Kosten fur Unterbringung und Transport iibernehmen wir nicht.

Vermittlung Grundpflege/ambulante Pflege

Wir vermitteln fur die versicherte Person Grundpflege bzw. ambulante Pflege. Diese umfasst: Kérperpflege inkl. Teil- oder
Ganzwaschungen, An- und Auskleiden, Hilfe beim Verrichten der Notdurft, Lagerung im Bett, Zubereitung und Hilfe bei
den Mahlzeiten. Die Kosten dafiir Gbernehmen wir im Rahmen des Hilfs-Service (Besondere Bedingungen fiir die Versi-
cherung von Hilfsleistungen in der Unfallversicherung) fur die im Unfallvertrag namentlich genannte Person, nicht jedoch
fur Eltern, Schwiegereltern, Ehepartner und Kinder.

MDK-Coaching
Wir bereiten Sie optimal auf die Begutachtung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) vor.

Medikamentenberatung

Wir beraten durch pharmazeutisch ausgebildetes Personal zu allen Fragen rund um Medikamente. Dazu gehoéren unter
anderem Neben- und Wechselwirkungen, Einnahmevorschriften, enthaltene Wirkstoffe oder Alternativprodukte. Die
Beratung kann auch zu Impfungen oder Homdopathie erfolgen. Als Beratungskanéle stehen alle modernen Kommunika-
tionswege zur Verfligung: Telefon, Email, Skype oder WhatsApp.
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3.9

4.2
4.21

4.2.2

4.3

4.4
4.5

Patientenverfiigung und Vorsorgevollmacht

Wir stellen Formulare zur Patientenverfligung / Vorsorgevollmacht zur Verfligung und erbringen eine wertneutrale pra-
xisorientierte Beratung. Die Beratung umfasst nicht eine medizinische Beratung, die durch den Hausarzt erfolgen muss.
Auch eine ggf. erforderliche juristische Beratung durch einen Rechtsanwalt Gbernehmen wir nicht.

In welchen Féllen kann der Beitrag fiir die Gold-Service-Leistungen neu festgesetzt werden?

Den fir die Gold-Service-Leistungen vereinbarten Beitrag kénnen wir entsprechend der Entwicklung der Preise fir
Dienstleistungen sozialer Einrichtungen und entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs anpassen.

Anpassung entsprechend der Veranderung der Preise fiir Dienstleistungen sozialer Einrichtungen

Als Mal3stab dient die Veranderung des vom Statistischen Bundesamt verdéffentlichten Verbraucherindex fir Dienstleis-
tungen sozialer Einrichtungen (Nr. 124), ersatzweise des von Amts wegen an dessen Stelle tretenden Index.

Wir ermitteln zum Ende jeden Kalenderjahres die Veranderung des Index seit der letzten Beitragsfestsetzung. Eine sich
bei diesem Vergleich ergebende Veranderung wird nur bertcksichtigt, wenn nicht zum gleichen Zeitpunkt

— eine Anpassung entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs nach Ziffer 4.3 erfolgt und
— wenn die Veranderung mindestens 5 Prozent betragt.

In diesem Falle sind wir bei einer Erhéhung berechtigt, bei einer Verminderung verpflichtet, den Beitrag entsprechend
anzupassen.

Anpassung entsprechend der Veranderung des Schadenbedarfs
Wir sind berechtigt, den Beitrag fir die Gold-Service-Leistungen neu festzusetzen,

— wenn sich gegenuber den technischen Berechnungsgrundlagen und dem daraus errechneten Beitrag eine Verande-
rung des Bedarfs fir die Erflllbarkeit der Leistungen ergibt

und

— diese Veranderung nicht vorhersehbar und als nicht voriibergehend anzusehen ist. Die Neufestsetzung ist nur zulassig,
wenn

— sie erforderlich erscheint, um die dauernde Erflllbarkeit der Leistungen zu gewahrleisten und

— ein unabhangiger Treuhander die Berechnungsgrundlagen und sonstigen Voraussetzungen fiir die Anderungen iber-
pruft und deren Angemessenheit bestatigt hat.

Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes fir die Bestellung eines Treuhanders gelten entsprechend. Der
Beitrag wird dann entsprechend den berichtigten Berechnungsgrundlagen neu festgesetzt.

Eine Anpassung nehmen wir zu Beginn des auf die Feststellung folgenden Versicherungsjahres vor.
Bei Erhdhung des Beitrags fir die Gold-Service-Leistungen kénnen Sie innerhalb eines Monats nach Eingang unserer
Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frihestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhdhung, die Versicherung

der Gold-Service-Leistungen in Textform kiindigen. Der Versicherungsvertrag im Ubrigen bleibt von dieser Kiindigung
unberihrt.
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4 Information nach § 1 der Verordnung uiber Informationspflichten bei Versicherungs-
vertragen

Informationen zum Versicherer (Nr. 1-3)

1.

Identitat des Versicherers

Continentale Sachversicherung AG
Continentale-Allee 1, 44269 Dortmund

Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Handelsregister Amtsgericht Dortmund B 2783

Ladungsfahige Anschrift

Continentale Sachversicherung AG
Continentale-Allee 1, 44269 Dortmund

Vorstand: Dr. Gerhard Schmitz (Vorsitzender),
Marcus Lauer, Dr. Thomas Niemoller,

Alf N. Schlegel, Jurgen Worner

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christoph Helmich

Hauptgeschaftstatigkeit und Aufsichtsbehorde

Die Hauptgeschaftstatigkeit ist das Betreiben des Erstversicherungsgeschafts in allen Sparten der Privatversicherung
mit Ausnahme der Lebens-, Kranken- und Kreditversicherung.

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Bereich Versicherungen
Graurheindorfer StralRe 108, 53117 Bonn

Telefon: 0800 2 100 500

E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: https://www.bafin.de

Informationen zur angebotenen Leistung (Nr. 4-8)

4.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

a)

b)

Versicherungsbedingungen sowie anwendbares Recht

Es gelten die Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) und — soweit aus-
driicklich vereinbart — die weiteren Besonderen (bzw. Zusatz-) Bedingungen.

Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet ausschlieflich deutsches Recht Anwendung.
Art, Umfang, Falligkeit und Erfiillung der Leistung des Versicherers

Wir leisten im Versicherungsfall eine Geldleistung. Vereinbarte Hilfsleistungen (Hilfs-Service) erbringen wir tiber eine
von uns beauftragte qualifizierte Hilfsdienstorganisation in ganz Deutschland (siehe im Einzelnen die Besonderen
Bedingungen von Hilfsleistungen in der Unfallversicherung (Hilfs-Service)).

Bei vereinbarten Reha-Leistungen (Reha-Service) kann die versicherte Person bei Vorliegen der Voraussetzungen
die Reha-Leistungen unseres medizinisch-berufskundlichen Beratungs- und Reintegrationsdienstes in Anspruch
nehmen (siehe im Einzelnen die Besonderen Bedingungen flr die Versicherung von Reha-Leistungen in der Unfall-
versicherung (Reha-Service)).

Der Umfang der Leistung ergibt sich aus den mit uns vereinbarten und in dem Versicherungsschein dokumentierten
Leistungsarten bzw. Versicherungssummen. In dem Versicherungsschein sind die fur die jeweilige Leistungsart gel-
tenden Versicherungsbedingungen genannt.

Liegen uns die Unterlagen zum Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen vor, sind wir verpflichtet, inner-
halb eines Monats — beim Invaliditatsanspruch und der Unfallrente innerhalb von drei Monaten — zu erklaren, ob wir
einen Anspruch anerkennen. Erkennen wir den Anspruch an oder wird eine Einigung tber Grund und Hohe der Leis-
tung getroffen, missen wir innerhalb von zwei Wochen leisten. Die Einzelheiten zur Falligkeit der Leistungen sind in
Ziffer 9 der AUB 2020 XL der Continentale geregelt.

Bei vereinbarten Hilfsleistungen (Hilfs-Service) haben Sie uns schllssig den Unfallhergang, die Unfallfolgen und
die Hilfsbedurftigkeit durch den Unfall darzulegen. Wir stellen dann unverzuglich den individuellen Bedarf an Hilfs-
leistungen im Sinne der Bedingungen fest und erklaren, ob und welche Hilfsleistungen erbracht werden (siehe im
Einzelnen Ziffer 7 der Besonderen Bedingungen fiir die Versicherung von Hilfsleistungen in der Unfallversicherung
(Hilfs-Service)).

Gesamtpreis der Versicherung

Der Gesamtbeitrag in Euro gemafl® Zahlungsperiode inkl. Nachlasse und Versicherungssteuer ist dem Antrag zu ent-
nehmen.

Seite 103 von 106



Zusatzlich anfallende Kosten

Gebuhren und Kosten flr die Aufnahme des Antrags oder aus anderen Griinden werden nicht erhoben bzw. in Rechnung
gestellt — auRer Mahngebiihren sowie den Kosten bei Nichteinlésung im Rahmen eines Lastschriftverfahrens.

Einzelheiten der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag ist rechtzeitig, d.h. innerhalb von 14 Tagen nach der Aufforderung des Versicherers, zu
zahlen, damit der Versicherungsschutz zu dem vereinbarten Zeitpunkt beginnt. Dies gilt unabhéangig von dem Bestehen
eines Widerrufrechts.

Zahlen Sie nicht rechtzeitig nach dem in Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz friihestens zu
dem Zeitpunkt zu dem die Zahlung veranlasst wurde.

Weicht der Versicherungsschein von dem von lhnen gestellten Antrag oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste
oder einmalige Beitrag frihestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Die Beitrage sind monatlich zu zahlen. Bei anderen Zahlungsperioden wird ein Nachlass gewahrt. Dieser betragt bei vier-
teljahrlicher Zahlungsperiode 3 Prozent, bei halbjahrlicher Zahlungsperiode 5 Prozent und bei jahrlicher Zahlungsperiode
10 Prozent.

Eine monatliche Zahlungsperiode ist nur im Rahmen eines Lastschriftverfahrens mdglich.

Giiltigkeitsdauer der zur Verfiigung gestellten Informationen

Die Giiltigkeitsdauer der Ihnen zur Verfligung gestellten Informationen ist, vorbehaltlich zukinftiger Gesetzes- oder
Tarifanderungen, nicht befristet.

Informationen zum Vertrag (Nr. 9-15)

9.

10.

1.

12.

13.

14.

Zustandekommen des Vertrags/Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn der Versicherungsschein tbermittelt oder angeboten wird oder wir
schriftlich die Annahme des Antrags erklaren.

Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig nach den in Nr. 7 Absatz 1 und 2 bestimmten Zeitpunkten, sondern zu
einem spateren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Widerrufsrecht

Die Regelungen zum Widerrufsrecht sind dem Beiblatt ,Widerrufsbelehrung und Datenschutzhinweise* (SHUR.6e.1578)
oder dem Versicherungsschein zu entnehmen.

Laufzeit des Vertrags
Die Laufzeit des Vertrags (Versicherungsbeginn und -ablauf) ergibt sich aus dem Antrag.

Nach Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer verlangert sich der Vertrag jeweils um 1 Jahr, wenn nicht lhnen oder
uns spatestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Versicherungsdauer eine Kiindigung zugegangen ist.

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten von Ihnen gekiindigt werden.

Die Kindigung muss uns spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

Beendigung des Vertrags

Unter den nachfolgend genannten Ziffern der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Con-
tinentale) finden Sie die wesentlichen Regelungen zur Beendigung/zu den Kiindigungsmdglichkeiten des Vertrags:

Ziffer 10.2 - Dauer und Ende des Vertrags (Beendigung ohne Kiindigung bei Vertragsdauer von weniger als einem
Jahr/stillschweigende Verlangerung bzw. Kiindigung bei langerer Vertragsdauer)

Ziffer 10.3  — Kindigung nach Versicherungsfall
Ziffer 11.2.3 — Rucktritt des Versicherers bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Ziffer 11.3.4 — Kindigung des Versicherers bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Folgebeitrags

Ziffer 13.2.1/
13.2.2/13.3 — Rucktritt/Kiindigung des Versicherers bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht

Anwendbares auslidndisches Recht (EU-Mitgliedsstaaten) fiir vorvertragliche Beziehungen
entfallt

Besondere Vereinbarung zum anwendbaren Recht bzw. zum zustédndigen Gericht

Es bleibt bei der Regelung nach Ziffer 18 der AUB 2020 XL der Continentale, wonach fiir den Vertrag ausschlief3lich
deutsches Recht gilt.

Die Vereinbarungen zum Gerichtsstand finden Sie in Ziffer 16 der AUB 2020 XL der Continentale.
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15.

Sprache

Fir den Vertrag einschlieRlich Vertragsinformation und fir die Kommunikation wahrend der Laufzeit des Vertrags kommt
die deutsche Sprache zur Anwendung.

Informationen zum Rechtsweg (Nr. 16-17)

16.

17.

AuBergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Unser Versicherungsunternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V. Wir haben uns verpflichtet, an
diesem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Sie kdnnen deshalb das kostenlose, aulRergerichtliche Streitschlichtungs-
verfahren in Anspruch nehmen, sofern Sie einmal mit uns nicht zufrieden sein sollten.

Sie kdnnen sich mindlich oder in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) an den Versicherungsombudsmann e. V.
wenden. Die Kontaktdaten lauten:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632, 10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000

Fax: 0800 3699000

http://www.versicherungsombudsmann.de

E-Mail: beschwerde@yversicherungsombudsmann.de

Der Versicherungsombudsmann e. V. ist fir folgende Beschwerden u. a. nicht zustandig:
— Der Beschwerdewert Ubersteigt 100.000 EUR.

— Es sind bereits Verfahren/Beschwerden vor einem Gericht, Schiedsgericht, dem Versicherungsombudsmann e. V.
selbst oder anderen Streitschlichtungseinrichtungen oder der Versicherungsaufsichtsbehdrde anhangig.

Bei einem Beschwerdewert bis zu 10.000 EUR ist eine Entscheidung des Ombudsmanns fiir uns als Mitglied im Verein
Versicherungsombudsmann e. V. bindend. Fir den Beschwerdefihrer ist die Entscheidung nicht bindend.

Ihre Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten bleibt hiervon unberthrt.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
http://www.versicherungsombudsmann.de

Beschwerde bei der Aufsichtsbehorde

Sofern Sie Anlass zu einer Beschwerde haben, kdnnen Sie diese auch miindlich oder in Textform (z. B. E-Mail oder Brief)
an die unter Nr. 3 genannte Aufsichtsbehdérde richten.

Seite 105 von 106



U.7e.5376/07.25

Seite 106 von 106



	_GoBack
	Wozu verpflichten Sie sich?
	Was ist im Schadenfall zu beachten?
	Wie helfen wir Ihnen bei einem Unfall im Ausland?
	Steuertipp
	Altersgrenzen/Versicherbarkeit
	Auszug aus dem Sozialgesetzbuch – Elftes Buch (XI) – Soziale Pflegeversicherung vom 26.05.1994
	Beitragsberechnung
	Wichtig
	Welche Schutzbriefe sind in UnfallGiroTeam möglich?
	Welche Besonderheiten sind bei Vertragsamateuren bzw. bei Sport gegen Entgelt zu beachten?
	Was ist im Schadenfall zu beachten?
	Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) 
	Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung (UnfallGiroTeam)
	Informationen zum Versicherer (Nr. 1-3)
	Informationen zur angebotenen Leistung (Nr. 4-8)
	Informationen zum Vertrag (Nr. 9-15)

	21	Garantie: GDV-Musterbedingungen
	Informationen zum Versicherer (Nr. 1-3)
	Informationen zur angebotenen Leistung (Nr. 4-8)
	Informationen zum Vertrag (Nr. 9-15)
	Informationen zum Rechtsweg (Nr. 16-17)
	Anzeige der Heirat bzw. der Geburt oder Adoption im Rahmen der beitragsfreien Familien-Vorsorge-
Versicherung in der Unfallversicherung
	Was bietet UnfallGiroVita?

	20	Embargos
	19	Wie und unter welchen Voraussetzungen können Bedingungen angepasst werden?
	18	Welches Recht findet Anwendung?
	17	Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?
	16	Welches Gericht ist zuständig? An wen können Sie sich bei Meinungsverschiedenheiten wenden?
	15	Wann verjähren die Ansprüche aus diesem Vertrag? 
	14	Gestrichen 
	13	Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung? 
	12	Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander? 
	11	Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 
	Weitere Bestimmungen

	10	Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 	
Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen?
	Der Versicherungsbeitrag

	9	Wann sind die Leistungen fällig?
	Die Versicherungsdauer 

	8	Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?
	7	Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
		– bei vereinbartem Kinder-Tarif	
– bei Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung	
und
– bei Vollendung des 70. Lebensjahres beachten?
	Der Leistungsfall

	6	Was müssen Sie
	5	Was ist nicht versichert?
	4	Was passiert, wenn Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammentreffen?
	3.2	Kurkostenbeihilfe
	3.1	Serviceleistungen inklusive Auslands-Assistance und Bergungskosten
	3	Welche Leistungen sind generell mitversichert?
	2.20	Zusätzliche Todesfall-Leistung bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
	2.19	Zusätzliche Todesfall-Leistung für Waisen
	2.18	Rooming-in-Leistung
	2.17	Schulausfallgeld
	2.16	Haushaltshilfegeld
	2.15	Schmerzensgeld
	2.14	Kosten für kosmetische Operationen
	2.13	Todesfall-Leistung
	2.12	Krankenhaustagegeld Plus
	2.11	Tagegeld
	2.10	Sofortleistung Plus
	2.9	Unfallrente Komfort Pro2
	2.8	Unfallrente Komfort
	2.7	Unfallrente Aktiv Plus Pro2
	2.6	Unfallrente Aktiv Plus
	2.5	Unfallrente Aktiv Pro2
	2.4	Unfallrente Aktiv
	2.3	Unfallrente Forte Pro2
	2.2	Unfallrente Forte
	2.1	Invaliditätsleistung
	2	Welche Leistungsarten können vereinbart werden? Welche Fristen und sonstigen Voraussetzungen gelten für die einzelnen Leistungsarten?
	1	Was ist versichert? 
	Der Versicherungsumfang
	3.3	Kosten für psychologische Betreuung
	UnfallGiro XL – die Unfallversicherung der Continentale
	1	Wichtige Hinweise und Verhaltensregeln im Schadenfall
	2	Tarifbestimmungen mit Berufs- und Gefahrengruppenverzeichnis
	3	Bedingungen
	4	�Weitere Besondere Bedingungen und Zusatzbedingungen
(diese haben nur Gültigkeit, wenn sie ausdrücklich vereinbart sind)
	5	�Information nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen
	6	�Anzeige der Heirat bzw. der Geburt oder Adoption im Rahmen der beitragsfreien Familien-Vorsorge-Versicherung in der Unfallversicherung


	UnfallGiroVita XL – die Unfallversicherung mit Hilfs- und Pflegeleistungen der Continentale
	1	Wichtige Hinweise und Verhaltensregeln im Schadenfall
	2	Tarifbestimmungen
	3	Bedingungen
	4	Weitere Besondere Bedingungen
	(diese haben nur Gültigkeit, wenn sie ausdrücklich vereinbart sind)
	5	�Information nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen


	UnfallGiroTeam – die Gruppen-Unfallversicherung der Continentale
	1	Wichtige Hinweise und Verhaltensregeln im Schadenfall
	2	Bedingungen 
	3	�Weitere Besondere Bedingungen
(diese haben nur Gültigkeit, wenn sie ausdrücklich vereinbart sind)
	4	�Information nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen


	1	Wichtige Hinweise und Verhaltensregeln im Schadenfall
	2	Tarifbestimmungen mit Berufs- und Gefahrengruppenverzeichnis
	3	Bedingungen
	Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale)
	4	�Weitere Besondere Bedingungen und Zusatzbedingungen
(diese haben nur Gültigkeit, wenn sie ausdrücklich vereinbart sind)

	Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel – 225 Prozent 
(BB Progression 225 %)
	Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel – 350 Prozent 
(BB Progression 350 %)
	Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel – 500 Prozent 
(BB Progression 500 %)
	Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel – 1000 Prozent 
(BB Progression 1000 %)
	Besondere Bedingungen für die Bemessung des Invaliditätsgrades für bestimmte Berufsgruppen in der Unfallversicherung (Spezialgliedertaxe)
	Besondere Bedingungen für die Versicherung von Reha-Leistungen in der Unfallversicherung 
(Reha-Service)
	Besondere Bedingungen für die Versicherung von Betreuungsleistungen in der Unfallversicherung 
(Betreuungs-Service)
	Besondere Bedingungen für die Versicherung von Hilfsleistungen in der Unfallversicherung (Hilfs-Service)
	Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit Zuwachs von Leistung und Beitrag um mindestens 5 Prozent
	Besondere Bedingungen für die Versicherung gegen außerberufliche Unfälle
	Zusatzbedingungen für die Versicherung einer Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit in der Unfallversicherung
	Zusatzbedingungen für die Familien-Vorsorge-Versicherung in der Unfallversicherung
	5	�Information nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen
	6	�Anzeige der Heirat bzw. der Geburt oder Adoption im Rahmen der beitragsfreien Familien-Vorsorge-Versicherung in der Unfallversicherung

	1	Wichtige Hinweise und Verhaltensregeln im Schadenfall
	2	Tarifbestimmungen
	3	Bedingungen

	Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen XL (AUB 2020 XL der Continentale) 
	Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung UnfallGiroVita
	4	Weitere Besondere Bedingungen
	(diese haben nur Gültigkeit, wenn sie ausdrücklich vereinbart sind)

	Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel bei einem Invaliditätsgrad von mehr als 50 Prozent und bis zu 350 Prozent der Versicherungssumme bei einem Invaliditätsgrad von 100 Prozent (BB Progression 350 % VITA)
	Besondere Bedingungen für die Invaliditätsleistung in der Unfallversicherung bei einem Invaliditätsgrad ab 25 Prozent
	Besondere Bedingungen für die Invaliditätsleistung in der Unfallversicherung bei einem Invaliditätsgrad ab 30 Prozent
	Besondere Bedingungen für die Versicherung einer Unfallrente bei einem Invaliditätsgrad ab 50 Prozent
	Besondere Bedingungen für die Versicherung einer Unfallpflegerente (Unfallpflegerente Plus)
	Besondere Bedingungen für die Versicherung von Reha-Leistungen in der Unfallversicherung 
(Reha-Service)
	Besondere Bedingungen für die Versicherung von Hilfs- und Pflegeleistungen in der Unfallversicherung 
(Hilfs- und Pflege-Service)
	Besondere Bedingungen für die Versicherung von Hilfsleistungen in der Unfallversicherung (Hilfs-Service)
	Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung UnfallGiroVita mit Zuwachs von Leistung und Beitrag um mindestens 5 Prozent
	5	�Information nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen
	1	Wichtige Hinweise und Verhaltensregeln im Schadenfall
	2	Bedingungen 
	3	�Weitere Besondere Bedingungen
(diese haben nur Gültigkeit, wenn sie ausdrücklich vereinbart sind)


	Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel – 225 Prozent 
(BB Progression 225 %)
	Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel – 350 Prozent 
(BB Progression 350 %)
	Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel – 500 Prozent 
(BB Progression 500 %)
	Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel – 1000 Prozent 
(BB Progression 1000 %)
	Besondere Bedingungen für die Bemessung des Invaliditätsgrades für bestimmte Berufsgruppen in der Unfallversicherung (Spezialgliedertaxe)
	Besondere Bedingungen für die Versicherung von Reha-Leistungen in der Unfallversicherung 
(Reha-Service)
	Besondere Bedingungen für die Versicherung von Hilfsleistungen in der Unfallversicherung (Hilfs-Service)
	Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit Zuwachs von Leistung und Beitrag um mindestens 5 Prozent
	Besondere Bedingungen für die Versicherung von Keyperson-Leistungen in der Gruppen-Unfallversicherung (Business-Service)
	Besondere Bedingungen für die Versicherung von Gold-Service in der Gruppen-Unfallversicherung
	4	�Information nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen




